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    Vorwort


    Gibt es denn irgendwo noch ein Bankgeheimnis? Oder werden meine Vermögensverhältnisse morgen schon überall preisgegeben? Kapitalanleger, die ihr Vermögen in jene Finanzplätze verlagert haben, in denen Diskretion bisher großgeschrieben war, treibt die Angst. Die Angst vor einer Enttarnung, der Offenlegung ihrer Vermögensverhältnisse und – in vielen Fällen – auch die Angst vor einem Steuerstrafverfahren mit weitreichenden Konsequenzen und hohen Geldstrafen.


    Mein neuer Ratgeber soll für Sie, liebe Leserinnen und Leser, Licht ins Dunkel bringen, Mythen von Fakten trennen und das analysieren, worauf es wirklich ankommt. Die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen, dass sich innerhalb der Bankgeheimnisse der klassischen Anlageländer ein „Zwei-Klassen“-System entwickelt hat. Das bedeutet, dass für inländische Anleger, also jene, die dort ihren Wohnsitz haben, wo sich auch die Geldanlagekonten befinden, grundsätzlich nichts ändert. Für ausländische Geldanleger hingegen wandelt sich das Umfeld, allerdings nicht so gravierend, dass die anfangs geschilderten Ängste berechtigt wären. Während in bestimmten Ländern (u.a. auch in Österreich) die Amts- und Rechtshilfestandards sowie diverse zwischenstaatliche Vereinbarungen die Bankgeheimnis-Rechtsgrundlagen ganz oder teilweise derogieren, ist im Rahmen des deutsch-schweizerischen Steuerabkommens das Schweizer Bankgeheimnis erhalten geblieben. Deutsche Auslandsgeldanleger bleiben dort also auch weiter anonym, die Schweizer Banken führen die (teilweise heftige) Einmalabgabe als auch die ab 2013 fällig werdende Abgeltungsteuer nach deutschem Muster anonym ab (vgl. hierzu meine Publikation: Auslandsvermögen richtig legalisieren, 3. Aufl. 2012, aus dem Linde Verlag). Schwerpunktthema dieser Publikation ist, wie unversteuertes Auslandsgeldvermögen nacherklärt und nachversteuert werden kann.


    Das Schwerpunktthema der gegenständlichen Publikation bilden umfassende Anpassungen in der Geldanlagestrategie und Vermögensanlageplanung, die der steuersensitive Geldanleger, will er auch weiterhin als solcher fungieren, vornehmen sollte. Dabei stehen unter anderem folgende Fragen im Vordergrund: Inwieweit helfen Nummernkonten noch? Wie steht es mit den österreichischen Losungswort-Sparbüchern? Was passiert mit Stiftungen oder Trusts und wo ist mein Geld noch sicher vor neidischen Blicken? Dabei muss der steuersensitive Geldanleger auch die weiteren geplanten Verschärfungen bei der EU-Zinssteuer berücksichtigen, welche seit dem 1. Juli 2011 immerhin rund 10 Prozent höher liegt als die deutsche Abgeltungsteuer.


    Ziel eines jeden versierten Anlegers soll aber sein, dass dieser zur steueroptimierten Vermögensanlageplanung gar kein Bankgeheimnis mehr benötigt. Die mit ausländischen Staaten bestehenden zahlreichen Doppelbesteuerungsabkommen weisen das Besteuerungsrecht für bestimmte Kapitalanlagen in vielen Fällen den ausländischen Vertragsstaaten zu. Kapitalerträge aus solchen Anlagen sind in diesem Fall von der deutschen Steuer ganz legal ausgenommen. Dieser Aspekt bietet neue und bislang wenig erkannte Gestaltungsmöglichkeiten. Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, eine spannende Lektüre.


    Der Inhalt dieses Buches ist nach bestem Wissen und nach sorgfältiger Recherche erstellt worden. Dennoch kann von Seiten des Verfassers keine Haftung übernommen werden. Für Hinweise und Anregungen aus dem Kreis der Leser bin ich dankbar.

    



    Halfing, Obb. 

    im Januar 2012 


    Anton Rudolf Götzenberger

    anton.goetzenberger@steueroffice-goetzenberger.de

    www.steueroffice-goetzenberger.de
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    Die Flucht vor dem automatisierten Kontoabruf in Deutschland treibt den steuersensitiven Anleger unter anderem aufgrund seines Bedürfnisses nach Schutz der Privatsphäre in ausländische Finanzplätze.


    Die Erträge aus ausländischen Geldanlagen unterliegen der deutschen Abgeltungsteuer (Pflichtveranlagung zum Abgeltungsteuersatz). Namhafte Auslandsbanken unterstützen die Anleger durch steuerkonformes Reporting bei der Vorbereitung der Steuererklärung.


    Schutz der Privatsphäre kontra Kontoabruf


    Diskretion und Schutz der Privatsphäre stehen bei privaten Geldanlegern an erster Stelle. In Deutschland bekommen sie beides nicht. In Deutschland gibt es weder ein gesetzliches Bankgeheimnis oder banktechnische Mittel zur steuersensitiven Geldanlage noch Private Secrecy in irgendeiner Form. Das eigentliche Schreckensgespenst für deutsche diskretionsbedürftige Geldanleger hat der deutsche Gesetzgeber zum 1.4.2005 aus dem Sack gelassen: den automatisierten Kontenabruf. Zur Aufspürung steuersensitiver Gelder in Deutschland haben die deutschen Finanzbehörden seit dem 1.4.2005 ein auf § 24 c des Kreditwesengesetzes (KWG) gestütztes automatisiertes Verfahren zum Abruf von Konteninformationen eingeführt. Die Vorschrift, welche im Rahmen des 4. Finanzmarktförderungsgesetzes zum 1.7.2002 in Deutschland in Kraft getreten ist, besagt, dass Kreditinstitute grundlegende Informationen über ihre Kunden (Kontoinhaber) zum automatisierten Abruf vorhalten müssen. § 24 c Abs. 1 Satz 1 KWG bestimmt dazu, dass ein Kreditinstitut eine Datei zu führen hat, in der folgende Kontostammdaten (jedoch keine Kontobewegungen oder Kontostände) zu speichern sind:


    
      	Name und Geburtsdatum des Kontoinhabers (bei natürlichen Personen) und gegebenenfalls eines Verfügungsberechtigten,


      	Name und Anschrift eines abweichend wirtschaftlich Berechtigten (gemäß § 8 Abs. 1 des Geldwäschegesetzes),


      	Nummer eines legitimierten Kontos oder eines Depots,


      	Tag der Errichtung und der Auflösung des Kontos oder Depots.

    


    Deutsche Kreditinstitute sind verpflichtet, den Zugriff zu gewähren und für einen aktuellen Datenbestand inklusive einer Datenhistorie von drei Jahren zu sorgen. Zwar können deutsche Finanzbehörden mittels Kontenabruf keine Informationen über Kontostände und Kontoumsätze erlangen, da solche Informationen nicht zum Abruf bereitgehalten werden müssen. Neben dem automatisierten Kontenabruf können deutsche Finanzbehörden jedoch Auskünfte jeder Art von Banken einholen. Die Finanzbehörde wird das tun, nachdem sie einen Kontenabruf durchgeführt und dabei herausgefunden hat, dass ein steuersensitiver Geldanleger bei einer inländischen Bank ein Konto oder Depot unterhält oder unterhalten hat, welches der Finanzverwaltung bislang unbekannt war. Die deutschen Finanzbehörden sind angehalten, den steuersensitiven Geldanleger vor einer Befragung seiner Bank über die Möglichkeit eines Auskunftsersuchen gegenüber dieser (seiner Bank) zu informieren, damit dieser das Ersuchen gegebenenfalls abwenden kann. Der Einholung einer Bankauskunft geht also im Regelfall ein Auskunftsersuchen der Finanzbehörde direkt beim steuerpflichtigen steuersensitiven Geldanleger, ein anschließender Kontenabruf und, sofern auf diesem Weg bislang unentdeckte Konten ans Tageslicht geraten, ein – nicht zum Ziel führender – Aufklärungsversuch der Finanzbehörde gegenüber dem Geldanleger voraus. Die Sachaufklärung durch den Geldanleger führt dabei – dies zeigt die Praxis – nur in äußerst seltenen Fällen zur Zufriedenheit der Finanzbehörden, sodass einem Kontoabruf im Regelfall ein Auskunftsersuchen an das betreffende Kreditinstitut folgt.


    Seit dem 1.1.2009 können Kontenabrufe zur Überprüfung des Vorliegens der Anspruchsvoraussetzungen für bestimmte Sozialleistungen getätigt werden, z.B. zur Überprüfung des Arbeitslosengeldes II, zur Überprüfung der Sozialhilfe, der Ausbildungsförderung oder zur Überprüfung der Ausbildungsförderung und des Wohngeldes.


    2009 wurden auf die Kleine Anfrage diverser Abgeordneter der FDP-Fraktion hin Statistiken zum Bankkontostammdatenabruf für das erste Halbjahr 20091 veröffentlicht. Die Zahlen belegen, dass auch nach Einführung der Abgeltungsteuer vom Kontoabruf reger Gebrauch gemacht wird. Vom 1.1. bis 30.6.2009 wurden allein 2.687 Abrufe zur Kontrolle der Grundsicherung für Arbeitssuchende getätigt, im zweiten Halbjahr 2007 waren es noch 124. Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften beantragten bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht allein im ersten Halbjahr 2009 26.280 bzw. 10.280 Kontoabrufe. Die Steuerbehörden (das Bundeszentralamt für Steuern) führten in der Zeit insgesamt 2.789 Kontenabrufe für Zwecke der Arbeitslosenunterstützung, der Sozialhilfe usw. durch. Allein zur Überprüfung der Besteuerung von Kapitaleinkünften wurden von Januar bis Juni 2009 insgesamt 17.626 Kontenabrufe durchgeführt. Statistische Angaben darüber, wie viele Konten und Depots dabei im Einzelnen ermittelt wurden, liegen gemäß der Bundestag-Drucksache nicht vor.


    Insgesamt 43.000 Mal nutzten die Behörden diese Befugnis im vergangenen Jahr. 2010 könnte für den Fiskus ein richtiges Rekordjahr werden. Die Zahlen aus dem ersten Quartal 2010 versprechen wieder einen Superlativ: 11.990 Kontenabrufe waren es von Januar bis März, das ergibt auf das Gesamtjahr gerechnet rund 48.000 Abrufe.2


    Auch wurde wohl ein Großteil der Kontoabrufe ohne Wissen der steuersensitiven Geldanleger durchgeführt. Denn eigentlich müsste jeder Kontoinhaber vor der Durchführung eines Kontoabrufs informiert werden oder zumindest nachträglich. Hierzu schweigt die Bundesregierung allerdings. So heißt es in der oben erwähnten Drucksache: „Der Bundesregierung liegen keine Informationen darüber vor, wie oft Betroffene wegen Gefährdung des Ermittlungszwecks nicht vorher um Sachaufklärung ersucht bzw. wegen Gefährdung des Ermittlungszwecks nicht nachträglich von dem Kontenabruf informiert wurden“.


    Schutz gegen den massiv steigenden Kontoabruf bietet nur ein Anlagekonto im Ausland. Weshalb Auslandsgeldanlagen trotz der jüngsten Entwicklungen im Bereich der Amts- und Rechtshilfe attraktiv sein können, lesen Sie in Teil 4.


    Keine indiskreten Fragen des Finanzamts nach steuersensitiven Geldanlagen


    „Unterhalten Sie nachhaltige Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten im Ausland?“ Diese indiskrete Frage stellte die Finanzverwaltung erstmals in den Einkommensteuererklärungsformularen für 2009 in Zeile 108. Die Rechtmäßigkeit der indiskreten Fragestellung beschäftigte seit Jahresanfang die Gemüter vieler Steuerpflichtiger. Unklar war vor allem, was mit „nachhaltig“ gemeint sein soll und was die Finanzverwaltung unter „Geschäftsbeziehungen“ versteht.


    Weitere Diskussionen dürften sich diesbezüglich aber – zumindest vorerst – erübrigt haben. Denn diese Frage muss vom steuersensitiven Geldanleger seit dem 26.4.2010 nicht mehr beantwortet werden.


    
      Anlegerhinweis 1


      Die Frage in Ihrer Steuererklärung „Unterhalten Sie Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten im Ausland?“ müssen Sie also nicht mehr beantworten. Hintergrund ist, dass bei ELSTER in der Programmversion 11.4 seit diesem Datum das Versenden der elektronischen Steuererklärung auch dann möglich ist, wenn die Felder nicht angekreuzt werden. Bislang war es so, dass ein Unterlassen der Beantwortung dieser Frage – also ein Nichtankreuzen der Felder „ja“ oder „nein“ – eine Fehlermeldung hervorgerufen hat. Die Einkommensteuererklärung konnte dann nicht elektronisch versandt werden.

    


    Der Verzicht der Finanzverwaltung auf Beantwortung dieser Frage ist konsequent, denn für diese Frage besteht seit Januar 2010 keine Rechtsgrundlage mehr. Das Bundesministerium der Finanzen hat zum 1. Januar 2010 selbst festgestellt, dass kein Staat oder Gebiet die Voraussetzungen zur Qualifizierung als „Steueroase“ erfüllt.3 Wenn es also keine Steueroasen gibt, sondern nur noch transparente Staaten existieren, dann können auch keine Geschäftsbeziehungen mit Steueroasenstaaten unterhalten werden. Dadurch ist dieser Frage die rechtliche Grundlage entzogen. Und für die Steuerberechnung und Steuerfestsetzung war diese Frage sowieso niemals relevant.


    
      Anlegerhinweis 2


      Eine Auslandsgeldanlage ist nicht grundsätzlich „verdächtig“. Dies hat der deutsche Bundesfinanzhof4 im Auftrag einer deutschen Geschäftsbank bereits vor Jahren entschieden. Dieser Grundsatz gilt allerdings nur für solche ausländischen Geld- oder Kapitalanlagen, die von den Anlegern über ein deutsches Kreditinstitut „in banküblicher Weise“ abgewickelt werden. Nur solche Auslandsaktivitäten sind in Anbetracht der Gewährleistung der Freiheit des Kapital- und Zahlungsverkehrs zwischen den Mitgliedsstaaten sowie zwischen den Mitgliedsstaaten und dritten Ländern nicht geeignet, einen steuerstrafrechtlichen Anfangsverdacht zu begründen. Steuersensitive Geldanleger, die ihr Vermögen „banküblich“ ins Ausland überweisen, sind mehr geschützt als jene, die den Empfehlungen mancher Banker zur verdeckten Transferierung folgen!

    


    Eine Auslandsgeldanlage ist nicht grundsätzlich „verdächtig“. Dies hat der deutsche Bundesfinanzhof5 im Auftrag einer deutschen Geschäftsbank bereits vor Jahren entschieden. Dieser Grundsatz gilt allerdings nur für solche ausländischen Geld- oder Kapitalanlagen, die von den Anlegern über ein deutsches Kreditinstitut „in banküblicher Weise“ abgewickelt werden. Nur solche Auslandsaktivitäten sind in Anbetracht der Gewährleistung der Freiheit des Kapital- und Zahlungsverkehrs zwischen den Mitgliedsstaaten sowie zwischen den Mitgliedsstaaten und dritten Ländern nicht geeignet, einen steuerstrafrechtlichen Anfangsverdacht zu begründen. Steuersensitive Geldanleger, die ihr Vermögen „banküblich“ ins Ausland überweisen, sind mehr geschützt als jene, die den Empfehlungen mancher Banker zur verdeckten Transferierung folgen!


    Besteuerung der Kapitalerträge aus steuersensitiven Auslandsgeldanlagen


    Welteinkommensprinzip: Deutschland besteuert überall


    Das deutsche Steuerrecht knüpft die Steuerpflicht des steuersensitiven Geldanlegers (als natürliche Person) an das sogenannte Welteinkommens-prinzip. Jeder steuersensitive Geldanleger, der in Deutschland einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt unterhält, unterliegt danach der unbeschränkten Steuerpflicht (§ 1 EStG). Steuerobjekt bildet das „Welteinkommen“ des Geldanlegers. Und dazu gehören auch Kapitalerträge aus diskreten Nummernkonten aus der Schweiz, aus Österreich oder sonstigen Finanzanlageplätzen.


    Was unter „Wohnsitz“ oder „gewöhnlichem Aufenthalt“ zu verstehen ist, ergibt sich aus den §§ 8 und 9 der Abgabenordnung (AO). Zur Begründung einer unbeschränkten Steuerpflicht muss danach zunächst einmal eine Wohnung vorhanden sein und es müssen Umstände vorliegen, die darauf schließen lassen, dass diese Wohnung durch den Inhaber beibehalten und als solche auch genutzt wird. Auf Ausstattung und Art der Wohnung und die Frage, ob die Wohnung dem steuersensitiven Geldanleger selbst gehört, kommt es nicht an. Ein Wohnsitz setzt auch nicht voraus, dass von dort aus der täglichen Arbeit nachgegangen wird. Ebenso wenig ist es erforderlich, dass der Geldanleger sich während einer Mindestzahl von Tagen oder Wochen im Jahr in der Wohnung aufhält.


    Den gewöhnlichen Aufenthalt hat jemand dort, „wo er sich unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt“ (§ 9 Satz 1 AO). Als Aufenthalt kommt grundsätzlich jede körperliche Anwesenheit in Betracht. Der gewöhnliche Aufenthalt setzt nicht das Innehaben einer Wohnung voraus. Der steuersensitive Geldanleger wird im Regelfall einen Wohnsitz in Deutschland begründet haben, aus dem sich seine unbeschränkte Steuerpflicht und damit auch die Steuerpflicht seiner Einkünfte aus ausländischen Kapitalerträgen ergibt.


    Ausländische Kapitaleinkünfte werden von der deutschen Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) nicht erfasst, wenn sie im Ausland anfallen bzw. einem ausländischen Konto/Depot gutgeschrieben werden. Grund hierfür ist, dass ausländische Kreditinstitute (bis auf Schweizer Kreditinstitute sowie Banken im Fürstentum Liechtenstein 6) keine Abgeltungsteuer nach deutschem Muster erheben. Dies gilt neben den Dividenden und positiven Veräußerungsergebnissen auch für Erträge aus sogenannten „verbrieften Forderungen“ (Anleihen) als auch für Erträge aus Spareinlagen, Festgelder usw., für die das ausländische Kreditinstitut selbst Schuldner ist.


    Ausländische Kapitalerträge unterliegen derselben Besteuerung wie inländische.7 So sind nicht bereits mit der Abgeltungsteuer (Kapitalertragsteuer) belastete ausländische Kapitaleinkünfte in der Einkommensteuererklärung anzugeben; die tarifliche Einkommensteuer erhöht sich entsprechend um 25 Prozent der Einkünfte.8 Im Ausland angefallene Quellensteuern können auf die deutsche Abgeltungsteuer (Kapitalertragsteuer) entsprechend angerechnet werden.9


    
      Anlegerhinweis 3


      Kapitalanleger können mit einem Konto im – außereuropäischen – Ausland (ohne Schweiz/Liechtenstein, bei Zinseinkünften auch ohne Österreich und Luxemburg) den sofortigen Abzug der Abgeltungsteuer auf Zins- und Dividendenerträge sowie Veräußerungsgewinne legal vermeiden und erzielen so einen attraktiven Zinseszins- bzw. Steuerstundungseffekt (vgl. hierzu Teil 4, Abschnitt: Attraktiver Steuerstundungseffekt).

    


    Erträge aus Aktienanlagen, Genussscheinen und sonstigen Unternehmensbeteiligungen aus dem Auslandsdepot


    Der innerdeutschen Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) unterliegen laufende Erträge aus den Kapitalanlageformen Aktien, Genussscheinen und diversen Unternehmensbeteiligungen. Bei ausländischen Dividendenzahlungen erfolgt der Steuerabzug anders als bei den inländischen nicht vom Schuldner der Kapitalerträge (der ausschüttenden Kapitalgesellschaft), sondern von der auszahlenden Stelle (der depotführenden Bank); die Abgeltungsteuer wird bei Dividendeneinkünften als Kapitalertragsteuer erhoben.


    Neben den laufenden Erträgen unterliegen auch die Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft wie z.B. Aktien der Abgeltungsteuer.


    Als der Abgeltungsteuer unterliegender Gewinn gilt die Differenz zwischen den Einnahmen aus der Veräußerung nach Abzug der Aufwendungen, die im unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit dem Veräußerungsgeschäft stehen, und den Anschaffungskosten. Kapitalanleger müssen also wie folgt rechnen:


    Einnahmen aus der Veräußerung


    ./. Aufwendungen im unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit dem Veräußerungsgeschäft


    ./. Anschaffungskosten (und Anschaffungsnebenkosten) = abgeltungsteuerpflichtiger Veräußerungsgewinn (Unterschiedsbetrag)


    Dieser Unterschiedsbetrag kann sowohl positiv (Gewinn) als auch negativ (Verlust) sein.


    Bei nicht in Euro getätigten Geschäften sind die Einnahmen im Zeitpunkt der Veräußerung und die Anschaffungskosten im Zeitpunkt der Anschaffung in Euro umzurechnen.10 Damit erfasst die Abgeltungsteuer auch die sich aus Währungsschwankungen ergebenden Gewinne.
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      Die Anschaffung von Wertpapieren in fremder Währung oder der Erwerb von ausländischen Anleihen bringt keine Steuerersparnisse. Währungsgewinne unterliegen durch die zwingende Euro-Umrechnung der Abgeltungsteuer.

    


    Erträge aus Finanzinnovationen und Kapitalforderungen jeder Art


    Laufende Erträge aus den Kapitalanlageformen der Finanzinnovationen und Kapitalforderungen jeder Art aus dem Auslandsdepot unterliegen der Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer), wenn die Rückzahlung des Kapitalvermögens oder ein Entgelt für die Überlassung des Kapitalvermögens zur Nutzung zugesagt oder geleistet worden ist (§ 20 Abs. 1 Nr. 7, § 43 Abs. 1

    Satz 1 Nr. 7 EStG). Für die Abgeltungsteuer genügt es vielmehr, dass für die im Auslandsdepot veranlagte Kapitalforderung


    
      	eine Rückzahlung zugesagt oder


      	ein Entgelt zugesagt oder


      	eine Rückzahlung geleistet oder


      	ein Entgelt geleistet

    


    worden ist. Somit unterliegen auch Erträge aus reinen Spekulationspapieren wie Vollrisikozertifikate usw. der Abgeltungsteuer. Die Bemessungsgrundlage für die Abgeltungsteuer auf Kapitalforderungen jeder Art stellen laufende Zinsen sowie sonstige Entgelte und geldwerte Vorteile dar, die als Gegenleistung für die Kapitalüberlassung/Kapitalnutzung gewährt werden.


    Ebenfalls in der Einkommensteuererklärung zu versteuern sind der Gewinn aus der Veräußerung von sonstigen Kapitalforderungen „anleiheähnlicher“ Art. Als Veräußerung gilt auch die Einlösung und Rückzahlung der im Auslandsdepot befindlichen Forderungspapiere. Der Abgeltungsteuer unterliegen alle Spekulationserträge, bei denen entweder die Rückzahlung des Kapitalvermögens, die Ertragserzielung oder beides unsicher ist. Darunter fallen insbesondere Gewinne aus der Veräußerung von Zertifikaten aus dem Auslandsdepot.


    Termingeschäfte


    Der Kapitalertragsteuer unterliegen Gewinne aus Termingeschäften (Forwards, Futures, Optionsgeschäften, Swaps), durch die der Kapitalanleger einen Differenzausgleich oder einen durch den Wert einer veränderlichen Bezugsgröße bestimmten Geldbetrag oder Vorteil erlangt (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 EStG). Als Termingeschäft gilt ein Börsengeschäft, bei dem die Erfüllung des Vertrags nach dem Kassageschäft erfolgt. Als maßgeblicher Zeitraum zwischen Kassageschäft und Vertragserfüllung gilt ein Zeitraum von mehr als zwei Tagen. Als Termingeschäft gelten auch sämtliche als Options- oder Festgeschäft ausgestaltete Finanzinstrumente sowie Kombinationen zwischen Options- und Festgeschäften, deren Börsenwert


    
      	von dem Börsen- oder Marktpreis von Wertpapieren,


      	dem Börsen- oder Marktpreis von Geldmarktinstrumenten,


      	dem Kurs von Devisen, Waren, Edelmetallen, sonstigen Rohstoffen,


      	Zinssätzen oder anderen Erträgen usw.

    


    abhängt. Darunter fallen insbesondere Swaps, Devisentermingeschäfte, Forwards oder Futures, und zwar unabhängig von dem Zeitpunkt der Beendigung des Rechts und unabhängig davon, ob das Termingeschäft an der Börse direkt eingegangen worden ist oder in einem Wertpapier verbrieft ist.


    Optionsgeschäfte


    Eine Option umfasst eine bestimmte Art von Termingeschäften, die abgeltungsteuerlich gesondert durch § 20 Abs. 1 Nr. 11 EStG erfasst werden. Zertifikate und Optionen entsprechen sich wirtschaftlich, unterscheiden sich aber in ihrer Ausgestaltung dergestalt, dass der Inhaber eines Optionsrechts dieses ausüben muss, andernfalls das Optionsrecht wertlos verfällt, während der Inhaber eines Zertifikates ein Festgeschäft getätigt hat, dessen Anlageerfolg von der Wertentwicklung des entsprechenden Basiswertes abhängt. Erträge aus über ein Auslandsdepot abgewickelten Optionsgeschäfte werden sowohl auf Seiten eines Optionsberechtigten als auch auf Seiten des Stillhalters (Optionsverpflichteten) der Abgeltungsteuer unterworfen; sie sind vom Auslandsgeldanleger zu erklären.


    Zertifikate


    Einkünfte im Zusammenhang mit Zertifikaten im Auslandsdepot unterliegen der Abgeltungsteuer. Bei der Veräußerung oder Einlösung von Garantiezertifikaten (alle anleiheähnlichen Wertpapieranlagen, die unter den Wortlaut des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 EStG fallen) ist stets der Unterschiedsbetrag zwischen dem Erlös und den Anschaffungskosten der Abgeltungsteuer zu unterwerfen.11 Sind die Zertifikate im Auslandsdepot veranlagt, müssen die Einkünfte im Rahmen der Steuerveranlagung vom steuersensitiven Geldanleger erklärt werden.


    Investmentfonds


    Steuersensitive Geldanleger mit Investmentfonds im Auslandsdepot müssen thesaurierte laufende Erträge als ausschüttungsgleiche Erträge in der Einkommensteuererklärung berücksichtigen. Inländische Investmentfonds führen die Abgeltungsteuer auf ausschüttungsgleiche Erträge für Rechnung des Fonds direkt an die Finanzkasse ab. Dadurch mindert sich der Nettoinventarwert inländischer Thesaurierungsfonds durch die Abgeltungsteuer – und damit auch der Ertrag für den steuersensitiven Geldanleger.


    Der Umfang der ausschüttungsgleichen Erträge wurde mit dem Jahressteuergesetz 2009 erheblich erweitert. Unter anderem wurden Stückzinsen in den Kreis der abgeltungsteuerpflichtigen ausschüttungsgleichen Erträge aufgenommen. Der Abgeltungsteuer unterliegen nach neuem Recht sämtliche Kapitalerträge, die ein Investmentfonds „nach Abzug der abziehbaren Werbungskosten nicht zur Ausschüttung“ verwendet.12 Ausgenommen davon sind Stillhalterprämien, Gewinne aus Termingeschäften (u.a. Optionen, Futures, CFDs), Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften (insbesondere Veräußerungsgewinne aus Aktien) und der Einlösung und Veräußerung von Kapitalforderungen, aktienähnlichen Genussrechten, Kapitalforderungen aus Nullkuponanleihen und andere zahlreiche gesetzlich normierte Ausnahmen.13 Damit versteuert der steuersensitive Kapitalanleger eines Thesaurierungsfonds alle Kapitalerträge bzw. zahlt Abgeltungsteuer jeweils zum Ende des Geschäftsjahres, in dem der Fonds die ausschüttungsgleichen Erträge vereinnahmt hat (mit Ausnahme der oben bzw. im Gesetz genannten Erträge).
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      Mit der Einführung der Abgeltungsteuer unverändert fort gilt das „Fondsprivileg“ der steuerfreien Vereinnahmung von Veräußerungsgewinnen bei Thesaurierung; allerdings sind die thesaurierten Veräußerungsgewinne hieraus – wie nachfolgend dargestellt – bei Anteilsverkauf nachzuversteuern, da Gewinne aus der Rückgabe oder Veräußerung von Investmentfondsanteilen zu den abgeltungsteuerpflichtigen Einkünften gehören; unabhängig davon, ob der Fonds ein Ausschüttungsfonds oder ein Thesaurierungsfonds ist.

    


    Ebenfalls im Katalog der ausschüttungsgleichen Erträge enthalten sind Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie aus Grundstücksveräußerungsgeschäften innerhalb der Zehn-Jahres-Frist. Das sind steuerpflichtige private Veräußerungsgeschäfte.
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      Bei Thesaurierungsfonds kommt die Thesaurierungsgutschrift bei der Bank bereits durch die Abgeltungsteuer geschmälert an. Dafür gibt es auch kein Sammelantragsverfahren. Aber § 7 Abs. 6 InvStG beinhaltet die Möglichkeit, dass der Fonds einbehaltene Abgeltungsteuer erstattet, und zwar dann, wenn der Gläubiger der Erträge ein Steuerausländer ohne Wohnsitz ist. Dazu muss sich der Fonds von der Bank versichern lassen, dass keine Steuern umgangen werden. Ausländische Geldanleger, die in Deutschland nicht der Abgeltungsteuer unterliegen und in einen deutschen thesaurierenden Investmentfonds investiert haben, müssen sich die vom Fonds abgeführte Abgeltungsteuer auf die ausschüttungsgleichen Erträge somit erstatten lassen.

    


    Eine Erstattung des einbehaltenen Steuerbetrags durch die Investmentgesellschaft ist auch bei den natürlichen Personen möglich, die weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben. Eine Erstattung ist aber nur dann möglich, wenn sich der Investmentanteil zum fiktiven Zuflusszeitpunkt in einem inländischen Depot befindet. Die Investmentgesellschaft muss sich bei einem Direktantrag über die Voraussetzungen in entsprechender Anwendung des § 154 AO (Kontenwahrheit) selbst Gewissheit verschaffen. Bei einem Antrag über das depotführende inländische oder ausländische Kreditinstitut muss dieses der Investmentgesellschaft versichern, dass nach den Depotunterlagen der Gläubiger der Kapitalerträge weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt bzw. weder Sitz noch Geschäftsleitung im Inland hat.14


    Ausgeschüttete Gewinne aus der Veräußerung von vom Investmentfonds angeschaffter Wertpapiere sind seit 1.1.2009 für den Privatanleger nicht mehr steuerfrei. Schütten offene Fonds Gewinne aus Veräußerungen von Wertpapieren aus, unterliegen diese investorenunspezifisch der Abgeltungsteuer. Dasselbe gilt auch für Termingeschäfte bzw. rein spekulative Veräußerungserträge aus Zertifikaten.15


    Der abgeltungsteuerpflichtige Veräußerungsgewinn errechnet sich dabei im Prinzip analog zur Gewinnermittlung bei Wertpapieren (das heißt aus der Differenz zwischen den Einnahmen aus der Veräußerung nach Abzug der Veräußerungskosten und den Anschaffungskosten). Zur Vermeidung von Doppelbesteuerungen oder besonderen Vergünstigungen werden jedoch diverse Kürzungen und Hinzurechnungen vorgenommen.16 Nach Maßgabe dieser Vorschrift errechnete Gewinne werden als Einkünfte aus Kapitalvermögen i.S.v. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG fingiert, das heißt, die Abgeltungsteuer greift beim Investmentfondsanleger wie bei Veräußerungsgewinnen aus Anteilscheinen an Kapitalgesellschaften (Aktien).
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      Der Abgeltungsteuer unterliegen offene Immobilienfonds, nicht aber gewerbliche geschlossene Fonds und geschlossene Immobilienfonds.

    


    Europäische Quellensteuern: EU-Zinssteuer und EU-Steuerrückbehalt


    Begriff und Umfang der EU-Zinssteuer


    Seit dem 1. Juli 2005 werden in allen EU-Mitgliedsstaaten, in fünf europäischen Drittländern und den relevanten abhängigen oder assoziierten Gebieten der Mitgliedsstaaten Zinserträge gemäß den Vorgaben der EU-Zinsrichtlinie einer EU-Zinssteuer unterworfen. Von dieser EU-Steuer betroffen sind bestimmte Zinserträge, welche von einer EU-Auslandsbank zugunsten eines Empfängers mit steuerlicher Ansässigkeit in einem anderen EU-Mitgliedsstaat gutgeschrieben werden.


    Die EU-Zinssteuer ist eigentlich gar keine Quellensteuer,17 sondern in ihrem Kern ein Meldeverfahren bzw. ein Informationssystem, das die Besteuerung der steuerpflichtigen Leistung an den Leistungsempfänger durch eine Kontrollmitteilung der Zahlstelle (Auslandsbank) an die für den steuerpflichtigen Kapitalanleger zuständige Steuerbehörde sicherstellt.


    Der EU-Zinsbesteuerung unterliegen alle Zinszahlungen ungeachtet ihrer Herkunft, die durch eine innerhalb des Hoheitsgebietes, auf das der EG-Vertrag gemäß seinem Art. 299 Anwendung findet, gelegene Zahlstelle (im Regelfall die kontoführende Bank) gezahlt werden. Dies bedeutet, dass auch solche Zinsen erfasst sind, die aus Quellen Dritter, also Nicht-EU-Mitgliedsländer, stammen, sofern diese in Erfüllung der Schuld eines außerhalb der EU ansässigen Schuldners bezahlt werden. Zahlungsempfänger muss dabei eine natürliche Person sein bzw. die Zinszahlung muss zugunsten einer solchen erfolgen (so genannter „wirtschaftlicher Eigentümer“18) und die natürliche Person muss in einem anderen Mitgliedsstaat steuerlich ansässig sein. Die Zinszahlungen müssen also an eine natürliche Person bezahlt werden, die auch der „effektive Empfänger“, d.h. der Endempfänger ist, und es muss sich um eine „grenzüberschreitende Zinszahlung“ handeln, d.h. Zahlstelle und der effektive Empfänger müssen in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten ansässig sein.


    Gemäß Art. 6 Abs. 1 der EU-Zinsrichtlinie gelten als melde- bzw. quellensteuerpflichtige Zinszahlung im Einzelnen:


    
      	auf ein Konto eingezahlte oder einem Konto gutgeschriebene Zinsen, die mit Forderungen jeglicher Art zusammenhängen, unabhängig davon, ob sie hypothekarisch gesichert sind oder nicht, und unabhängig davon, ob sie ein Gewinnbeteiligungsrecht beinhalten oder nicht. Darunter fallen insbesondere Erträge aus Anleihen,19 einschließlich der mit diesen Titeln verbundenen Prämien und Gewinne;


      	bei Abtretung, Rückzahlung oder Einlösung von Forderungen im obigen Sinne aufgelaufene oder kapitalisierte Zinsen;


      	kapitalisierte Zinsen sowie der Zinsanteil aus dem Verkauf von sog. Zero- oder Discountbonds;


      	direkte oder über eine Einrichtung im Sinne von Art. 4 Abs. 2 laufende Zinserträge, die ausgeschüttet werden;


      	aufgelaufene oder kapitalisierte Zinsen, die bei Verkauf, Rückzahlung oder Einlösung von Anteilen an Investmentfonds usw. realisiert werden.20


      	Der EU-Zinsbesteuerung unterfallen alle Zinszahlungen ungeachtet ihrer Herkunft, die durch eine innerhalb des Hoheitsgebietes, auf das der EG-Vertrag gemäß seinem Art. 299 Anwendung findet, gelegene Zahlstelle (im Regelfall die kontoführende Bank) gezahlt werden. Dies bedeutet, dass auch solche Zinsen erfasst sind, die aus Quellen Dritter, also Nicht-EU-Mitgliedsländer stammen, sofern diese in Erfüllung der Schuld eines außerhalb der EU ansässigen Schuldners bezahlt werden. Allerdings gilt auch hier wieder die Einschränkung, dass die Zinszahlungen an eine natürliche Person bezahlt werden müssen, die auch der „effektive Empfänger“, d.h. der Endempfänger ist. Des Weiteren muss es sich um eine „grenzüberschreitende Zinszahlung“ handeln, d.h. Zahlstelle und der effektive Empfänger müssen in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten ansässig sein.

    


    Liegen meldepflichtige Zinszahlungen vor, erteilt die Zahlstelle der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates ihrer Niederlassung folgende Auskünfte:


    
      	Identität und Wohnsitz des Leistungsempfängers, sofern der wirtschaftliche Eigentümer festgestellt wurde;


      	Name und Anschrift der Zahlstelle;


      	Kontonummer des wirtschaftlichen Eigentümers oder, in Ermangelung einer solchen, Kennzeichen der Forderung, aus der die Zinsen herrühren;


      	den Zinsbetrag, wobei die Zinsen getrennt aufzuführen und Folgendes anzugeben ist:

    


    bei auf ein Konto gutgeschriebenen Zinszahlungen: der Betrag der gezahlten oder gutgeschriebenen Zinsen;


    bei aufgelaufenen oder kapitalisierten Zinsen: entweder der Betrag der Zinsen oder der dort bezeichneten Erträge oder der volle Betrag des Erlöses aus der Abtretung, der Rückzahlung oder der Einlösung.


    Die von der Zahlstelle der für sie zuständigen Behörde gemeldeten Daten werden anschließend von der Meldestelle automatisch einmal jährlich an die zuständigen Behörden desjenigen Mitgliedsstaates weitergeleitet, in dem der abgeltungsteuerpflichtige Kapitalanleger und wirtschaftliche Eigentümer ansässig ist.


    Neben Luxemburg und Österreich erheben auch die europäischen Drittländer Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein, Monaco, Andorra

    und San Marino die EU-Zinssteuer als Quellensteuer oder – Bezeichnung in Österreich – „die EU-Quellensteuer“ oder – Bezeichnung in der Schweiz und in Liechtenstein – „den EU-Steuerrückbehalt“ (vgl. Ausführungen unten). Darüber hinaus werden in zehn abhängigen oder assoziierten Gebieten von Großbritannien und den Niederlanden (Anguilla, Aruba, Britische Jungferninseln, Kaimaninseln, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Montserrat, Niederländische Antillen sowie Turks- und Caicosinseln) durch die Anwendung bilateraler Abkommen dieselben oder ähnliche Bestimmungen wie in der Richtlinie (Auskunftserteilung oder Quellensteuer) praktiziert.


    Die EU-Zinssteuer (EU-Quellensteuer) beträgt seit dem 1. Juli 2011

    35 Prozent. Deutsche sensitive Geldanleger zahlen ab dem 1. Juli 2011 im Vergleich zur deutschen Abgeltungsteuer (der Abgeltungsteuersatz beträgt inkl. 8 Prozent Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag 27,82 Prozent) rund 7 Prozent an Steuern drauf. Diese Mehrsteuern kann der Auslandsgeldanleger, der „diskret“ agiert, selbstverständlich nicht mehr erstattet erhalten.


    EU-Steuerrückbehalt


    Allgemeines


    Die Zwecksetzung der Verhinderung einer Umgehung der EU-Zinsbesteuerung durch Einführung gleichwertiger Maßnahmen in der Schweiz wurde dadurch erreicht, dass die Schweiz auf Basis der staatsvertraglichen Vereinbarung mit der EU deren Zinsbesteuerungsmodell übernommen hat und die schweizerischen Banken als Zahlstellen ab dem 1.7.2005 einer gleichen steuerlichen Verpflichtung wie die EU-Zahlstellen unterworfen werden. Kernstück des Abkommens zwischen der Schweiz und der EU ist es, auf Zinszahlungen, die eine auf dem Gebiet der Schweiz gelegene Zahlstelle einer natürlichen Person mit steuerlichem Wohnsitz in einem EU-Mitgliedsstaat auf ein Konto gutschreibt oder für dessen Rechnung vereinnahmt, einen sogenannten „EU-Steuerrückbehalt“ einzubehalten, der im Rahmen des Revenue-Sharing größtenteils21 anonym an die betreffenden EU-Mitgliedsländer abzuführen ist. Zur technischen Abwicklung dient Form 150.


    Unter EU-Steuerrückbehalt wird generell die Erhebung einer Kapitalertragsteuer verstanden, wobei die Steuerpflicht weder an bestimmte qualitative Merkmale des Schuldners noch des Empfängers der steuerbaren Leistung, sondern an die Funktion als Zahlstelle anknüpft, indem die Zahlstelle der steuerbaren Leistung den Steuerabzug vorzunehmen und diese Steuer durch Kürzung der Leistung um den Steuerbetrag auf den Leistungsempfänger zu überwälzen hat. In der Schweiz gelten als Zahlstelle in erster Linie Banken, Effektenhändler, übrige Zahlstellen (Zahlstellen kraft Vereinnahmung) und natürliche und juristische Personen, Personengesellschaften und Betriebstätten ausländischer Gesellschaften, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit regelmäßig oder gelegentlich zinstragende Vermögenswerte von Dritten entgegennehmen, halten, anlegen oder übertragen oder lediglich Zinsen zahlen. Übrige Zahlstellen sind insbesondere Fondsleitungen, Versicherungseinrichtungen, Vermögensverwalter, Treuhänder, Anwälte und Notare sowie Gesellschaften und Betriebstätten ausländischer Unternehmen, die im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit regelmäßig oder auch nur gelegentlich zinstragende Vermögenswerte halten oder Zinsen auf Forderungen zahlen, bei denen sie nicht selber Schuldner sind.22


    Erfolgt eine Zinszahlung über mehrere Intermediäre, die vom Schuldner oder von der betroffenen Person mit der Zahlung oder Einziehung von Zinsen beauftragt sind, so gilt als Zahlstelle der letzte Intermediär, der die Zinsen direkt der betroffenen Person zahlt oder zu deren unmittelbaren Gunsten einzieht. Alternativ sieht das Abkommen vor, dass ausländische Bankkunden selber zwischen dem Steuerrückbehalt und einer Meldung an die Steuerbehörden wählen können (freiwillige Meldung).23


    Der Rückbehalt soll mithin aus ausländischen Quellen (andernfalls würde die schweizerische Verrechnungssteuer greifen) fließende Zinszahlungen, die von einer schweizerischen Zahlstelle an eine natürliche Person mit Ansässigkeit in der EU entrichtet werden, erfassen. Das nach dem Quellensteuer-Prinzip funktionierende Modell entspricht dem von der EU definierten Anliegen, wonach eine angemessene Besteuerung von Zinszahlungen an EU-Bürger nicht über einen Drittstaat umgehbar sein soll. Die Zwangsabgabe stellt ein Mittel zur Absicherung der EU-Zinsbesteuerung durch die Schweiz auf Basis einer Quellensteuer dar; ein Instrument, welches dem Bankgeheimnis der Schweiz Rechnung trägt. Die Schweiz wendet im Sinne der Nichtdiskriminierung denselben Steuersatz an wie die drei EU-Länder, die für die Quellensteuerlösung optiert haben.
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      Der EU-Steuerrückbehalt bleibt neben der nach dem Steuerabkommen Deutschland-Schweiz zu erhebenden Abgeltungsteuer bestehen. Die Schweizer Banken rechnen jedoch den EU-Steuerrückbehalt auf die nach Deutschland abzuführende Abgeltungsteuer vollumfänglich an.24

    


    Bemessungsgrundlage für den EU-Steuerrückbehalt


    Direkte Zinserträge


    Auf direkte Zinserträge erhebt die Schweiz den Steuerrückbehalt grundsätzlich anteilig für den Zeitraum, in dem der steuersensitive Geldanleger das Forderungswertpapier hält. Somit findet also im Gegensatz zum für die Schweizer Verrechnungssteuer geltenden Fälligkeitsprinzip eine Pro-rata-Besteuerung statt. Das heißt insbesondere auch, dass die bei einem Verkauf eines Forderungspapiers vereinnahmten Stückzinsen dem Rückbehalt voll unterliegen. Sofern der Zeitraum, während dem die Forderung gehalten wurde, nicht ermittelt werden kann (das wäre beispielsweise bei unterjährig eingebuchten Tafelpapieren der Fall), wird der steuersensitive Geldanleger so behandelt, als wenn er die Forderung während der ganzen Zinsperiode gehalten hätte. Bei periodischen Zinsen und bei Stückzinsen auf periodischen Zinsen gilt in diesen Fällen der Zeitpunkt der letzten Zinszahlung als Erwerbszeitpunkt, bei Diskontpapieren der Zeitpunkt der Emission.25


    Steuersensitive Geldanleger aufgepasst:


    
      	Werden Wertpapiere veräußert, soll die Bank für die Ermittlung des maßgeblichen Einstandspreises und der maßgeblichen Haltedauer grundsätzlich nach der Methode „first in–first out“ (FIFO) vorgehen. Wurde der Bestand in einem bestimmten Wertpapier in zwei oder mehreren Käufen aufgebaut, so gelten immer diejenigen Wertpapiere als veräußert, die am längsten gehalten wurden. Andere im Geschäftsleben anerkannte Methoden, wie „last in–first out“ (LIFO), „highest in–first out“ (HIFO) oder Durchschnittspreis („Average“), lässt die eidgenössische Steuerverwaltung26 ebenfalls zu, sofern die Zahlstelle die gewählte Methode nachhaltig und gegenüber allen betroffenen Personen einheitlich zur Anwendung bringt.


      	Bei Wertpapierverkäufen darf die Bank nur den auf die Haltedauer der Anleihe entfallenden Stückzins dem EU-Steuerrückbehalt unterwerfen!

    


    Aufgelaufene oder kapitalisierte Zinsen


    Aufgelaufene oder kapitalisierte Zinsen fallen bei sogenannten Diskontpapieren an. Als Diskontpapiere gelten Anleihen mit einem im Voraus festgelegten Emissions- und Rückzahlungspreis. Die für die Ermittlung des Rückbehalts maßgebliche Bemessungsgrundlage errechnet sich aus dem auf die Haltedauer entfallenden Zinsanteil. Bei Diskontpapieren mit einem variablen Rückzahlungspreis ist für die Berechnung des Zinsanteils während der Laufzeit der garantierte Rückzahlungspreis maßgebend. Nur die Differenz zwischen diesem und einem höheren Rückzahlungsbetrag wird zum Zeitpunkt der Rückzahlung durch den Steuerrückbehalt

    erfasst.


    Aufgelaufene Zinsen bei Reorganisationen und Umtausch von Schuldtiteln


    Zinserträge, die in Folge einer Reorganisation und eines Umtauschs von Schuldtiteln anfallen, erfasst die Zahlstelle für den Rückbehalt zum Zeitpunkt des Umtauschs auf dem bzw. den Basisvaloren. Das gilt sowohl für den zwangsweisen als auch für den freiwilligen Umtausch.


    Ausschüttungen steuerpflichtiger Investmentfonds


    Dem EU-Steuerrückbehalt unterliegen als Thesaurierungsfonds ausgerichtete Investmentfonds, wenn der Fonds mehr als 40 Prozent seines Anlagevermögens in zinsabwerfende Produkte investiert hat. Als Ausschüttungsfonds ausgerichtete Investmentfonds unterliegen der EU-Zinssteuer bzw. dem EU-Steuerrückbehalt, wenn sie mehr als 15 Prozent ihres Fondsvermögens in zinsabwerfende Produkte investiert haben (Art. 6 Abs. 6 EU-RL). Bei ausschüttenden Fonds, die mehr als 15 Prozent, jedoch maximal 40 Prozent ihres Vermögens in zinssteuerpflichtige Anlagen investieren, sind die Ausschüttungen, jedoch nicht die Erträge, bei Verkauf, Rückzahlung oder Einlösung der Fondsanteile von der EU-Zinssteuer bzw. dem EU-Steuerrückbehalt betroffen.


    Ausschüttungen steuerpflichtiger Anlagefonds werden mit demjenigen Teil dem EU-Rückbehalt unterworfen, der sich auf vom Fonds vereinnahmte Zinsen bezieht. Wird die Zinskomponente der Ausschüttung nicht separat ausgewiesen, unterliegt die ganze Ausschüttung dem Rückbehalt. Der Rückbehalt wird anteilig für den Zeitraum erhoben, während dem der Anteilschein von der betroffenen Person gehalten wurde. Kann die Schweizer Bank den Zeitraum, während dem der Anteilschein vom steuersensitiven Geldanleger gehalten wurde, nicht feststellen, wird sie den Anleger so behandeln, als hätte dieser den Anteilschein zum Zeitpunkt der letzten Ausschüttung erworben.


    Als rückbehaltpflichtiger Zins gilt die positive Differenz zwischen Erwerbspreis und Preis bei Verkauf, Rückzahlung oder Einlösung der Fondsanteile. Der EU-Steuerrückbehalt ist somit eine reine Differenzbesteuerung. Kann ermittelt werden, in welchem Umfang der Wertanstieg auf vom Fonds vereinnahmte Zinsen aus direkten und indirekten Anlagen zurückzuführen ist, darf die Schweizer Bank auf diese Komponente Bezug nehmen, sofern dieser Betrag kleiner ist als der nach der Differenzmethode ermittelte Wert.27 Kann der Erwerbspreis nicht ermittelt werden, gilt der bei Verkauf, Rückzahlung oder Einlösung erzielte Nettoerlös als Zins.


    Verrechnungssteuerpflichtige Kapitalanlageprodukte


    Die Verrechnungssteuer schließt die Erhebung des EU-Steuerrückbehalts aus. In der Schweiz sind somit sämtliche Finanzprodukte vom EU-Steuerrückbehalt ausgenommen, sofern der Schuldner (Emittent) des Finanzproduktes in der Schweiz ansässig ist und dieser Verrechnungssteuer abzuführen hat. Im Umkehrschluss werden Schweizer Finanzprodukte vom Steuerrückbehalt erfasst, wenn diese von der Verrechnungssteuer befreit sind. Dies ist beispielsweise bei gegen Bankenerklärung (Affidavit) von der Verrechnungssteuer freigestellten Schweizer Investmentfonds der Fall. Diese sind vom Steuerrückbehalt erfasst, unabhängig davon, ob die Verrechnungssteuer faktisch erhoben wird oder nicht. Anlagefonds, die keine Bankenerklärung (Affidavit) im Sinne der Verrechnungssteuer-Gesetzgebung abgeben können, weil mehr als 20 Prozent der Fondserträge aus inländischer Quelle stammen, gelten hingegen als Einnahmen aus schweizerischer Quelle und damit als dem Anwendungsbereich der EU-Zinsbesteuerung entzogene verrechnungssteuerpflichtige Kapitalanlageprodukte.


    Für in der Schweiz verrechnungssteuerpflichtige Finanzprodukte behalten auch die liechtensteinischen Banken den EU-Steuerrückbehalt nicht ein. Zwar gibt es im Fürstentum Liechtenstein neben dem EU-Steuerrückbehalt keine weiteren Quellensteuern auf Kapitalerträge. Da jedoch die Verrechnungssteuer bereits vom Schweizer Emittenten abgeführt wird und somit bei der Zahlstelle nur ein um die Verrechnungssteuer verminderter Zinsertrag ankommt, wären die Zinsen bei Abzug des EU-Steuerrückbehalts zweimal besteuert.
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      Das Fürstentum Liechtenstein wendet die Regelungen der Schweiz zum EU-Steuerrückbehalt analog an.

    


    Alternatives Meldeverfahren


    Steuersensitive Geldanleger können ihre Bank in der Schweiz oder in Liechtenstein ausdrücklich ermächtigen, dem Steuerrückbehalt unterliegende Zinszahlungen an die eidgenössische bzw. liechtensteinische Steuerverwaltung zu melden. Der Rückbehalt entfällt in diesem Fall. Zur Meldung der steuerpflichtigen Kapitalerträge gilt Form 151. Eine einmal erteilte Ermächtigung bleibt bis zum Eintreffen des ausdrücklichen Widerrufs durch die betroffene Person oder seinen Rechtsnachfolger bei der Zahlstelle gültig.28 Pro betroffene Person (Vertragspartei) ist grundsätzlich eine Meldung zu erstellen. Bei entsprechender Ermächtigung erteilen die Banken ihren Steuerverwaltungen jährlich bis spätestens zum 31. März des auf die Zinszahlung folgenden Jahres Meldung.


    Berücksichtigung ausländischer Quellensteuern in der Einkommensteuererklärung


    Allgemeines, Anrechnung und Rückvergütung


    Die Abgeltungsteuer umfasst unter anderem auch Dividendenerträge ausländischer Aktienanteile, wenn diese von einem inländischen Kreditinstitut verwahrt werden.29 Zinsen und Dividenden aus ausländischen Quellen kommen beim deutschen Kapitalanleger im Regelfall um eine ausländische Quellensteuer vermindert an. Besteht zwischen dem Wohnsitzstaat des Kapitalanlegers (Deutschland) und dem ausländischen Quellenstaat ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA), richtet sich das Besteuerungsrecht des Quellenstaates nach diesem Doppelbesteuerungsabkommen. Besteht zwischen dem Wohnsitzstaat des Kapitalanlegers (Deutschland) und dem Quellenstaat kein Doppelbesteuerungsabkommen, besteuert der Quellenstaat nach nationalen Vorschriften.


    Deutsche Kapitalanleger mit einem Konto im Ausland müssen dabei unterscheiden zwischen:


    
      	einem Konto an einem ausländischen Finanzplatz, mit dem ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) besteht, und


      	einem Konto an einem ausländischen Finanzplatz, mit dem kein Doppelbesteuerungsabkommen besteht.

    


    Doppelbesteuerungsabkommen sind völkerrechtliche Verträge, die die Vermeidung einer doppelten Steuerbelastung zum Ziel haben. Dies wird dadurch erreicht, dass entweder ein Vertragsstaat von seinem Besteuerungsrecht keinen Gebrauch macht (Freistellungsmethode) oder der andere die bereits bezahlte Steuer auf seinen Steueranspruch anrechnet (Anrechnungsverfahren). Liegt ein Doppelbesteuerungsabkommen vor, ist dieses gegenüber dem nationalen Einkommensteuerrecht vorrangig. Nach dem Doppelbesteuerungsabkommen bestimmt sich, wer zur Anrechnung befugt ist, was ausländische Einkünfte sind und welche ausländischen Steuern angerechnet werden können.
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      Übersteigt bei Kapitaleinkünften aus Staaten, mit denen ein DBA besteht, die tatsächlich einbehaltene Quellensteuer den nach dem DBA zulässigen Quellensteuersatz, ist auf Antrag des Kapitalanlegers der zu hoch einbehaltene Betrag zu erstatten. Den erstattungsfähigen „Überbetrag“ erhalten Sie auf die Abgeltungsteuer nicht angerechnet, sondern nur denjenigen Teil, für den der Quellenstaat das Besteuerungsrecht hat. Das Erstattungsverfahren erfolgt mittels länderspezifischer Erstattungsformulare, die Ihr Steuerberater bereithält oder die Sie auf der Website des Bundeszentralamtes für Steuern unter http://www.steuerliches-info-center.de herunterladen können.

    


    Für die Anrechnung ausländischer Quellensteuer aus einem Nicht-DBA-Staat (z.B. EU-Steuerrückbehalt bei einem Konto in Liechtenstein) ist Voraussetzung, dass ausländische Einkünfte aus Kapitalvermögen vorliegen. Solche liegen vor, wenn der Schuldner Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz im Ausland hat oder das Kapitalvermögen durch ausländischen Grundbesitz gesichert ist.30 Darüber hinaus müssen die oben genannten Tatbestandsmerkmale erfüllt sein, insbesondere das Tatbestandsmerkmal „der deutschen Einkommensteuer entsprechende ausländische Steuer“.


    Das auszahlende inländische Kreditinstitut ist nach dem Einkommensteuergesetz verpflichtet, ausländische Steuern bei der Abgeltungsteuer entsprechend zu berücksichtigen.31 Dem inländischen Kapitalanleger entsteht diesbezüglich grundsätzlich kein zusätzlicher Erklärungs- oder Deklarierungsbedarf; insbesondere ist kein gesondertes Antragsveranlagungsverfahren für Kapitalanleger mit quellensteuerbelasteten ausländischen Kapitalerträgen notwendig.


    Quellensteuern auf ausländische Kapitalerträge werden im Regelfall im Rahmen der Führung des Verlustverrechnungstopfes32 bereits durch die auszahlende Stelle berücksichtigt. Dadurch tritt auch bei ausländischen Kapitaleinkünften eine Abgeltungswirkung ein. Anrechenbare ausländische Quellensteuern werden in der Formel für die Berechnung der Abgeltungsteuer mit „4q“ berücksichtigt.


    Beispiel


    Der Kapitalanleger A hat im Jahr 2012 inländische Kapitaleinkünfte in Höhe von 2.000 Euro und ausländische Kapitaleinkünfte in Höhe von 30.000 Euro erzielt. Auf die ausländischen Kapitaleinkünfte wurden 25 Prozent Quellensteuer auf Dividenden (= 7.500 Euro) einbehalten. Auf die Quellensteuer sind nach dem Doppelbesteuerungsabkommen 15 Prozent anrechenbar, weil sie keinem Ermäßigungsanspruch mehr unterliegt. Die ausländische Quellensteuer, die keinem Ermäßigungsanspruch unterliegt, beträgt weniger als 25 Prozent des Kapitalertrags („per-item-limitation“, siehe unten). Anrechenbar sind daher 4.500 Euro.


    Die Abgeltungsteuer errechnet sich mit folgender Formel:


    e – 4q


    4 + K


    32.000 € (Gesamtbetrag der Kapitaleinkünfte) ./. 4 x 4.500 = 3.423 €


    4+9/100 = 4,09 (bei 9 % Kirchensteuer)


    Kontrollrechnung:
[image: 6710.jpg]

    Die Anrechnung gezahlter ausländischer Steuern im Rahmen der Abgeltungsbesteuerung ist im Einkommensteuergesetz eigenständig geregelt.33 Anrechenbar auf ausländische Kapitalerträge sind:


    
      	festgesetzte und


      	gezahlte und


      	um einen entstandenen Ermäßigungsanspruch gekürzte ausländische Steuern,


      	maximal jedoch 25 Prozent der ausländischen Steuern auf den einzelnen Kapitalertrag.

    


    Bei der Abgeltungsbesteuerung nicht angewendet wird die sogenannte länderbezogene Berechnung von Anrechnungshöchstgrenzen („per country limitation“). Dies kommt einerseits Aktienanlegern mit Anteilen an unterschiedlichen ausländischen Unternehmen aus verschiedenen Staaten zugute. Damit können besonders hohe Quellensteuern aus einem Staat unter Umständen mit niedrigen Quellensteuern aus einem anderen Staat verrechnet und so in der Summe zu einer Steueranrechnung führen. Letzteres wird aber durch die „per item limitation“, die der Gesetzgeber dadurch eingeführt hat, dass er die Anrechnung ausländischer Steuern auf 25 Prozent vom einzelnen Kapitalertrag limitiert, erheblich eingeschränkt. Ein ausländischer Quellensteuersatz von über 25 Prozent kann so nicht mehr mit einem anderen ausländischen Quellensteuersatz kompensiert werden, der erheblich niedriger ist.


    Beispiel


    Der Anleger A erzielt:


    
      	inländische Kapitaleinkünfte in Höhe von 10.000 Euro;


      	ausländische Kapitaleinkünfte in Höhe von 5.000 Euro aus dem Land A, die gezahlte und anrechenbare Quellensteuer beträgt hier 35 Prozent, also 1.750 Euro;


      	ausländische Kapitaleinkünfte in Höhe von 5.000 Euro aus dem Land B, der Quellensteuersatz beträgt hier nur 10 Prozent, also 500 Euro.

    


    Innerhalb der Schedulenbesteuerung ergibt sich folgendes Bild:
[image: 6862.jpg]

    Der für den Kapitalanleger sich ergebende Nachteil durch die quellenbezogene Limitierung der Anrechnung beträgt 500 Euro. Damit steigt die Gesamtbelastung für das Welt-Kapitaleinkommen von 25 auf 27,5 Prozent (ohne Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag).


    Die Begrenzung der Anrechnung ausländischer Quellensteuern auf 25 Prozent gilt auch für Fondsanlagen. So ist die Höchstanrechnungsgrenze auf die ausländischen Bruttoerträge bereits auf Fondsebene bei Publikumsfonds zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck weisen die Fondsgesellschaften bereits in den veröffentlichten Besteuerungsgrundlagen für den Fonds eine anrechenbare Quellensteuer von nur maximal 25 Prozent der ausländischen Bruttoerträge aus.34


    Durch die Anrechnung ausländischer Quellensteuern kann die deutsche Steuer maximal auf null reduziert werden; eine Steuererstattung ist dadurch ausgeschlossen. Die ausländischen Steuern sind auch nur bis zur Höhe der auf die im jeweiligen Veranlagungszeitraum (Kalenderjahr) bezogenen Kapitalerträge entfallenden deutschen Steuern auf die abgeltungsteuerpflichtigen Kapitaleinkünfte anzurechnen.35


    Die Steueranrechnung erfolgt außerdem erst im Nachrang einer etwaigen Verlustverrechnung. Dies bedeutet: Überwiegt in einem Veranlagungsjahr die Verlustverrechnung über sämtliche Kapitaleinkünfte und entsteht dadurch keine positive Abgeltungsteuer, verfällt die Anrechnung ausländischer Quellensteuern. Dies deshalb, weil die eigenständigen Anrechnungsregelungen für ausländische Quellensteuern innerhalb der Schedulenbesteuerung keinen Abzug ausländischer Steuern bei der Einkünfteermittlung vorsehen. Damit ist auch ein Verlustvortrag oder -rücktrag auf andere Veranlagungszeiträume nicht möglich.
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      Überprüfen Sie bei hohen Verlusten Ihre Auslandsdepots. Fallen hier hohe Quellensteuern an, sollte unter Umständen eine Rücküberweisung nach Deutschland überlegt werden.

    


    Die Anrechnung ausländischer Quellensteuern geht auch dann ins Leere – und beim Anleger verbleibt die definitive Belastung mit der gezahlten und keinem Ermäßigungsanspruch mehr unterliegenden ausländischen Quellensteuer –, wenn der Anleger seiner Bank einen Freistellungsauftrag erteilt hat und das Freistellungsvolumen nicht ausgeschöpft ist oder der Bank eine NV-Bescheinigung vorgelegt wird.
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      Besitzt ein Kapitalanleger Wertpapieranlagen bei mehreren inländischen Kreditinstituten, bescheinigt diesem die Depotbank, der ein Freistellungsauftrag erteilt worden ist, einen Anrechnungsüberhang. Dieser entsteht dadurch, dass nach Verlustverrechnung und Anwendung des Freistellungsauftrags die Abgeltungsteuer geringer ist als die anrechenbare ausländische Quellensteuer. Damit kann der Kapitalanleger diesen gegebenenfalls mit anderweitig geschuldeter Abgeltungsteuer im Rahmen der Veranlagung verrechnen.36

    


    Verfügt der Kapitalanleger hingegen über keine weiteren Kapitalerträge, lässt sich ein unter gegebenen Umständen eintretender Verfall des Anrechnungspotenzials gezahlter ausländischer Quellensteuern auch nicht dadurch verhindern, dass der Kapitalanleger die Antragsveranlagung wählt. Denn die Anrechnung wird in jedem Fall lediglich auf die zusätzliche deutsche Einkommensteuer begrenzt, die auf alle Kapitaleinkünfte entfällt; eine Verrechnung mit anderen positiven Einkünften ist insoweit ausgeschlossen, ebenfalls die Möglichkeit eines Steuerabzugs.37
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      Die auf Zinserträge in den Ländern Österreich, Schweiz, Liechtenstein, und Luxemburg einbehaltene EU-Zinssteuer ist in der Höhe des bescheinigten Betrages wie eine Einkommensteuervorauszahlung voll anrechenbar (§ 14 ZIV). Weiteres zur EU-Zinssteuer in Verbindung mit einem Konto im Ausland lesen Sie im folgenden Abschnitt: Vermeidung einer Doppelbesteuerung mit Abgeltungsteuer und EU-Zinssteuer.

    


    Bei Investmentfonds ist geregelt, dass eine ausländische Quellensteuer bereits bei der vom Investmentfonds einzubehaltenden Abgeltungsteuer angerechnet wird und nicht erst beim Anleger. Dies wurde durch eine Gesetzesänderung im InvStG im Rahmen des JStG 2009 fixiert (vgl. § 3 Abs. 2

    Satz 8 InvStG). Letzteres gilt auch im Fall der Zwischengewinne (vgl.

    § 7 Abs. 1 Satz 3 InvStG).


    Vermeidung einer Doppelbesteuerung mit Abgeltungsteuer und EU-Zinssteuer


    Steuersensitive Geldanleger mit einem Konto in EU-Ländern, die die EU-Zinssteuer oder eine vergleichbare Steuer auf Zinserträge erheben (z.B. Schweiz, Liechtenstein: EU-Steuerrückbehalt), erhalten die gezahlte EU-Zinssteuer auf die Abgeltungsteuer in vollem Umfang angerechnet.38 Die Anrechnung bzw. Vermeidung der Doppelbesteuerung erfolgt nach den Regelungen der Zinsinformationsverordnung dergestalt, dass dem Auslandskontoinhaber eine Steuergutschrift erteilt wird, und zwar über den vollen vom Kreditinstitut einbehaltenen Betrag, und nicht nur über den 75-prozentigen Anteil, der dem deutschen Fiskus überwiesen wurde.


    Die Anrechnung gezahlter EU-Zinssteuer erfolgt nach der Zinsinformationsverordnung nicht im Wege einer Steueranrechnung nach der allgemeinen Rechtsvorschrift (insbesondere auch nicht unter Anwendung des Anrechnungslimits von 25 Prozent der ausländischen Steuern auf den einzelnen Kapitalertrag), sondern (entsprechend § 36 Abs. 2 EStG) wie eine Einkommensteuer-Vorauszahlung. Die Anrechnung erfolgt dabei unter Ausschluss von Anrechnungsregeln in den Doppelbesteuerungsabkommen (das heißt, es kommt hier nicht auf die Höhe des jeweiligen Besteuerungsrechts des Quellenstaates an).
Hinweis für im Auslandsdepot verwahrte inländische Investmentfonds

    Steuersensitive Geldanleger mit Abgeltungsteuerpflicht in Deutschland, die inländische Investmentfondsanteile in ausländischen Depots verwahrt haben, weisen auf der Fondsebene einbehaltene bzw. anrechenbare Kapitalertragsteuer in ihrer Steuerveranlagung anhand des Jahresberichts oder der Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger nach. Eine formelle Steuerbescheinigung ist in diesen Fällen für die Anrechnung der Kapitalertragsteuer nicht notwendig.39


    Verbesserte Steueranrechnung bei Investmentfonds-Anlagen


    Bisher wurden gezahlte Abgeltungsteuern auf Erträge aus deutschen Wertpapieren, die von einem ausländischen Investmentfonds gehaltenen wurden, wie ausländische Quellensteuern behandelt, mit der Folge, dass diese auf die Abgeltungsteuer des deutschen Investors nur eingeschränkt anrechenbar waren. Künftig soll der steuersensitive Geldanleger diese gezahlten Steuern wie unmittelbar von ihm entrichtete Steuern voll auf seine Steuerschuld anrechnen können (§ 4 Abs. 5 InvStG-E). Die Neuregelung gilt für alle Fondsgeschäftsjahre, die nach dem 31.12.2010 beginnen.
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      Der für die EU-Zinssteuer maßgebliche Steuersatz stieg zum 1.7.2011 auf 35 Prozent und übersteigt damit erstmals den Abgeltungsteuersatz. Kapitalanleger mit Kapitaleinkünften aus zinsabwerfenden Geld- und Wertpapieranlagen aus diesen Ländern, die bislang steuerehrlich waren und ihre Zinserträge in der Einkommensteuererklärung angegeben haben, lassen sich die seit dem 1. Juli 2011 zu viel bezahlte EU-Zinssteuer vom Fiskus zurückerstatten. Denn die auf Zinserträge einbehaltene EU-Zinssteuer ist in Höhe des von der Bank bescheinigten Betrages wie eine Einkommensteuervorauszahlung voll anrechenbar. (§ 14 ZIV). Zur Rückerstattung zu viel gezahlter EU-Zinssteuer fügt der Kapitalanleger in seiner Einkommensteuererklärung die Anlage KAP ausgefüllt bei. Er trägt die EU-Zinssteuer in der bescheinigten Höhe in der Anlage KAP ein.

    


    Beispiel


    A erhält im Februar 2011 aus seinen ausländischen Investmentfondsanteilen eine Ausschüttung in Höhe von 10.000 Euro sowie eine Bescheinigung über 2.500 Euro anrechenbare Steuern aus abgeltungsteuerpflichtigen Ausschüttungen deutscher Aktiengesellschaften an den ausländischen Investmentfonds. Die gezahlten und bescheinigten 2.500 Euro sollen künftig voll anrechenbar sein; der steuersensitive Geldanleger zahlt also ab 2011 um echte 2.500 Euro weniger Abgeltungsteuer. Nach bisherigem Recht waren Steuern aus Ausschüttungen deutscher Aktiengesellschaften an ausländische Investmentfonds (im Beispiel: 2.500 Euro) als ausländische Quellensteuern nur eingeschränkt anrechenbar und nicht erstattungsfähig.
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    Die Amtshilfevereinbarungen nach OECD 26-Standard sowie die mittlerweile circa 400 nach den Vorgaben des OECD-Musterabkommens 2002 abgeschlossenen Steuerinformationsaustauschabkommen (TIEA) führten allgemein zu einem „Zwei-Klassen-Bankgeheimnis“. Verbunden ist dies mit einer internen Selektierung der steuersensitiven Geldanleger nach Inlands- und Auslandskunden. Für Geldanleger mit abweichendem Wohnsitz ist das fiskalische Bankgeheimnis de facto abgeschafft.


    Vorbemerkung


    Amtshilfe ist die Hilfe, die eine ersuchte Behörde der ersuchenden Behörde zur Erfüllung von Aufgaben der öffentlichen Verwaltung gewährt. Amtshilfe ist gegeben, wenn ein inländisches Finanzamt einer ausländischen Finanzbehörde auf Anfrage (Ersuchen) Informationen beschafft oder in deren Auftrag im Inland ermittelt. Die Amtshilfe vollzieht sich direkt zwischen den Behörden; der Amtshilfeweg ist direkt, wie z.B. beim Informationsaustausch im Rahmen von Doppelbesteuerungsabkommen. Deutsche Finanzämter können Amtshilfe an EU-Behörden auch nach Maßgabe des EG-Amtshilfe-Gesetzes sowohl erteilen als auch um Amtshilfe ersuchen.


    Die Inanspruchnahme zwischenstaatlicher Amtshilfe durch die deutsche Steuerverwaltung regelt sich nach den Grundsätzen des § 117 Abs. 1

    AO. Gemäß dieser Vorschrift können deutsche Finanzbehörden bei der Sachverhaltsermittlung zwischenstaatliche Amtshilfe „nach Maßgabe des deutschen Rechts in Anspruch nehmen“. Das bedeutet, dass die zwischenstaatliche Amtshilfe zur Sachverhaltsaufklärung oder zur Klärung der steuerrelevanten Verhältnisse eines Steuerpflichtigen (§§ 85, 88 AO) erforderlich sein muss; insbesondere findet § 112 Abs. 1 AO Anwendung. Gemäß der Vorschrift kann die deutsche Finanzbehörde nur dann eine ausländische Behörde ersuchen, wenn sie aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen die Amtshandlung nicht selbst vornehmen kann, zur Durchführung der Aufgabe auf die Kenntnis von Tatsachen angewiesen ist, die ihr unbekannt sind und die sie selbst nicht ermitteln kann, zur Durchführung ihrer Aufgaben Urkunden oder sonstige Beweismittel benötigt, die sich im Besitz der ersuchten Behörde befinden oder die Amtshandlung nur mit wesentlich größerem Aufwand selbst vornehmen könnte als die ersuchte Behörde.


    Zwischenstaatliche Amtshilfe soll also erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Sachverhaltsaufklärung im Inland (durch den Steuerpflichtigen, § 90 Abs. 2 AO) entweder nicht zum Ziel geführt hat oder wenig Erfolg versprechend ist. Die inländischen Aufklärungsmittel müssen also ausgeschöpft sein, ehe von der Amtshilfe Gebrauch gemacht wird (sogenanntes Subsidiaritätsprinzip).


    Die Verwertbarkeit von Informationen, die nach Maßgabe des § 117 Abs. 1

    erlangt worden sind, setzt nicht voraus, dass die deutsche Finanzverwaltung dafür ein Ersuchen gestellt hat. Ausländische Behörden können auch Spontanauskünfte erteilen, z.B. auf der Grundlage des EG-Amtshilfe-Gesetzes. Ausländische Behörden erteilen Amtshilfe nach Maßgabe bilateraler Abkommen und völkerrechtlicher Verträge wie z.B. der Doppelbesteuerungsabkommen (DBAs).


    Deutsche Finanzbehörden können ihrerseits nach den Vorschriften des § 117 Abs. 2 bis 4 AO ausländischen Behörden Amtshilfe gewähren. Abs. 2 sieht Amtshilfe im Rahmen „innerstaatlich anwendbarer völkerrechtlicher Vereinbarungen, innerstaatlich anwendbarer Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft sowie des EG-Amtshilfe-Gesetzes“ vor, Abs. 3 lässt sogenannte „Kulanzauskünfte“ zu, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Der vierte Absatz enthält verfahrensrechtliche Vorschriften; er räumt den Beteiligten insbesondere das Recht auf Anhörung (§ 91 AO) ein, bevor Auskünfte und Unterlagen dem ersuchenden Staat übermittelt werden.


    Rechtshilfe, und dies sollte unterschieden werden, vollzieht sich dagegen auf Gerichtsebene durch ein Gericht oder für ein Gericht, wenn entsprechendes Handeln begehrt wird bzw. zur Durchführung der rechtspflegerischen Aufgaben erforderlich ist. Der fünfte Unterabschnitt der AO (§§ 111 bis 115, 116, 117) spricht einheitlich von „Rechts- und Amtshilfe“, wohl deshalb, weil auch Justizbehörden gegenüber den Finanzbehörden zur Auskunft verpflichtet sind.


    Rechtshilfe wird aufgrund von Staatsverträgen, bi- und multilateralen Rechtshilfeübereinkommen gewährt. Auskünfte nach den Vorschriften der zwischenstaatlichen Rechtshilfe in Strafsachen kommen dann zur Anwendung, wenn die Finanzbehörde als Strafverfolgungsbehörde in einem Steuerstrafverfahren wegen Steuerhinterziehung ermittelt oder als zuständige Verwaltungsbehörde in einem Bußgeldverfahren zur Ermittlung einer Steuerordnungswidrigkeit tätig wird. Rechtshilfe schließt Amtshilfe nicht aus. Selbst wenn bereits ein Steuerstraf- oder Bußgeldverfahren eingeleitet worden ist, können Auskünfte zum Zweck der Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen auf dem Amtshilfeweg erteilt werden.


    Das Bankgeheimnis in der Hierarchie der Amts- und Rechtshilfe


    Die folgende Grafik illustriert die Einordnung des Bankgeheimnisses aus fiskalischer Sicht in der Hierarchie der neuen Amtshilfe auf Basis von Steuerinformationsaustausch- und OECD-konformer Doppelbesteuerungsabkommen.
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    Abbildung 1: Pyramide der Rangstellung fiskalischer Bankgeheimnisse bei Auskunfts-

    ersuchen an diskrete Anlageländer


    Bankgeheimnisse stehen – rein fiskalisch betrachtet – am „Ende“ eines Prozesses zur Gewährung von Amtshilfe. Daher muss der steuersensitive Geldanleger nicht allein auf die Regelungen in den Bankgeheimnissen abstellen, sondern die generelle Amtshilfepraxis der Steuer- oder Staatsbehörden im Auge haben, für dessen Anlageland er sich entscheidet. Zu Beginn steht das Territorialitätsprinzip, das beispielsweise eigenständige Ermittlungen deutscher Steuerfahnder in Österreich, Luxemburg oder in der Schweiz verbietet. Daher hat Deutschland, aber auch Österreich mittlerweile mit fast allen Staaten Steueramtshilfeabkommen geschlossen oder bestehende Doppelbesteuerungsabkommen den OECD-Richtlinien über den Informationsaustausch entsprechend angepasst. Die eigentliche Amtshilfe-Entscheidung richtet sich nach den jeweiligen nationalen Amtshilfedurchführungsgesetzen des ersuchten Staates. Die Normen über gesetzlich verankerte Bankgeheimnisse enthalten „Öffnungsklauseln“, nach denen Konten offengelegt werden müssen, wenn dies nach dem jeweils geltenden nationalen Amtshilferecht geboten ist.


    Steuer-Informationsaustausch unter

    Anwendung der OECD-Standards


    Allgemeines


    Die Bemühungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), klassische außereuropäische Steueroasenländer zu mehr Kooperation in der Bekämpfung von unfairem Steuerwettbewerb zu bewegen, haben eine lange Tradition. Erstmals im Mai 1996 forderten Vertreter der G7-Länder sowie diverser Staaten40 die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) auf, Maßnahmen auszuarbeiten, die den verzerrenden Effekt eines volkswirtschaftlich nachteiligen Steuerwettbewerbs (harmful tax competition) auf Investitions- und Finanzierungsentscheidungen sowie deren Auswirkungen auf die jeweiligen nationalen Steuerbemessungsgrundlagen entgegenwirken. Als Antwort auf die Aufforderung der Minister begann der OECD-Ausschuss für Steuerfragen mit dem Projekt über volkswirtschaftlich nachteiligen Steuerwettbewerb. Ergebnis dieses Projekts war der sogenannte „1998-Report“. Der 1998-Report gilt als Debüt für die Bekämpfung von schädlichem Steuerwettbewerb („harmful tax competition“) und schädlicher Steuerpraktiken („harmful tax practices“). Der Bericht beschäftigte sich mit volkswirtschaftlich nachteiligen Steuerpraktiken in Form von nachteiligen Steuervergünstigungen in den OECD-Mitgliedsstaaten. Zur Bekämpfung von schädlichem Steuerwettbewerb („harmful tax competition“) und schädlicher Steuerpraktiken („harmful tax practices“) hatten die OECD-Experten- und Autorengruppe des 1998-Reports bereits diverse Empfehlungen ausgesprochen und dabei verstärkt Ratschläge bezüglich des Zugriffs auf Bankdaten für Steuerzwecke erteilt. Die Empfehlungen zielten bereits damals alle auf die Beseitigung existierender Bankgeheimnisse für Steuerzwecke ab.


    Ein weiterer Fortschritt gelang schließlich im Jahr 2002. Basierend auf den Erkenntnissen aus dem OECD-1998-Report „Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue“ präsentierte die OECD im April 2002 ein von einer Sondereinheit der Organisation – der „Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information“ – ausgearbeitetes „Muster-übereinkommen über einen effektiven Austausch von Informationen in Steuersachen“ („agreement for effective exchange of information in tax matters“). Dieses Musterübereinkommen dient aktuell als „Richtschnur“ für die Ausarbeitung bilateraler Abkommen über den Informationsaustausch in Steuersachen. Eine wesentliche Neuerung war, dass die zur Steuerfestsetzung voraussichtlich erforderlichen Informationen vom ersuchten Staat unabhängig von der Tatsache zu übermitteln sind, ob das dem Ersuchen zugrunde liegende Steuerdelikt nach dem Recht des ersuchten Staates, wäre es dort begangen worden, als Straftat zu qualifizieren wäre („dual criminal test“).41


    Der eigentliche Durchbruch erfolgte schließlich rund zehn Jahre später – im Jahr 2009. Bereits seit 2009 erfolgt eine Adaption der OECD-Standards über die Auskunftspflichten im Rahmen der Amtshilfe in Steuersachen in fast allen namhaften Anlageländern. Insgesamt haben etwa 84 Länder die OECD-Standards akzeptiert. Entsprechend straff vollziehen bzw. vollzogen sich bereits die Anpassungen sämtlicher bestehender Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) hinsichtlich ihrer enthaltenen Informationsaustauschvereinbarungen. Seit 2010 stehen Bankgeheimnisse einem Informationsaustausch für Steuerzwecke nicht mehr entgegen.
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      Ein fiskalisches Bankgeheimnis ist somit ad acta gelegt.

    


    Der OECD DBA-Auskunftsstandard (OECD 26) im Überblick


    Steuerpflichtige, die in mehreren Staaten ansässig sind, sind regelmäßig von einer Doppelbesteuerung betroffen, weil die meisten Staaten nicht nur Einkünfte aus inländischen, sondern auch aus ausländischen Geschäftsvorgängen (also das gesamte Welteinkommen) der Besteuerung unterwerfen. Abkommen zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung sollen dies verhindern.


    Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) sind völkerrechtliche Verträge, die die Vermeidung solcher doppelten Steuerbelastungen zum Ziel haben. Dies wird dadurch erreicht, dass entweder ein Vertragsstaat von seinem Besteuerungsrecht keinen Gebrauch macht (Freistellungsmethode) oder der andere die bereits bezahlte Steuer auf seinen Steueranspruch anrechnet (Anrechnungsverfahren).


    Die Gewährleistung einer reibungslosen Abwicklung der DBA bedingt notwendigerweise einen ausreichenden Informationsfluss zwischen den für das Besteuerungsverfahren zuständigen Behörden. Die OECD-Standards basieren auf dem Grundprinzip, dass die Gewährleistung der Vermeidung einer Doppelbesteuerung notwendigerweise einen ausreichenden Informationsfluss zwischen den für das Besteuerungsverfahren zuständigen Behörden – sprich den Finanzbehörden – bedingt. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat hierzu in ihren DBA-Musterabkommen Informationsaustauschstandards entwickelt, die Gegenstand der Diskussionen über die Bekämpfung von Steuerhinterziehung geworden sind. Art. 26 OECD-MA 2008 lautet:


    „(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur Durchführung dieses Abkommens oder zur Verwaltung oder Anwendung des innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten oder ihrer Gebietskörperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht dem Abkommen widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt.


    (2) Alle Informationen, die ein Vertragsstaat nach Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso geheim zu halten wie die auf Grund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften Informationen und dürfen nur den Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und der Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, der Vollstreckung oder Strafverfolgung oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Steuern oder mit der Aufsicht über diese Personen oder Behörden befasst sind. Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke verwenden. Sie dürfen die Informationen in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offen legen.


    (3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat,


    a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen und der Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaats abweichen;


    b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren dieses oder des anderen Vertragsstaats nicht beschafft werden können;


    c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung der öffentlichen Ordnung widerspräche.


    (4) Wenn ein Vertragsstaat in Übereinstimmung mit diesem Artikel um Erteilung von Informationen ersucht, wendet der andere Vertragsstaat zur Beschaffung der Informationen seine innerstaatlichen Ermittlungsbefugnisse an, auch wenn er die Informationen nicht für seine eigenen Steuerzwecke benötigt. Die Verpflichtung unterliegt den Beschränkungen des Absatzes 3; diese sind aber nicht so auszulegen, als erlaubten sie einem Vertragsstaat, die Erteilung der Informationen abzulehnen, nur weil er kein eigenes Interesse an ihnen hat.


    (5) Absatz 3 ist nicht so auszulegen, als erlaube er einem Vertragsstaat, die Erteilung von Informationen abzulehnen, nur weil sie sich im Besitz einer Bank, einer anderen Finanzinstitution, eines Beauftragten, Bevollmächtigten oder Treuhänders befinden oder weil sie sich auf Beteiligungen an einer Person beziehen.“


    Die Vorschrift sieht vor, dass generell alle Auskünfte übermittelt werden können, die zur Anwendung der DBA oder des innerstaatlichen Rechts eines Vertragsstaates über die unter das Abkommen fallenden Steuern erforderlich sind.


    Der Knackpunkt dieser Vorschrift ist, dass nach dem OECD-MA auch Bankinformationen allgemein und nicht nur bei Verdacht auf Steuerhinterziehung oder nach Einleitung eines Steuerstrafverfahrens ausgetauscht werden können. Es reicht vielmehr aus, dass die Kontoinformationen für Besteuerungszwecke relevant sind, was praktisch immer der Fall ist. Auch dürfen nationale Bankgeheimnisse dem Auskunftsaustausch für fiskalische Zwecke nicht entgegenstehen.


    Hintergrund ist folgender: Bisher war es so, dass unter ein Bankgeheimnis fallende Informationen nur bei Verdacht auf Steuerbetrug (war beim Schweizer und Luxemburger Bankgeheimnis der Fall) oder – wie in Österreich – nach Einleitung eines Finanzstrafverfahrens zu übermitteln waren. Um einen solchen Verdacht auf Steuerbetrug zu begründen bzw. ein Finanzstrafverfahren einzuleiten, bedurfte es bisher regelmäßig konkreter Beweise über eine vermutlich vorliegende Steuerhinterziehung. Ein konkreter Beweis konnte aber wegen fehlender Informationen – bedingt durch den bisherigen Bankgeheimnisschutz – oftmals nicht geführt werden. So sind viele Rechtshilfeersuchen mangels ausreichender Begründung im Sande verlaufen. Darauf dürfen Steuerpflichtige künftig nicht mehr hoffen.


    Das OECD-Musterabkommen für die Ausarbeitung von Steuerinformationsaustauschabkommen (Tax Information Exchange Agreements)


    Gemäß Artikel 1 des Musterübereinkommens (Object and Scope of the Agreement) leisten die Vertragsstaaten gegenseitige Amtshilfe mittels eines umfassenden Informationsaustausches. Der Auskunftsverkehr soll sämtliches Datenmaterial umfassen, das voraussichtlich erforderlich ist zur:


    
      	Ermittlung der Steuerpflicht und der maßgeblichen Besteuerungsgrundlagen („determination“),


      	Steuerfestsetzung und Steuerbeitreibung („assessment and collection of taxes“),


      	Rückerlangung und Vollziehung bereits verkürzter Steuern („recovery and enforcement of tax claims“),


      	Ermittlung oder strafrechtlichen Verfolgung von Steuerangelegenheiten („investigation or prosecution of tax matters“).

    


    Unter „voraussichtlich erforderlich“ („forseeable relevance“) versteht die OECD „möglichst umfassend“, klammert jedoch Ermittlungen ins Blaue hinein („fishing expeditions“) ausdrücklich aus.


    Der Auskunftsverkehr nach OECD 2002 vollzieht sich als Informationsaustausch auf Anfrage („Exchange of Information Upon Request“) und umfasst folgende Steuerarten:


    
      	Einkommen- oder Gewinnsteuern („taxes on income or profits“),


      	Kapitalsteuern („taxes on capital“),


      	Vermögensteuern („taxes on net wealth“),


      	Grundsteuern („estate tax“) sowie


      	Erbschaft- oder Schenkungsteuern („inheritance or gift taxes“).

    


    Nach dem Musterabkommen tauschen die Vertragsstaaten Steuerinformationen aus, wenn Beweismittel oder Angaben im Rahmen einer bestimmten Untersuchung (particular examination), für Nachforschungszwecke (inquiry) oder Ermittlungen (investigation) benötigt werden. Der Begriff „inquiry“ schließt auch Vorfeldermittlungen der Steuerfahndung i.S.v. § 208 AO ein, die sich im Regelfall „gegen Unbekannt“ richten. Während die Erforschung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten beginnt, sobald ein konkreter Anfangsverdacht vorliegt, die den Verdacht einer Straftat begründen, genügt für eine „inquiry“ wie der Vorfeldermittlung nur ein sogenannter hinreichender Anlass zum Tätigwerden.


    Die zur Steuerfestsetzung voraussichtlich erforderlichen Informationen sind vom ersuchten Staat unabhängig von der Tatsache zu übermitteln, ob das dem Ersuchen zugrunde liegende Steuerdelikt nach dem Recht des ersuchten Staates, wäre es dort begangen worden, als Straftat zu qualifizieren wäre (sog. „dual criminal test“). Mit dieser Klausel konnte die OECD erreichen, dass Steueroasen auf Anfrage der Steuerbehörden aus Hochsteuerländern Informationen auch dann preisgeben, wenn in dem Oasenstaat gar keine der Anfrage entsprechenden Steuern existieren. Bislang blieben an Steueroasen adressierte Rechtshilfeersuchen schon deshalb ohne Erfolg, weil der ersuchte Staat mangels Existenz und Vollzug gleicher oder ähnlicher Steuern über keinerlei Datenmaterial, Unterlagen und Informationen verfügte und infolgedessen die Anlaufstelle für die Auskunftsersuchen („the competent authority“) des ersuchten Staates an den ersuchenden Staat keinerlei Daten übermitteln konnte. Um gerade in solchen klassischen Fällen des „schädlichen Steuerwettbewerbs“ diesem Einhalt zu gebieten, will die OECD mit ihrem Standard 2002 erreichen, dass die Vertragsstaaten auch dann „ermitteln“ und „übermitteln“, wenn sie die Erkenntnisse nicht für eigene Steuerzwecke verwerten können. Nach dem Musterabkommen sollen neben Banken auch sonstige Finanzinstitutionen und solche Personen auskunftspflichtig sein, die in einem Treuhandverhältnis stehen, also insbesondere Treuhänder (Nominees) und Trustees.


    Als zur Bekämpfung des schädlichen Steuerwettbewerbs nützliche Informationen gelten insbesondere:


    
      	Angaben über die Besitzverhältnisse von Unternehmen (ownership of companies), Partnerschaften/Personenvereinigungen (partnerships), Trusts, Stiftungen, Anstalten usw.


      	Angaben über sämtliche Eigentümer in einer Eigentümerkette (sog. „ownership chain“). Damit will die OECD diversen „Steuersparkonstellationen“ entgegentreten, in denen sogenannte „Nominees“ als im Handelsregister eingetragene rechtliche Eigentümer dem wirtschaftlichen Eigentümer vorgeschoben werden. In Fällen, in denen der rechtliche Eigentümer im Auftrag und Vertretung eines Dritten handelt (als Treuhänder), ist der Dritte der wirtschaftlich Berechtigte!


      	Bei einem Auskunftsersuchen hinsichtlich Trusts auch Informationen über den Settlor, die Trustees und den Begünstigten.


      	Bei Stiftungen Angaben über den Stifter, die Mitglieder im Stiftungsrat und den Begünstigten.

    


    Nicht erforderlich oder relevant sind hingegen Angaben über Besitzverhältnisse von börsennotierten Kapitalgesellschaften (publicly traded companies) oder offenen Investmentfonds (public collective investment funds), es sei denn, die Informationen können ohne große Schwierigkeiten beigebracht werden. Der Nachweis der voraussichtlichen Erfordernis (the forseeable relevance) der erbetenen Informationen für Steuerzwecke durch die ersuchende Behörde unterliegt naturgemäß geringen Anforderungen.


    Es genügt, wenn die ersuchende Behörde dem ersuchten Steueroasenland folgende Angaben übermittelt:


    
      	Angaben zur Person, gegen die ermittelt wird. Ist der Inhaber eines vermutlich schwarzen Kontos nicht namentlich bekannt, sollen die Kontonummer oder ähnliche identifizierende Informationen ausreichen. Diese Erleichterungsregelung trägt dem Erfordernis Rechnung, dass in vielen EU-Ländern – wie auch in Deutschland – zu den primären Aufgaben der Steuerfahndung auch die Aufdeckung und Ermittlung unbekannter Steuerfälle gehört (Vorfeldermittlungen, § 208 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AO). Dieser Aufgabenbereich soll sicherstellen, dass Steuern nicht verkürzt werden. Ein unbekannter Steuerfall ist dann gegeben, wenn sich – anders als in den Fällen der Erforschung von Steuerzuwiderhandlungen – die Anhaltspunkte noch nicht zu einem steuerstrafrechtlichen Verdacht verdichtet haben und sich demzufolge noch kein konkreter Anfangsverdacht für das Vorliegen einer Steuerstraftat oder Steuerordnungswidrigkeit herleiten lässt, sich aber nach den Umständen des Falls die Möglichkeit einer Steuerverkürzung nicht ganz ausschließen lässt. In solchen Fällen muss noch kein konkreter Steuertäter oder eine entsprechende Tätergruppe ermittelt worden sein, um Auskunftsersuchen an Steueroasenländer nach dem OECD-Musterabkommen zu richten; jedoch ist die Grenze zu „Ermittlungen ins Blaue hinein“ hier fließend.


      	Erklärung, um welche Auskünfte es sich handeln sollte und in welcher Form der ersuchende Staat die Daten übermittelt haben möchte.


      	Den steuerlichen Zweck, für den die Informationen benötigt werden.


      	Gründe für die Annahme, dass die angeforderten Informationen sich im ersuchten Staat befinden bzw. sich die verfahrensgegenständliche Person im ersuchten Staat befindet.


      	Soweit bekannt Namen und Adressen sämtlicher Personen, die möglicherweise im Besitz der erforderlichen Angaben sind.


      	Erklärung dass das Auskunftsersuchen konform mit geltendem Gesetz und der Rechtspraxis des ersuchenden Staates ist und dass, wären die erforderlichen Informationen innerhalb des Hoheitsbereichs des ersuchenden Staates, dieser unter Beachtung eigener Gesetze bzw. im normalen Verwaltungsweg in der Lage wäre, diese Auskünfte zu erhalten und dass dies im Einklang mit diesem Abkommen steht.


      	Erklärung, dass der ersuchende Staat seine eigenen Ermittlungsmöglichkeiten zur Erlangung der gegenständlichen Informationen ausgeschöpft hat, mit Ausnahme jener, welche nur mit unverhältnismäßigem Aufwand betrieben werden können.

    


    Zur Erfüllung des abkommensgegenständlichen Zwecks eines intensiven Informationsaustausches in Steuersachen sollen die Steuerbehörden aus den Hochsteuerländern mit den Behörden des ersuchten Oasenstaates vor Ort eng zusammenarbeiten können. Art. 6 (Tax Examinations Abroad) des Musterabkommens sieht für diese Zwecke vor, dass ein ersuchender Vertragsstaat Vertreter für Zwecke der Personenvernehmung und der Sichtung von Unterlagen und Beweismittel in den ersuchten Oasenstaat entsenden darf. Auch für Zwecke einer Steuerprüfung sieht das Musterabkommen Vor-Ort-Ermittlungen durch Behörden des ersuchenden Staates vor.


    Auskunftsersuchen in Steuersachen können nach diesem Musterabkommen (Art. 7 Possibility of Declining a Request) nur in bestimmten Fällen zurückgewiesen werden, beispielsweise in Fällen von Selbstbezichtigung zu einer Steuerstraftat. Ein Vertragsstaat kann demnach einem Auskunftsersuchen widersprechen, wenn die Informationen ausschließlich durch Befragung des Tatverdächtigen gewonnen werden könnten. Sofern im ersuchten Staat für Tatverdächtige ein Aussageverweigerungsrecht gilt, kann der ersuchte Staat nicht gezwungen werden, ein Auskunftsersuchen in Umgehung dieses Rechts zu erfüllen.


    In der Praxis hat dieses „privilege against self-incrimination“ allerdings kaum Bedeutung, da sich Auskunftsersuchen zu Steuerermittlungen im Regelfall an Dritte adressieren wie Banken oder sonstige Finanzintermediäre. Und diese können sich nicht auf ein Bankgeheimnis oder ähnliche Verschwiegenheitspflichten berufen. Das Musterabkommen räumt den Vertragsparteien zwar ein Zurückweisungsrecht für auf die Verletzung von Handels- oder Berufsgeheimnisse gerichtete Rechtshilfeersuchen ein. Denkbar wäre hier die Abweisung der Beschlagnahme der Kreditakten von Banken, aus denen z.B. Informationen über bestimmte urheberrechtlich geschützte Herstellungs- oder Produktionsverfahren eines Kreditantragstellers ersichtlich wären.


    Amts- und Rechtshilfe mit ausgewählten Ländern


    Belgien


    Der belgische Staat erteilt Auskünfte in Steuersachen nach OECD-Standard. Am 18.5.2009 paraphierten Belgien und Deutschland ein Protokoll zum geltenden Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) über den Auskunftsaustausch nach OECD-Standard. Damit folgte Belgien den neuen internationalen OECD-Rechtsgrundsätzen für den Auskunftsaustausch in Steuersachen. Das Protokoll über den Auskunftsaustausch in Steuersachen erlaubt es den deutschen Finanzbehörden unter anderem, den belgischen Staat um Auskünfte für Besteuerungszwecke zu ersuchen. Informationen über steuersensitive Geldanlagen in Belgien werden den Finanzbehörden zugänglich bzw. werden diese auf Ersuchen zur Verfügung gestellt. Ein Verdacht auf Steuerhinterziehung ist nicht mehr erforderlich. Erforderlich ist nur noch, dass ein Sachverhalt aufzuklären ist und dass die erbetenen Auskünfte und Unterlagen für die Besteuerung voraussichtlich relevant sind und dies vom anfragenden Staat dargelegt wird. Außerdem liefern die belgischen Behörden auch Informationen zur Aufdeckung unbekannter Steuerfälle.
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      Zum 1.1.2010 wechselte Belgien außerdem innerhalb des Geltungsbereichs der EU-Zinsrichtlinie vom sogenannten anonymen Quellensteuer-Abzugsverfahren zum Meldeverfahren. Damit werden steuerpflichtige Zinserträge nicht mehr anonym abgeführt, sondern es wird jeder ausländische Kontoinhaber namentlich automatisch gemeldet (egal, ob dieser ein Deutscher oder Österreicher ist). Den anonymen Quellensteuer-Abzug gibt es seither gegenwärtig nur noch in Österreich und Luxemburg. Wie lange dies politisch noch vertretbar ist, bleibt abzuwarten.

    


    Cayman Islands


    Die Behörden der Cayman Islands leisten deutschen Behörden in vollem Umfang Amtshilfe in Steuersachen. Deutschland wurde in das „Tax Information Authority Law“ einbezogen. Dieses Gesetz regelt die Zusammenarbeit in steuerlichen Fragen mit ausländischen Finanzbehörden.


    Am 27.5.2010 haben der deutsche Botschafter in Jamaica, Jürgen Engel, und der Premierminister des britischen Überseegebiets Kaimaninseln (Cayman Islands), William McKeeva Bush, in George Town ein Abkommen über den Informationsaustausch in Steuersachen unterzeichnet.42 Das Abkommen über den Informationsaustausch zwischen Deutschland und den Kaimaninseln basiert auf dem OECD-Musterabkommen „2002“43 und gewährt deutschen Finanzbehörden Zugang zu Informationen zur Durchführung des deutschen Steuerrechts. Hierzu bestimmt Art. 5 des Abkommens die Erteilung von Auskünften auf Ersuchen. Auskünfte sind dabei zu erteilen „ohne Rücksicht darauf“, „ob die ersuchte Vertragspartei diese Informationen für eigene steuerliche Zwecke benötigt oder ob das Verhalten, das Gegenstand der Ermittlungen ist, nach dem Recht der ersuchten Vertragspartei eine Straftat darstellen würde, wäre es im Gebiet der ersuchten Vertragspartei erfolgt“ (sogenannter „dual criminal test“) .


    Eingefordert werden können von deutschen Behörden auch Bankinformationen und Informationen über die Eigentumsverhältnisse an juristischen Personen und anderen Rechtsgebilden, insbesondere der Trusts. Hierzu heißt es in Art. 5 Abs. 4 des Abkommens:


    „Beide Vertragsparteien gewährleisten, dass ihre zuständigen Behörden in Übereinstimmung mit diesem Abkommen die Befugnis haben, folgende Informationen auf Ersuchen einzuholen oder zu erteilen:


    a) Informationen von Banken, anderen Finanzinstituten oder Personen, einschließlich Bevollmächtigten und Treuhändern, die als Vertreter oder Treuhänder handeln;


    b) Informationen über die Eigentumsverhältnisse an Gesellschaften, Gemeinschaften und anderen Personen, einschließlich – bei Investmentfonds oder Investmentsystemen für gemeinsame Anlagen – Informationen über Gesellschaftsanteile, Fondsanteile und sonstige Anteile;


    c) bei Trusts Informationen über Treugeber, Treuhänder, Protektoren und Treuhandbegünstigte; bei Stiftungen Informationen über Gründer, Mitglieder des Stiftungsrats und Begünstigte.“


    Der Zugang zu Informationen ist dabei nicht davon abhängig, dass ein Steuerstrafverfahren eingeleitet ist oder der Verdacht auf eine Steuerstraftat besteht.


    Jersey/Guernsey


    Jersey und Guernsey hat die Grundsätze des Informationsaustausches in Steuersachen nach OECD-Standard akzeptiert und mit Deutschland ein neues Abkommen über den Auskunftsaustausch in Steuersachen abgeschlossen (Abkommen über den Auskunftsaustausch in Steuersachen und über die Zusammenarbeit in Steuersachen und die Vermeidung der Doppelbesteuerung bei bestimmten Einkünften vom 4.7.2008. Das Abkommen verpflichtet Jersey, den deutschen Steuerbehörden alle für die Besteuerung erforderlichen Auskünfte auf Ersuchen zu erteilen. Das Abkommen enthält alle Kernelemente des OECD-Musterabkommens für den Auskunftsaustausch (2002) und ebenso des Artikels 26 des OECD-Musterabkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (2008).44 Der Auskunftsaustausch mit Guernsey regelt sich nach Maßgabe des Abkommen vom 26.3.2009 auf dem Gebiet der Rechts- und Amtshilfe und des Auskunftsaustausches.45


    Ein gesetzliches Bankgeheimnis gab es auf den Kanalinseln zwar noch nie. Dennoch war die Geheimhaltung kundenspezifischer Daten gewährleistet, und zwar wie in Großbritannien durch den Bankvertrag einerseits und durch die „common law duty of confidentiality“ andererseits. Nach dem neuen Abkommen hat Jersey nun zu gewährleisten, dass ihre zuständigen Behörden die Befugnis haben, auf Ersuchen der deutschen Behörden folgende Auskünfte einzuholen und zu übermitteln:


    
      	„Auskünfte von Banken, anderen Finanzinstituten oder Personen, einschließlich Bevollmächtigten und Treuhändern, die als Vertreter oder Treuhänder handeln“ (Artikel 5 Abs. 4 Buchst. a);


      	„Auskünfte über die Eigentumsverhältnisse an Gesellschaften, Gemeinschaften und anderen Personen, einschließlich – bei Investmentfonds oder Investmentsystemen für gemeinsame Anlagen – Auskünfte über Gesellschaftsanteile, Fondsanteile und sonstige Anteile“ (Art. 5 Abs. 4 Buchst. b);


      	„bei Trusts Auskünfte über Treugeber, Treuhänder, Protektoren und Treuhandbegünstigte; bei Stiftungen Auskünfte über Gründer und Mitglieder des Stiftungsrats sowie über Begünstigte“ (Art. 5 Abs. 4 Buchst. b).
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      Das Abkommen umfasst außerdem Steuerprüfungen auf Jersey (Art. 6).

    


    Isle of Man


    Die Isle of Man hat im Juli 2010 einen automatischen Informationsaustausch mit den Steuerbehörden anderer Länder aufgenommen. Am 2.3.2009 hat Deutschland mit der Isle of Man ein Abkommen über den Auskunftsaustausch in Steuersachen sowie über die Besteuerung der Gewinne aus dem Betrieb von Schiffen im internationalen Verkehr unterzeichnet.


    Das Abkommen über den Auskunftsaustausch in Steuersachen berechtigt die deutschen Behörden, die Behörden der Isle of Man um Auskünfte in Steuersachen zu ersuchen. Für die Besteuerung eines in einem Vertragsstaat wohnhaften Steuerpflichtigen müssen relevante Informationen zugänglich gemacht werden, das gilt besonders für Bankinformationen. Nicht erforderlich ist, dass bereits strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet sind.
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      Die Isle of Man stellt Informationen auf Ersuchen ausländischer Steuerbehörden zur Verfügung.

    


    Gibraltar


    Das Abkommen zur Unterstützung in Steuer- und Steuerstrafsachen durch Auskunftsaustausch zwischen Deutschland und Gibraltar enthält alle Kernelemente der OECD-Standards und gewährt Deutschland Zugang zu Informationen, die zur Durchführung des deutschen Steuerrechts erforderlich sind, einschließlich Bankinformationen.
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      Das Abkommen ermöglicht in Steuerstrafsachen auch die Einholung von Informationen für zurückliegende Zeiträume.

    


    Einzelheiten über den Informationsaustausch regelt Artikel 5 des Abkommens. Danach gewährt Gibraltar einen Informationsaustausch auf Ersuchen, also nicht automatisch. Die Auskünfte müssen dabei ohne Rücksicht darauf erteilt werden, „ob die ersuchte Vertragspartei diese Auskünfte für eigene steuerliche Zwecke benötigt oder ob das Verhalten, das Gegenstand der Ermittlungen ist, nach dem Recht der ersuchten Vertragspartei eine Straftat darstellen würde, wäre es im Gebiet der ersuchten Vertragspartei erfolgt“ (Eliminierung des sogenannten „dual criminal test“).


    Die zuständigen Behörden Gibraltars müssen zur Erlangung der gewünschten Informationen nach eigenem Ermessen alle geeigneten Maßnahmen zur Beschaffung von Informationen ergreifen, die erforderlich sind, um der ersuchenden Vertragspartei die erbetenen Auskünfte zu erteilen. Dies gilt auch dann, wenn die ersuchte Vertragspartei diese Auskünfte zu dem betreffenden Zeitpunkt nicht für eigene steuerliche Zwecke benötigt.


    Art. 5 Abs. 4 Buchst. a und b regeln im Einzelnen die Einholung von Auskünften von Banken und anderen Finanzdienstleistern. Gibraltar gewährleistet insoweit, dass „ihre zuständigen Behörden in Übereinstimmung mit diesem Abkommen die Befugnis haben, Auskünfte von Banken, anderen Finanzinstituten oder Personen, einschließlich Bevollmächtigten und Treuhändern, die als Vertreter oder Treuhänder handeln, einzuholen (Buchst. a).


    Buchst. b verpflichtet Gibraltar, „Auskünfte über die Eigentumsverhältnisse an Gesellschaften, Gemeinschaften und anderen Personen, einschließlich – bei Investmentfonds oder Investmentsystemen für gemeinsame Anlagen – Auskünften über Gesellschaftsanteile, Fondsanteile und sonstige Anteile, bei Trusts Auskünfte über Treugeber, Treuhänder, Protektoren und Treuhandbegünstigte, bei Stiftungen Auskünfte über Gründer und Mitglieder des Stiftungsrats sowie über Begünstigte zu erteilen


    Jedes Auskunftsersuchen ist möglichst detailliert abzufassen und muss die folgenden schriftlichen Angaben enthalten (Art. 5 Abs. 5):46


    „a) die Bezeichnung der Person, der die Ermittlung oder Untersuchung gilt;


    b) den Zeitraum, für den die Auskünfte erbeten werden;


    c) die Art der erbetenen Auskünfte und die Form, in der die Auskünfte der ersuchenden Vertragspartei vorzugsweise zur Verfügung zu stellen sind;


    d) den steuerlichen Zweck, für den um die Auskünfte ersucht wird;


    e) die Gründe für die Annahme, dass die erbetenen Auskünfte für die Durchführung des Steuerrechts der ersuchenden Vertragspartei in Bezug auf die unter Buchstabe a bezeichnete Person voraussichtlich erheblich sind;


    f) die Gründe für die Annahme, dass die erbetenen Auskünfte der ersuchten Vertragspartei vorliegen oder sich im Besitz oder in der Verfügungsmacht einer Person im Hoheitsbereich der ersuchten Vertragspartei befinden;


    g) den Namen und die Anschrift von Personen, soweit bekannt, in deren Besitz sich die erbetenen Auskünfte vermutlich befinden;


    h) eine Erklärung, dass das Ersuchen dem Recht und der Verwaltungspraxis der ersuchenden Vertragspartei entspricht und dass die ersuchende Vertragspartei die Auskünfte nach ihrem Recht unter den gleichen Umständen sowohl zu eigenen steuerlichen Zwecken als auch in Beantwortung eines rechtsgültigen Ersuchens der ersuchten Vertragspartei nach diesem Abkommen einholen könnte;


    i) eine Erklärung, dass die ersuchende Vertragspartei alle ihr in ihrem eigenen Gebiet zur Verfügung stehenden Maßnahmen zur Einholung der Auskünfte ausgeschöpft hat, ausgenommen solche, die unverhältnismäßig große Schwierigkeiten mit sich bringen würden.“
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      Nach Inkrafttreten des Abkommens dürften Vermögensverschleierungen über Trusts und anderer Offshore-Gesellschaften nicht weiter Bestand haben.

    


    Liechtenstein


    Allgemeines


    Mit der Verabschiedung von insgesamt zwölf OECD-konformen Abkommen zum Informationsaustausch in Steuersachen (TIEA) sowie diversen Doppelbesteuerungsabkommen (DBA), u.a. auch mit Deutschland,47 hat das Fürstentum Liechtenstein sein altes „Image“ als Steueroase endgültig ad acta gelegt und es geschafft, am 10.11.2009 auf die „weiße Liste“ der OECD-Staaten gesetzt zu werden. Damit gehört Liechtenstein seither zu jenen Staaten, die in Steuersachen als „kooperativ“ gelten.


    


    Steueramtshilfeabkommen mit Deutschland


    Die liechtensteinische Regierung hat mit Deutschland im September 2009 ein Abkommen über die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch in Steuersachen abgeschlossen.48 Das Abkommen folgt dem bereits mit den USA ausgehandelten TIEA (tax information exchange agreement) und entspricht dem OECD-Musterabkommen.
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      Damit gelten die bisherigen Grundsätze des Fürstentums nicht mehr, dass einem Rechtshilfeersuchen nicht entsprochen wird, wenn Gegenstand des Verfahrens eine Tat ist, die auf eine Verkürzung fiskalischer Abgaben gerichtet erscheint. Für die Gewährung einer Steueramtshilfe durch Liechtenstein nach diesem Abkommen ist es erforderlich, dass im Rahmen eines konkreten Ersuchens ein steuerrechtlich relevanter Sachverhalt mit Bezug zu einem eindeutig identifizierbaren Steuersubjekt ausgewiesen ist. Nach dem neuen Amtshilfeabkommen mit Deutschland – und dies gilt analog für alle anderen Abkommen – ist es unerheblich, ob nach liechtensteinischem Recht ein Steuerbetrug oder eine verwaltungsrechtlich zu verfolgende Steuerhinterziehung – wie die Schweiz unterscheidet auch das Fürstentum Liechtenstein auf nationaler Ebene zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung – oder ob überhaupt eine strafbare Handlung vorliegt.

    


    Das Übereinkommen dient der gegenseitigen „Unterstützung durch den Austausch von Informationen, die für die Anwendung der jeweiligen innerstaatlichen Steuervorschriften des ersuchenden Staates bedeutsam sind“, wie aus dem Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein hervorgeht. Auf Anfrage herauszugeben sind demnach Unterlagen, die für die Festlegung, Veranlagung, Vollstreckung oder Erhebung von Steuern oder für die Untersuchung und Verfolgung von Strafsachen mit Bezug auf Steuerjahre, die vom Abkommen erfasst sind, voraussichtlich erheblich sind. Der Informationsaustausch erfolgt auf dem Weg der Amtshilfe, das heißt durch die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Steuerbehörden.


    Das Steueramtshilfeabkommen umfasst alle Steuerarten, unter anderem Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Erbschaftsteuer, Umsatzsteuer und – was die Deutschen bereits vorsorglich einer Wiedereinführung in den Vertragstext aufgenommen haben – auch die Vermögensteuer. Das Abkommen beinhaltet in Art. 5 Abs. 4 Auskünfte von Banken, Auskünfte über die Eigentumsverhältnisse an Gesellschaften, Gemeinschaften und anderen Personen.


    Kommen die deutschen Finanzbehörden einer Liechtenstein-Stiftung künftig auf die Spur, müssen der Gründer, die Mitglieder des Stiftungsrats und die Begünstigten offengelegt werden.
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      Für steuersensitive Kapitalanleger, die Vermögen auf einen Liechtenstein-Trust oder eine Liechtenstein-Stiftung transferiert haben, bedeutet das, dass auf Anfrage und bei Vorliegen der notwendigen Voraussetzungen Auskünfte über den Treugeber bzw. Stifter, über Treuhänder, Protektoren oder den Begünstigten des Trusts/der Stiftung erteilt werden.

    


    Ein Informationsaustausch erfolgt nicht automatisch, sondern nur auf Anfrage. Das Abkommen enthält „keinen Ansatz zur Sicherstellung der Besteuerung bestehender Vermögen und Einkünfte und auch keine besondere Regelung zur Selbstdeklaration“49. Für ein Amtshilfeersuchen bedarf es gemäß Art. 5 Abs. 5 des Abkommens zwingend der „Identität der Person, der die Ermittlung oder Untersuchung gilt“, des Namens der Bank, soweit bekannt bzw. „Namen und die Anschrift von Personen, soweit bekannt, in deren Besitz sich die erbetenen Auskünfte vermutlich befinden“, sowie fundierter Verdachtsgründe. Nur solche „spezifizierten Anfragen“ deutscher Steuerbehörden entsprechen dem Abkommen.
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      Die Auskunftsersuchen deutscher Finanzbehörden müssen nicht zwingend den Namen des betreffenden Kontoinhabers (Steuerpflichtigen) enthalten. Gemäß Punkt 2 des Protokolls zum Steueramtshilfeabkommen besteht „Einvernehmen“, dass zur „Bestimmung der Identität des Steuerpflichtigen eine Namensnennung nicht erforderlich ist, sofern sich diese aus anderen Anhaltspunkten bestimmen lässt“.

    


    Ausforschungen oder Ermittlungen ins Blaue hinein, etwa in der Weise, dass eine Liechtenstein-Bank alle deutschen Bankkunden ab einem bestimmten „signifikanten“ Kontostand offenlegen soll, bleiben auch künftig tabu. Solche werden auch von den OECD-Standards nicht verlangt.


    Liegen den liechtensteinischen Steuerbehörden die erbetenen Informationen nicht vor, was die Regel sein wird, da ja auf nationaler Ebene das Bankgeheimnis unverändert fortbesteht, müssen die zuständigen liechtensteinischen Behörden diese beschaffen. Der Abkommenstext sieht hier Folgendes vor: „Reichen die der zuständigen Behörde der ersuchten Vertragspartei“ (also den liechtensteinischen Steuerbehörden) „vorliegenden Auskünfte nicht aus, um dem Auskunftsersuchen entsprechen zu können, so ergreift diese Vertragspartei“ (also Liechtenstein) „nach eigenem Ermessen alle geeigneten Maßnahmen zur Beschaffung von Informationen, die erforderlich sind, um der ersuchenden Vertragspartei die erbetenen Auskünfte zu erteilen, auch wenn die ersuchte Vertragspartei diese Informationen zu dem betreffenden Zeitpunkt nicht für eigene steuerliche Zwecke benötigt“.


    Im Klartext: Was der um Amtshilfe ersuchten liechtensteinischen Behörde nicht zur Verfügung steht, muss sie für die um Amtshilfe ersuchende deutsche Steuerbehörde beschaffen, auch wenn die Informationen für liechtensteinische Steuerzwecke selbst nicht von Interesse sind. Damit können sich steuersensitive Geldanleger nicht auf die – weiterhin unverändert geltende – nationale Wirkung des Bankgeheimnisses berufen.
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    Das Amtshilfeabkommen greift nicht rückwirkend. Es ist vielmehr auf Ersuchen in Bezug auf Steuerjahre oder Veranlagungszeiträume, die am oder nach dem 1.1.2010 beginnen, anzuwenden (vgl. Art. 13 Abs. 2). Allerdings besteht gemäß Ziffer 4 des Protokolls in Bezug auf Art. 13 Abs. 2 Einvernehmen, „dass nach diesem Abkommen erteilte Auskünfte“ im Rahmen des Geltungsbereichs dieses Abkommens „zur weiteren Beurteilung auf für Zeiträume herangezogen werden können, auf die die erteilten Auskünfte nicht bezogen waren“. Das Abkommen enthält allerdings keine Regelung zur „Bereinigung vergangener Steuerschulden“.50 Die innerstaatliche Durchführung des Amtshilfeabkommens erfolgt nach Maßgabe des liechtensteinischen Steueramtshilfegesetzes. Dieses trat zum 1.9.2010 in Kraft. Zum Steueramtshilfegesetz siehe den nachfolgenden Abschnitt.


    Steueramtshilfegesetz


    Allgemeines


    Zum 1.9.2010 trat in Liechtenstein ein neues Steueramtshilfegesetz in Kraft.51 Sinn und Zweck dieses Steueramtshilfegesetzes, SteAHG, ist es, die Anwendung der in den bilateralen Steueramtshilfeabkommen – beispielsweise dem deutschen Steueramtshilfeabkommen – vereinbarten Rechte und Pflichten auf nationaler Ebene zu gewährleisten. Wie bereits erläutert sehen die von Liechtenstein mit diversen Staaten abgeschlossenen Steuerinformations- und Doppelbesteuerungsabkommen für den Austausch von Informationen den Amtshilfeweg vor. Die Durchführung der durch die Steuerinformations- und Doppelbesteuerungsabkommen veranlassten innerstaatlichen Amtshilfeverfahren regelt sich nach diesem Gesetz.
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    Nach dem Gesetz wird ein Informationsaustausch auf Grundlage eines präzise formulierten Auskunftsersuchens gewährt. Erforderlich sind insbesondere detaillierte Angaben über die Identität des Steuerpflichtigen sowie die Darlegung des zugrunde liegenden Sachverhalts.52 Analog der Vereinbarungen in den Steuerabkommen sieht auch das Steueramtshilfegesetz weder Spontanauskünfte noch einen automatischen Informationsaustausch vor.


    Voraussetzungen und Pflichtangaben der auskunft-ersuchenden Finanzbehörde


    Um es vorwegzunehmen: Sogenannte „fishing expeditions“ durch Steuerbehörden oder auch eine Amtshilfe auf Basis widerrechtlich erlangter Daten – hierzu gehören insbesondere Angaben, die auf gestohlenem Zahlenmaterial basieren – schließt das liechtensteinische Steueramtshilfegesetz (SteAHG) ausdrücklich aus. Die Erteilung von Steuerauskünften setzt präzise Angaben zur Identität des vom Informationsaustausch betroffenen steuersensitiven Geldanlegers und über den zugrunde liegenden Sachverhalt voraus; also Angaben darüber, wann dieser welche Einkünfte nicht deklariert und Steuern hinterzogen haben soll.


    Art. 7 Abs. 2 SteAHG regelt hierzu, dass Ersuchen in schriftlicher Form zu stellen und dabei „möglichst detailliert abzufassen“ sind. Das heißt, dass die Identität des einzelnen ausländischen Steuerpflichtigen, dessen steuer- oder steuerstrafrechtliche Verantwortung betroffen ist, anzugeben ist (Art. 7 Abs. 2 Buchst. a SteAHG). Darüber hinaus ist die Zeitspanne, in Bezug auf welche die Informationen verlangt werden, anzugeben (Art. 7 Abs. 2 Buchst. b SteAHG). Ein Auskunftsersuchen muss ferner den dem Ersuchen zugrunde liegenden Sachverhalt enthalten. Dabei ist von der ersuchenden Behörde zu versichern, dass die verlangten Informationen voraussichtlich erheblich sind (Art. 7 Abs. 2 Buchst. d, e SteAHG).


    Nicht zwingend notwendig ist die Nennung der Bank, des betreffenden Treuhänders bzw. des Informationsträgers. Dieser muss nur, soweit er bekannt ist, benannt werden (Art. 7 Abs. 2 Buchst. g STeAHG). Ist die kontoführende Bank bzw. der Informationsträger nicht bekannt, müssen allerdings zumindest konkrete Anhaltspunkte dafür geliefert werden, dass die verlangten Informationen in Liechtenstein – sich bei einem liechtensteinischen Finanzdienstleister – befinden.


    Zuständig für die Entgegennahme und Durchführung der Amtshilfeersuchen aus Deutschland ist die liechtensteinische Steuerverwaltung. Unter der Voraussetzung, dass das Auskunftsersuchen zulässig ist, fordert die Steuerverwaltung den betreffenden Informationsinhaber (Bank, Treuhänder usw.) auf, die darin verlangten Informationen zu liefern. Die Steuerverwaltung fordert den Informationsinhaber ferner auf, die betroffenen Personen mit Wohnsitz oder Sitz im Ausland über den Eingang des Ersuchens, über die darin verlangten Informationen sowie über das inzwischen eingeleitete inländische Verfahren zu informieren. Zur Durchsetzung der Auskunftsersuchen kann die liechtensteinische Steuerverwaltung Zwangsmaßnahmen anordnen (Art. 14 SteAHG).
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      Ganz ohne Rechte ist der steuersensitive ausländische Geldanleger nicht. So müssen alle für die Erlangung der Informationen erforderlichen Zwangsmaßnahmen von einer richterlichen Instanz, einem Einzelrichter des Verwaltungsgerichtshofs, bewilligt werden. Der steuersensitive Geldanleger hat die Möglichkeit, die Schlussverfügung über die Gewährung der Amtshilfe mit Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof anzufechten.

    


    Informationen über Trusts und Stiftungen


    Wie bereits im Steueramtshilfeabkommen mit Deutschland (siehe oben) geregelt, stellt auch das Steueramtshilfegesetz klar, dass die liechtensteinische Steuerverwaltung auf ein Amtshilfeersuchen hin alle in dem jeweils anwendbaren Abkommen genannten und erforderlichen Informationen beschaffen muss, die im Besitz von Banken, Treuhändern und sonstiger liechtensteinischer Finanzintermediäre sind. Dies schließt selbstverständlich auch Informationen ein, die „Eigentumsverhältnisse von Rechtsträgern, einschließlich Informationen über alle Personen in einer Kette von Eigentümern betreffen“ (Art. 13 SteAHG).
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      Das heißt konkret, dass seitens der liechtensteinischen Behörden im Falle von „diskreten“ Trusts Informationen betreffend Trusterrichter und Vermögenswidmer (Settlor), Trustee und Begünstigten und im Falle von Stiftungen Informationen betreffend Stifter, Mitglieder des Stiftungsrats und Begünstigten zur Verfügung gestellt werden.

    


    Informationsaustausch im Doppelbesteuerungs-

    abkommen


    Am 18.11.2011 unterzeichneten Vertreter aus Deutschland und dem Fürstentum Liechtenstein ein Doppelbesteuerungsabkommen, welches u.a. durch die Gewährung von Zustellungs- und Beitreibungshilfen eine weitere Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Steuerbehörden gebracht hat. Der Informationsaustausch nach dem DBA-Liechtenstein entspricht dem OECD-26 Auskunftsstandard.


    Der Abkommenstext lautet:


    „(1) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten tauschen die Informationen aus, die zur Durchführung dieses Abkommens oder zur Verwaltung oder Anwendung des innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung der Vertragsstaaten oder ihrer Gebietskörperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind, soweit die diesem Recht entsprechende Besteuerung nicht diesem Abkommen widerspricht. Der Informationsaustausch ist durch Artikel 1 und 2 nicht eingeschränkt.


    (2) Alle Informationen, die ein Vertragsstaat gemäß Absatz 1 erhalten hat, sind ebenso geheim zu halten wie die aufgrund des innerstaatlichen Rechts dieses Staates beschafften Informationen und dürfen nur den Personen oder Behörden (einschließlich der Gerichte und der Verwaltungsbehörden) zugänglich gemacht werden, die mit der Veranlagung oder Erhebung, mit der Vollstreckung oder Strafverfolgung oder mit der Entscheidung von Rechtsmitteln hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Steuern oder mit der Aufsicht über die vorgenannten Personen oder Behörden befasst sind. Diese Personen oder Behörden dürfen die Informationen nur für diese Zwecke verwenden. Sie dürfen die Informationen in einem verwaltungs- oder strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, in einem öffentlichen Gerichtsverfahren oder in einer Gerichtsentscheidung offenlegen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann ein Vertragsstaat die erhaltenen Informationen für andere Zwecke verwenden, wenn solche Informationen nach dem Recht beider Staaten für solche anderen Zwecke verwendet werden dürfen und die zuständige Behörde des übermittelnden Staates dieser anderen Verwendung zugestimmt hat.


    (3) Die Absätze 1 und 2 sind nicht so auszulegen, als verpflichteten sie einen Vertragsstaat,


    a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen

    und der Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragsstaates abweichen;


    b) Informationen zu erteilen, die nach den Gesetzen oder im üblichen Verwaltungsverfahren dieses oder des anderen Vertragsstaates nicht beschafft werden können;


    c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung der öffentlichen Ordnung (ordre public) widerspräche.


    (4) Ersucht ein Vertragsstaat gemäß diesem Artikel um Informationen, so nutzt der andere Vertragsstaat die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Beschaffung der erbetenen Informationen, selbst wenn er diese Informationen für seine eigenen steuerlichen Zwecke nicht benötigt. Die im vorstehenden Satz enthaltene Verpflichtung unterliegt den Beschränkungen gemäß Absatz 3, wobei diese jedoch in keinem Fall so auszulegen sind, dass ein Vertragsstaat die Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen kann, weil er kein inländisches Interesse an solchen Informationen hat.


    (5) Absatz 3 ist in keinem Fall so auszulegen, als könne ein Vertragsstaat die Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen, weil die Informationen sich bei einer Bank, einem sonstigen Finanzinstitut, einem Bevollmächtigen, Vertreter oder Treuhänder befinden oder weil sie sich auf das Eigentum an einer Person beziehen. Ungeachtet des Absatzes 3 oder entgegenstehender Bestimmungen des innerstaatlichen Rechts verfügen die Steuerbehörden des ersuchten Vertragsstaats, sofern dies für die Erfüllung der Verpflichtungen unter diesem Absatz erforderlich ist, über die Befugnis, die Offenlegung der in diesem Absatz genannten Informationen durchzusetzen.“


    Für den steuersensitiven Anleger mit Konten in Liechtenstein ist hier vor allem der Absatz 5 in Verbindung mit dem neuen Steueramtshilfeabkommen zu sehen. Danach steht das liechtensteinische Bankgeheimnis einem Informationsaustausch nicht entgegen. Kontoinformationen sind grundsätzlich für Besteuerungszwecke relevant. Damit steht einem Auskunftsaustausch für fiskalische Zwecke nichts entgegen.
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      Das Doppelbesteuerungsabkommen enthält (noch) keine Vorschriften über Verfahren für eine abgeltende Besteuerung von Kapitaleinkünften oder über für eine Nachbesteuerung von bisher unversteuerten Kapitalanlagen deutscher Anleger in Liechtenstein. Diesbezügliche Verhandlungen sind im Gange.

    


    Luxemburg


    Amtshilfe nach OECD-Standard


    Deutschland und das Großherzogtum Luxemburg haben im Dezember 2009 eine Vereinbarung zum steuerlichen Auskunftsaustausch unterzeichnet. Mit dieser Vereinbarung (Protokoll) änderten beide Staaten das gemeinsame Doppelbesteuerungsabkommen aus dem Jahr 1958 auf den aktuellen OECD- Standard zum steuerlichen Informationsaustausch ab. Damit wurde für die deutschen Finanzbehörden der Weg zur Erlangung von dem Bankgeheimnis unterliegenden Informationen als auch für Informationen über Eigentümer von Luxemburger Gesellschaften frei.


    Am 17.3.2010 billigte das Luxemburger Parlament (the Luxembourg Chamber of Deputies) das sogenannte Gesetz Nr. 6072. Hinter diesem Gesetz verbirgt sich ein OECD-konformes Steueramtshilfegesetz. Nach diesem Gesetz basiert künftig die Umsetzung der Auskunftsersuchen auf rund 20 Steuerabkommen und den zahlreichen von Luxemburg abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen.


    Aufhebung des Luxemburger Bankgeheimnisses


    Das in Artikel 41 des Gesetzes vom 5.4.1993 „relative au secteur financier“ gesetzlich verankerte Luxemburger Bankgeheimnis, welches in allen übrigen – außersteuerlichen – Fällen unverändert gilt, steht dem Auskunftsaustausch zur Durchführung des Doppelbesteuerungsabkommens nicht entgegen. Zwar enthält auch die Vereinbarung mit Luxemburg den – standardmäßigen – Hinweis, dass die Vertragsstaaten nicht verpflichtet sind, „Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden“ (vgl. Art. 23 Abs. 3 Buchst. c der DBA-Informationsaustauschklausel). Diese zunächst als Diskretionsschutz für Anleger anmutende Klausel wird im weiteren Absatz 5 dahingehend relativiert, dass die Vorschrift „in keinem Fall so auszulegen“ sei, „als könne ein Vertragsstaat das Ersuchen auf Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem sonstigen Finanzinstitut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder weil sie sich auf das Eigentum an einer Person beziehen“ Artikel 41 des Bankengesetzes lässt die Durchbrechung des Bankgeheimnisses auch zu, wenn andere gesetzliche Vorschriften dies vorsehen oder einer der in Artikel 41 genannten Ausnahmetatbestände erfüllt ist. Erforderlich für die Auskunftseinholung ist schließlich nur, dass ein Sachverhalt aufzuklären ist und dass die erbetenen Auskünfte und Unterlagen für die Besteuerung voraussichtlich relevant sind.


    Für die Amts- und Rechtshilfe ist kein Steuerbetrug mehr erforderlich


    Die Einleitung eines Steuerstrafverfahrens bzw. das Vorliegen eines Steuerbetruges ist nicht mehr erforderlich. Es bedarf nicht einmal mehr eines Verdachts auf Steuerhinterziehung. Das nationale Rechtshilfegesetz vom 8.8.200053 machte bislang das Vorliegen eines Steuerbetruges für die Erteilung von Rechtshilfe erforderlich. Luxemburg unterscheidet weiterhin – innerstaatlich – zwischen einfacher Steuerhinterziehung, als „fraude fiscale simple“ bezeichnet, und der „escroquerie fiscale“, dem „Steuerbetrug“. Als einfache Steuerhinterziehung bezeichnet werden kann z.B. eine inexakte Deklaration, hervorgerufen durch die Angabe zu niedriger Einkünfte. Um einen Steuerbetrug handelt es sich im Unterschied hierzu, wenn die Steuerhinterziehung durch systematische Verwendung betrügerischer Machenschaften vollzogen wird und es sich hierbei um beachtliche Beträge handelt, die dem Fiskus vorenthalten werden.


    Beide Voraussetzungen trafen auf Auslandsgeldanleger mit steuersensitivem Kapital – und ohne kriminelle Energie – bislang nicht zu. Steuersensitives Kapital war daher vor einem Amts- und Rechtshilfeersuchen von Seiten Deutschlands nahezu sicher.


    Für hinterzogene Steuern aus Erträgen steuersensitiven Kapitals, die ab dem Jahr 2010 anfallen, trifft dies nicht mehr zu. Denn nach der zu erwartenden Zustimmung und dem Tausch der Ratifikationsurkunden tritt das Änderungsprotokoll ab 2010 in Kraft.


    Ausdrücklich nicht erlaubt sind allerdings sogenannte „fishing expeditions“ (Ermittlungen ins Blaue hinein).


    Österreich


    Allgemeines


    Österreich hat 2009 im Zuge der internationalen Entwicklungen in Richtung mehr Transparenz und der Bekämpfung des Steuerbetrugs seinen Vorbehalt zu den Auskunftsstandards nach dem OECD-Musterabkommen zur Wahrung des nationalen Bankgeheimnisses für Steuerzwecke zurückgezogen und sich im Einklang mit anderen wichtigen Finanzplätzen zur Anwendung der OECD-Standards verpflichtet. Fast zeitgleich hat der österreichische Nationalrat mit einem Paukenschlag außerdem am 1.9.2009 in einer Sondersitzung ein neues Amtshilfe-Durchführungsgesetz (ADG) verabschiedet. Das ADG schafft eine einheitliche Rechtsgrundlage für die Durchführung der durch Steuerinformations- und Doppelbesteuerungsabkommen veranlassten innerstaatlichen Amtshilfeverfahren. Das ADG setzt die OECD-Standards in Bezug auf den Amtshilfe-Informationsaustausch in Steuersachen54 um; es enthält nationale Bestimmungen zur Beschaffung von Steuerinformationen sowie dem Austausch von Bankinformationen nach OECD-Standard. Das ADG findet Anwendung unter der Voraussetzung, dass von Seiten Österreichs eine entsprechende Amtshilfeverpflichtung auf Grundlage eines Doppelbesteuerungsabkommens besteht, welches den OECD-Standards entspricht und daher die Amtshilfeleistung ausländische Steuerzwecke betreffend nicht unter Berufung auf das Bankgeheimnis abgelehnt werden kann.


    Die Anwendung des ADG setzt also bestehende Doppelbesteuerungs- bzw. Steuerinformationsaustauschabkommen nach OECD-Standard voraus. Österreich hat hierzu diverse Steuerinformationsaustauschabkommen abgeschlossen sowie mit zahlreichen Staaten Abänderungsprotokolle für bestehende DBAs zur Anpassung der jeweiligen Informationsaustausch-Artikel an den neuen OECD-Standard unterzeichnet.


    Österreichs „Zwei-Klassen“-Bankgeheimnis


    Mit dem neuen Amtshilfe-Durchführungsgesetz (ADG) gelang es dem österreichischen Gesetzgeber, den „Spagat“ zu schaffen, der darin bestand, die OECD-Grundsätze für den bilateralen Informationsaustausch in Steuerfragen umzusetzen, ohne das Bankgeheimnis auf nationaler Ebene ändern zu müssen. Das neue Gesetz führt damit – in Verbindung mit der Anwendung eines entsprechenden Doppelbesteuerungsabkommens – zu einem zweigeteilten Bankgeheimnis, wenn es um Steuerauskünfte geht. Während das Bankgeheimnis auf nationaler Ebene – auch gegenüber den österreichischen Steuerbehörden – unverändert fortbesteht, sorgt das ADG dafür, dass das Bankgeheimnis keinerlei Schutzwirkung mehr gegenüber deutschen steuersensitiven Geldanlegern bzw. ausländischen Bankkunden allgemein entfaltet, gegen die ein Auskunftsersuchen für Steuerzwecke gerichtet ist. Auf nationaler Ebene gilt hingegen – unverändert – als Voraussetzung für die Aufhebung des Bankgeheimnisses in Finanzdelikten, dass ein gerichtliches Strafverfahren oder ein Verfahren bezüglich vorsätzlicher Finanzvergehen eingeleitet sein muss.
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      Das Amtshilfe-Durchführungsgesetz verpflichtet die österreichischen Kreditinstitute, Auskünfte über ihre Kunden und deren Einlagen zu erteilen, Einsicht in bankgeheimnisgeschützte Unterlagen zu gewähren oder diese gegebenenfalls herauszugeben. Die Schutzwirkung des nationalen Bankgeheimnisses ist damit für Steuerzwecke aufgehoben. Wollen deutsche Anleger weiter von der österreichischen Diskretion profitieren, müssen sie ihren steuerlichen Wohnsitz dorthin verlagern.
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      Bei vorsätzlichen Steuerhinterziehungsdelikten ab einem Hinterziehungsbetrag von mehr als 37.500 bzw. 75.000 Euro können innerösterreichische Kontenabfragen unter Aufhebung des österreichischen Bankgeheimnisses durchgeführt werden.

    


    Das österreichische Amtshilfe-Durchführungsgesetz – Gefahr für steuersensitive Kapitalanleger?


    Diese Frage kann mit einem deutlichen „Ja“ beantwortet werden; zentrale Vorschrift hierfür ist die Regelung des § 3 ADG über die Beschaffung von Bankauskünften bei ausländischen Auskunftsersuchen. Die Regelung derogiert auf der Ebene der Amtshilfe die nationalen Bestimmungen über das Bankgeheimnis (formelle Derogation). Die Vorschrift lautet:


    § 3. (1) Wird gemäß § 2 Abs. 3 von einem Kreditinstitut die Erteilung von Informationen verlangt, die unter das Bankgeheimnis fallen, so ist das über diese Informationen verfügende Kreditinstitut verpflichtet, diese Informationen zu erteilen sowie die Urkunden und Unterlagen einsehen zu lassen und herauszugeben. Die für die Durchführung des Amtshilfeersuchens in Österreich zuständige Behörde hat die Erteilung dieser Informationen unter Setzung einer angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem die Voraussetzungen gemäß § 4 Abs. 3 vorliegen, unverzüglich zu verlangen. In diesem Verlangen hat die in Österreich zuständige Behörde zu bestätigen, dass die Voraussetzungen gemäß § 4 Abs. 3 erfüllt sind.


    (2) Die Offenbarung und Herausgabe von Informationen hat auf Verlangen auf einem elektronischen Datenträger in einem allgemein gebräuchlichen Dateiformat zu erfolgen, wenn zur Führung der Geschäftsverbindung automationsunterstützte Datenverarbeitung verwendet wird.


    Damit steht der Beschaffung von Bankauskünften aus Österreich für steuerliche Zwecke kein Bankgeheimnis mehr entgegen. Voraussetzung für die Anwendung der Vorschrift und die Aufhebung des Bankgeheimnisses im Amtshilfeersuchen ist wiederum auf erster Ebene das Vorliegen eines anwendbaren Gemeinschaftsrechts, eines Doppelbesteuerungsabkommens, anderer völkerrechtlicher Verträge oder einer sonstigen im Verhältnis zu einem ausländischen Rechtsstaat anzuwendenden Rechtsgrundlage, die eine Amtshilfebestimmung enthält, wonach die Erteilung von Informationen in keinem Fall nur deshalb abgelehnt werden darf, weil sich die Informationen bei einem Kreditinstitut befinden (§ 2 Abs. 3 ADG).
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      Der ausländische Kapitalanleger mit seinem Konto in Österreich genießt nach dem ADG ein Rechtsschutzverfahren. Dieses sollte er unbedingt nutzen. Die österreichische Behörde (i.d.R das BMF) unterrichtet nach Abklärung der Rechtmäßigkeit eines Auskunftsersuchens den betroffenen Kapitalanleger über das Vorliegen eines gegen ihn gerichteten Amtshilfeersuchens. Der steuersensitive Geldanleger kann daraufhin ein Ersuchen auf bescheidmäßige Feststellung über das Vorliegen der notwendigen Voraussetzungen zur Durchbrechung des Bankgeheimnisses stellen. Die für das Ersuchen geltende Antragsfrist beträgt zwei Wochen (§ 4 Abs. 2 ADG).

    


    Keine Ermittlungen ins Blaue hinein


    Ermittlungen ins Blaue hinein („fishing expeditions“) sind durch das ADG nicht abgedeckt. Ein Amtshilfeersuchen muss also das kontoführende Kreditinstitut, die Kontonummer und die Identität des Kontoinhabers beinhalten. Sind diese Daten bekannt, müssen allerdings gegebenenfalls

    auch weitere Konten, die der steuersensitive Geldanleger bei diesem Kreditinstitut unterhält (z.B. ein diskretes Nummernkonto), preisgegeben werden.


    Schweiz


    Die Schweizer Finanzindustrie zählt nach wie vor zu den größten Vermögensverwaltern, rund ein Drittel des gesamten Offshore-Vermögens der Welt wird in der Schweiz verwaltet.55 Das Guthaben der Deutschen in der Schweiz wird auf 280 Milliarden Schweizer Franken geschätzt. Experten schätzen, dass davon mehr als 190 Milliarden Franken nicht versteuert sind.56


    Im März 2009 hat der Schweizer Bundesrat die OECD-Standards übernommen und gewährt gemäß diesen Standards nicht nur Amtshilfe zur Durchführung des Abkommens, sondern auch zur Durchführung des innerstaatlichen Rechts über die unter das Abkommen fallenden Steuern. Die Neuregelung umfasst auch einen Auskunftsaustausch auf spezifische Anfrage bzw. bei Verdacht auf einfache Steuerhinterziehung.


    Am 15.11.2011 wurde mit dem Eidgenössischen Finanzdepartement der Schweizerischen Eidgenossenschaft praktisch im Vorfeld des Inkrafttretens des Steuerabkommens eine Verständigungsvereinbarung über die Auslegung des Auskunftsaustausches im Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz geschlossen. Danach muss u.a.


    
      	die steuerpflichtige Person identifiziert sein, wobei diese Identifikation auch auf andere Weise als durch Angabe des Namens und der Adresse erfolgen kann, und


      	der Name und die Adresse des mutmaßlichen Informationsinhabers müssen angegeben sein, soweit den deutschen Behörden bekannt.57
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      Der Name des steuersensitiven Geldanlegers ist also nicht zwingend erforderlich.Darüber hinaus gilt:

    


    Weiterhin ausgeschlossen ist der Auskunftsaustausch für Ermittlungen ins Blaue hinein (fishing expeditions). Ermittlungen ins Blaue hinein entsprechen auch nicht dem OECD-Standard. In einem Amtshilfegesuch müssen der betroffene Steuerpflichtige (wenn auch nicht mit dem Namen) und im Fall von Bankinformation die entsprechende Bank klar identifiziert werden können. Unzulässig wäre es beispielsweise, bei den Schweizer Behörden nach allen deutschen Nummernkontoinhabern zu fragen. Amtshilfeersuchen ausländischer Steuerbehörden an die Schweiz erfordern daher wie bisher die Darlegung eines begründeten Anfangsverdachts. Ein Amtshilfegesuch muss die namentliche Nennung der betreffenden Bank beinhalten und nach Möglichkeit auch die Nennung des Beschuldigten.


    Landesintern verbleibt die Schweiz beim bisherigen Status quo. Dies bedeutet, dass den Schweizer Steuerbehörden wie bisher nur bei einem Steuerbetrug die Konten eines Schweizer Steuerpflichtigen geöffnet werden können, nicht aber bei einfacher Steuerhinterziehung. Wer also auch künftig die bewährte Diskretion unter dem Schutz des Schweizer Bankgeheimnisses genießen will, muss dorthin auswandern.


    Singapur


    Die Leistung von Amts- und Rechtshilfe unter der Bedingung eines positiven „dual criminal Test“ (also unter der Voraussetzung, dass der dem Amtshilfeersuchen zugrunde liegende Sachverhalt auch eine Umgehung singapurischer Steuern umfasst) lässt sich seit der Anerkennung der OECD-Standards durch Singapur im Februar 2009 nicht mehr aufrechterhalten. Singapur leistet daher bei Doppelbesteuerungsabkommen Amtshilfe nach „OECD-26 Standard“ sowie auf Basis bilateraler Steueramtshilfeabkommen Auskünfte nach dem Standard OECD 2002. Ein fiskalisches Bankgeheimnis für ausländische Bankkunden gibt es daher auch in Singapur nicht mehr.


    Auf innerstaatlicher Ebene gilt das Singapurer Bankgeheimnis allerdings weiterhin. Das Bankgeheimnis ist gesetzlich verankert im sogenannten „Banking Act“, dort unter Sektion 47. Das Bankgeheimnis wird in Anlegerkreisen höher eingestuft als das ursprüngliche Vorbild der Schweiz. Im Jahr 2001 wurden die Bestimmungen zum Schutz der Bankkunden verschärft.


    Section 47 des Singapur Banking Act lautet:


    „(1) Customer information shall not, in any way, be disclosed by a bank in Singapore or any of its officers to any other person except as expressly provided in this Act.


    (2) A bank in Singapore or any of its officers may, for such purpose as may be specified in the first column of the Third Schedule, disclose customer information to such persons or class of persons as may be specified in the second column of that Schedule, and in compliance with such conditions as may be specified in the third column of that Schedule.


    (3) Where customer information is likely to be disclosed in any proceedings referred to in item 3 or 4 of Part I of the Third Schedule, the court may, either of its own motion, or on the application of any party to the proceedings or the customer to which the customer information relates –


    (a) direct that the proceedings be held in camera; and


    (b) make such further orders as it may consider necessary to ensure the confidentiality of the customer information.


    (4) Where an order has been made by a court under subsection (3), any person who, contrary to such an order, publishes any information that is likely to lead to the identification of any party to the proceedings shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding $125,000.


    (5) Any person (including, where the person is a body corporate, an officer of the body corporate) who receives customer information referred to in Part II of the Third Schedule shall not, at any time, disclose the customer information or any part thereof to any other person, except as authorised under that Schedule or if required to do so by an order of court.


    (6) Any person who contravenes subsection (1) or (5) shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction –


    (a) in the case of an individual, to a fine not exceeding $125,000 or to imprisonment for a term not exceeding 3 years or to both; or


    (b) in any other case, to a fine not exceeding $250,000.


    (7) In this section and in the Third Schedule, unless the context otherwise requires –


    (a) where disclosure of customer information is authorised under the Third Schedule to be made to any person which is a body corporate, customer information may be disclosed to such officers of the body corporate as may be necessary for the purpose for which the disclosure is authorised under that Schedule; and


    (b) the obligation of any officer or other person who receives customer information referred to in Part II of the Third Schedule shall continue after the termination or cessation of his appointment, employment, engagement or other capacity or office in which he had received customer information.


    (8) For the avoidance of doubt, nothing in this section shall be construed to prevent a bank from entering into an express agreement with a customer of that bank for a higher degree of confidentiality than that prescribed in this section and in the Third Schedule.


    (9) Where, in the course of an inspection under section 43 or an investigation under section 44 or the carrying out of the Authority’s function of supervising the financial condition of any bank, the Authority incidentally obtains customer information and such information is not necessary for the supervision or regulation of the bank by the Authority, then, such information shall be treated as secret by the Authority.


    (10) This section and the Third Schedule shall apply, with such modifications as may be prescribed by the Authority, to a merchant bank approved as a financial institution under section 28 of the Monetary Authority of Singapore Act (Cap. 186) as if the reference to a bank in this section were a reference to such merchant bank“.


    Das Bankgeheimnis umfasst sämtliche Informationen, die ein Bankangestellter im Zuge seiner beruflichen Tätigkeit erhalten bzw. wahrgenommen hat. Section 47 des Banking Act wird ergänzt durch das dritte Verzeichnis (Third Schedule) aus dem Banking Act. Rechtsgrundlage und Verzeichnis ergänzen sich in der Weise, dass das Verzeichnis mit zwei Untertiteln (Part I und Part II) jeweils enumerativ aufzeigt, unter welchen Voraussetzungen, für welche Zwecke und gegenüber welchen Personen bankgeheimnisgeschützte Daten offenbart (Part I) und grundsätzlich nicht offenbart werden dürfen bzw. gegenüber welchem Personenkreis sie doch offenbart werden dürfen (Part II). Part III des dritten Verzeichnisses enthält schließlich diverse Begriffsdefinitionen, wobei dem steuersensitiven Geldanleger der Begriff „specific written law“ besonders ins Auge sticht. Gemäß Section 47 Abs. 2 dürfen bzw. müssen Singapur-Banker für alle unter Part I des Third Schedule aufgelisteten Zwecke gegenüber dem in der zweiten Spalte genannten Empfängerkreis bankgeheimnisgeschützte und personenbezogene Kundendaten offenlegen.


    Unter Nr. 5 Buchst. a der ersten Spalte findet der steuersensitive Geldanleger schließlich den Begriff „specific written law“ wieder. Kombiniert man beides, heißt das, dass das Bankgeheimnis in Singapur aufzuheben ist, soweit andere Gesetze eine Offenlegungspflicht im Rahmen laufender Ermittlungen oder im Fall einer Anklage/strafrechtlichen Verfolgung fordern: Zu diesen Gesetzen zählen unter anderem der Criminal Procedure Code und der Income Tax Act. Dementsprechend führen Amtshilfeanfragen zu Steuerzwecken im Regelfall zur Durchbrechung des Bankgeheimnisses. Dasselbe gilt für Geldwäschedelikte aller Art.


    Bahamas


    Im März 2010 haben die Bahamas diverse Abkommen zum Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten mit den sieben nordischen Wirtschaftsnationen (Dänemark, den Färöer Inseln, Finnland, Grönland, Island, Norwegen und Schweden) unterzeichnet. Zuvor haben die Bahamas bereits elf solche Vereinbarungen abgeschlossen – einschließlich der Vereinbarungen mit den wichtigen ökonomischen Partnern Mexiko, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich. Die aktuelle Unterzeichnung bringt die Summe der Abkommen auf 18, was dem international zulässigen Steuerstandard entspricht.


    Die Bahamas sind außerdem Mitglied des OECD Global Forums für Transparenz und Informationsaustausch bei Steuerangelegenheiten (OECD Global Forum on information exchange for tax purposes) und aktives Mitglied der Begutachtungsgruppe des Global Forums. Sie beteiligen sich an der Bewertung der Gesetze und Methoden in diesem Bereich.


    Turks- und Caicosinseln


    Am 4.6.2010 haben die Regierungen von Deutschland und der Turks- und Caicosinseln ein Abkommen über einen steuerlichen Informationsaustausch abgeschlossen. Die Turks- und Caicosinseln sind tatsächlich seit 2002 keine „Steueroase“ mehr, haben sich diese doch am 8.3.2002 förmlich und schriftlich zur Einhaltung der OECD-Standards zu Transparenz und Informationsaustausch verpflichtet und nehmen seitdem aktiv am Global Forum on Taxation der OECD teil.


    Art. 5 Abs. 1 des Abkommens über den steuerlichen Informationsaustausch sieht eine Amtshilfe auf schriftliches Ersuchen vor. Nicht Gegenstand des Abkommens ist demnach ein automatischer Informationsaustausch. Die Inseln gewähren diese Informationen ohne Rücksicht darauf, „ob das Verhalten, das Gegenstand der Ermittlungen ist, nach dem Recht der ersuchten Partei eine Straftat darstellen würde, wäre es im Hoheitsgebiet der ersuchten Vertragspartei erfolgt“ (positiver dual criminal test).


    Art. 5 Abs. 2 sieht eine allgemeine Ermittlungspflicht der dortigen Behörden vor. Reichen die der zuständigen Behörde der ersuchten Partei vorliegenden Informationen nicht aus, um dem Auskunftsersuchen entsprechen zu können, so muss die ersuchte Partei alle geeigneten Maßnahmen zur Beschaffung von Informationen ergreifen, um der ersuchenden Partei die erbetenen Informationen zu erteilen, auch wenn die ersuchte Partei diese Informationen nicht für eigene steuerliche Zwecke benötigt. Die Amtshilfe umfasst nach Abs. 3 auch die Einvernahme von Zeugen, die Übermittlung beglaubigter Kopien von Originaldokumenten in dem nach innerstaatlichem Recht zulässigen Umfang.


    Gemäß Art. 5 Abs. 4 des Abkommens umfasst der Informationsaustausch insbesondere:


    a) Informationen von Banken, anderen Finanzinstituten oder Personen, einschließlich Bevollmächtigten und Treuhändern, die als Vertreter oder Treuhänder handeln,


    b) Informationen über die Eigentumsverhältnisse an Gesellschaften, Gemeinschaften und anderen Personen; dies umfasst bei Investmentfonds oder Investmentsystemen für gemeinsame Anlagen Informationen über Gesellschaftsanteile, Fondsanteile und sonstige Anteile; bei Trusts Informationen über Treugeber, Treuhänder, Treuhandbegünstigte und Protektoren; bei Stiftungen Informationen über Stifter, Mitglieder des Stiftungsrats und Begünstigte.


    Dubai und Dubai International Financial Centre


    Allgemeines


    Dubai ist Teil der sieben Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). In Dubai gibt es wie in den übrigen Vereinigten Arabischen Emiraten kein gesetzlich verankertes Bankgeheimnis nach europäischem bzw. nach Schweizer Muster. Verschwiegenheitspflichten der Banken haben in den GCC-Staaten keinen so großen Stellenwert, wie beispielsweise in Europa. Dies liegt unter anderem daran, dass Steuern dort eine geringe Bedeutung haben und die Vermögensverhältnisse der Bürger daher gegenüber dem Staat nicht geheimgehalten werden müssen. Für natürliche Personen gibt es in den VAE gar keine Steuern; juristische Personen werden nur in sehr wenigen Wirtschaftssektoren besteuert.58


    Geschäftsbanken, die der Central Bank unterliegen, verpflichten sich jedoch bei Abschluss eines Kontoführungs- bzw. Vermögensverwaltungsvertrages zu entsprechender privatvertragsrechtlicher Verschwiegenheit. Geschäftsbanken und Finanzdienstleister, die im Dubai International Financial Centre (DIFC) tätig sind und Konten in der Schweiz eröffnen, machen ihre Kundschaft darauf aufmerksam, dass das Schweizer Bankgeheimnis für Daten, die im DIFC aufbewahrt werden, nicht gilt.


    Bisherige Amts- und Rechtshilfepraxis


    Die Vereinigten Arabischen Emirate leisteten bislang Rechtshilfe bei begründetem Verdacht auf kriminelle Straftaten. Darunter fällt in der Theorie auch der Steuerbetrug. In der Praxis gestalteten sich Rechtshilfeersuchen von europäischen Finanzbehörden oder Gerichten bisher als schwierig. Entsprechende Auskunftsersuchen mussten in arabischer Sprache eingereicht werden – eine sprachliche Barriere, die das Rechtshilfeprozedere erheblich verzögerte und auch weiterhin verzögern dürfte. Und schließlich – daran änderte sich bislang nichts – erfolgte die Bearbeitung ausländischer Rechtshilfeersuchen seitens der arabischen Behörden im Regelfall sehr schleppend. Offizielle Statistiken gibt es nicht, doch es darf angenommen werden, dass nur sehr wenige Rechtshilfegesuche in Steuerdelikten gestellt werden bzw. wurden und kaum ein Verfahren zu einem eigentlichen Abschluss geführt hat.


    Die Dubai Financial Services Authority (Bankenaufsicht) erteilt Amts- und Rechtshilfe nur in folgenden Fällen:


    
      	bei Geldwäsche (Geldwäsche ist in den VAE ebenfalls strafbar) an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden.


      	zur Durchführung entsprechender Aufsichtsaufgaben an ausländische Bankenaufsichtsbehörden (z.B. an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Kundenbezogene Daten werden hierbei nicht übermittelt.


      	Voraussetzung für die Erteilung von Rechtshilfe ist, dass das Ersuchen nicht gegen öffentliche Interessen verstößt.

    


    Amtshilfe nach dem neuen Doppelbesteuerungsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten


    Deutschland vereinbarte am 30.6.2010 mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (zu denen auch Dubai gehört) ein „Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen“. Dieses neue Abkommen entspricht in Sachen Informationsaustausch den OECD-Standards. Artikel 25 des Abkommens ermöglicht den Informationsaustausch zur Durchführung des DBA, aber auch „zur Verwaltung beziehungsweise Vollstreckung des innerstaatlichen Rechts betreffend Steuern jeder Art und Bezeichnung, die für Rechnung eines Vertragsstaats, eines seiner Länder oder einer ihrer Gebietskörperschaften erhoben werden, voraussichtlich erheblich sind….“ Damit sind alle für die Besteuerung eines Steuerpflichtigen relevanten Informationen über diese DBA-Auskunftsklausel abgedeckt. Bankgeheimnisse (zwar gibt es in Dubai kein gesetzlich verankertes Bankgeheimnis) stehen nicht entgegen. Zwar können gemäß Art. 25 Abs. 3 Buchst. c DBA-VAE Informationen, „die ein Handels-, Industrie-, Gewerbe- oder Berufsgeheimnis oder ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung der öffentlichen Ordnung (ordre public) widerspräche“, zurückgehalten werden. Diese Regelung ist aber nicht so auszulegen, als „könne ein Vertragsstaat die Erteilung von Informationen nur deshalb ablehnen, weil sich die Informationen bei einer Bank, einem sonstigen Finanzinstitut, einem Bevollmächtigten, Vertreter oder Treuhänder befinden oder sich auf das Eigentum an einer Person beziehen“ (Art. 25 Abs. 5 DBA-VAE).


    Dass es in Dubai wie in den übrigen Ländern der VAE keine dem deutschen System vergleichbaren Steuern gibt, hilft steuersensitiven Anlegern nicht. Denn die arabischen Behörden müssen die Steuerinformationen – einen deutschen Steuerpflichtigen betreffend – nach dem DBA beschaffen, selbst wenn diese Informationen für eigene steuerliche Zwecke nicht benötigt werden (Art. 25 Abs. 4 DBA).
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      Die Steuerfreiheit in den Staaten der Vereinigten Arabischen Emirate nützt dem deutschen steuersensitiven Geldanleger nichts. Das neue DBA enthält die sogenannte „Anrechnungsmethode“. Damit ist die Besteuerung in den VAE für den steuersensitiven deutschen Geldanleger auf deutsches Steuerniveau hochgeschleust (Art 22 DBA-VAE).

    


    Meldeverfahren und Amtshilfe zwischen den EU-Staaten im Rahmen der EU-Zinsrichtlinie


    Allgemeines


    Die am 3.6.2003 beschlossene und zum 1.7.2005 in Kraft getretene EU-Zinsrichtlinie59 gibt den Mitgliedsstaaten die selektive Kontrolle einer Kategorie der Erträge aus beweglichem Kapitalvermögen (nämlich die Besteuerung von Sparerträgen) zwecks Sicherstellung der Besteuerung vor. Die EU-Zinsrichtlinie erfasst solche Zinsen, die von einer Zahlstelle in der EU gutgeschrieben werden und darunter nur Zinsen, die an einen Empfänger mit steuerlicher Ansässigkeit in einem anderen EU-Mitgliedsstaat als dem Staat fließen, in dem sich das Konto/Depot befindet. Die Richtlinie soll es damit letztendlich ermöglichen, dass Erträge in Form von Zinszahlungen, die an wirtschaftliche Eigentümer ausgezahlt werden, die natürliche Personen und in einem anderen Mitgliedsstaat ansässig sind, nach den steuerlichen Vorschriften dieses Ansässigkeitsstaates effektiv besteuert werden.


    Die Richtlinie bzw. das Schweizer Äquivalent – der EU-Steuerrückbehalt – wurde anfänglich als stumpfes Schwert gegen die Bekämpfung der Hinterziehung von Steuern aus Einkünften ausländischer Kapitalvermögen belächelt. Grund hierfür war unter anderem die Tatsache, dass die „klassischen“ EU-Anlageländer Belgien, Luxemburg und Österreich das von steuersensitiven Geldanlegern „befürchtete“ Meldeverfahren nicht einführten, sondern stattdessen die EU-Zinssteuer anonym an die betreffenden Wohnsitzstaaten der Steuerpflichtigen abführten. Kontrollmitteilungen an die Wohnsitzstaaten ihrer ausländischen Bankkunden sendeten die Banken in den genannten Ländern bislang also nicht. Der Abzug der EU-Zinssteuer (EU-Quellensteuer) ließ sich darüber hinaus durch die Vorschaltung diverser juristischer Personen wie insbesondere Stiftungen auch einfach umgehen.


    Das anonyme Quellensteuerabzugsverfahren wird jedoch mittlerweile nur noch in Luxemburg und Österreich praktiziert. Belgien wechselte zum 1.1.2010 von der anonymen EU-Quellensteuer zum Informationsaustausch. Steuersensitive Konten, die über den Jahreswechsel nicht aufgelöst wurden, wurden Gegenstand des EU-Kontrollmitteilungsverfahrens.


    Wie lange die übrigen EU-Länder Luxemburg und Österreich das anonyme Quellensteuerabzugsverfahren anstelle des automatisierten Meldeverfahrens aufrechterhalten können, bleibt aus heutiger Sicht ungewiss. Rechtsgrundlage dafür, dass die Banken der Länder Belgien, Österreich und Luxemburg keine Kontrollmitteilungen an die Steuerbehörden der Wohnsitzländer ihrer Kunden übermitteln mussten, war eine Sonderregelung in der EU-Zinsrichtlinie (Art. 10 Abs. 2 EU-RL). Die Vorschrift räumte den genannten Ländern einen für einen festgelegten Übergangszeitraum maßgeblichen Sonderstatus ein. Vereinbart war, dass der Übergangszeitraum spätestens bei Eintritt bestimmter Ereignisse endet. Diese Ereignisse sind bis dato bereits teilweise realisiert. Der Eintritt aller Alternativen erscheint angesichts des massiven politischen Drucks, der derzeit auf die Schweiz ausgeübt wird, als sehr wahrscheinlich. Damit würde der Übergang Luxemburgs und Österreichs zum automatischen Informationsaustausch mittelfristig zwingend.


    Nach Art. 10 Abs. 2 der EU-Zins-RL endet der Übergangszeitraum für die Ausnahme vom Meldeverfahren der Länder Luxemburg und Österreich (vormals auch Belgien) nach Eintritt eines der nachfolgenden Bedingungen:


    


    „(2) Der Übergangszeitraum endet mit dem Ende des ersten abgeschlossenen Steuerjahrs, das auf den späteren der beiden nachstehenden Zeitpunkte folgt:


    den Tag des Inkrafttretens eines nach einstimmigem Beschluss des Rates geschlossenen Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem letzten der Staaten Schweizerische Eidgenossenschaft, Fürstentum Liechtenstein, Republik San Marino, Fürstentum Monaco, Fürstentum Andorra über die Auskunftserteilung auf Anfrage im Sinne des OECD-Musterabkommens zum Informationsaustausch in Steuersachen vom 18. April 2002 (im Folgenden ‚OECD-Musterabkommen‘ genannt) hinsichtlich der in dieser Richtlinie definierten Zinszahlungen von im Hoheitsgebiet des jeweiligen Staates niedergelassenen Zahlstellen an wirtschaftliche Eigentümer, deren Wohnsitz sich im räumlichen Geltungsbereich der Richtlinie befindet, und der gleichzeitig erfolgenden Anwendung des in Artikel 11 Absatz 1 für den entsprechenden Zeitraum festgelegten Quellensteuersatzes auf derartige Zahlungen durch die vorstehend genannten Staaten;


    den Tag, an dem der Rat einstimmig zu der Auffassung gelangt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich hinsichtlich der in dieser Richtlinie definierten Zinszahlungen von in ihrem Hoheitsgebiet niedergelassenen Zahlstellen an wirtschaftliche Eigentümer, deren Wohnsitz sich im räumlichen Geltungsbereich der Richtlinie befindet, zur Auskunftserteilung auf Anfrage im Sinne des OECD-Musterabkommens verpflichtet haben.“
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      Allgemein kann damit gerechnet werden, dass die Übergangsfrist 2013 endet. Eine Steuerersparnis bringt dem steuersensitiven Geldanleger das diskrete Auslandskonto in Österreich oder Luxemburg sowieso nicht mehr, soweit dieser dort ein überwiegend mit Anleihen bestücktes Portfolio unterhält. Denn zum 1.7.2011 steigt der EU-Quellensteuersatz um weitere 15 Prozent auf dann 35 Prozent. Damit liegt das Steuerniveau um rund sieben Prozent höher als die deutsche Abgeltungsteuer inklusive Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer sowie um 10 Prozent höher als die österreichische Kapitalertragsteuer.

    


    Das automatisierte Meldeverfahren/Informationssystem – so fliegen steuersensitive Geldanlagen auf


    Das im Rahmen der EU-Zinsrichtlinie praktizierte Meldeverfahren/Informationssystem stellt die Besteuerung der steuerpflichtigen Leistung an den Leistungsempfänger durch eine Kontrollmitteilung der Zahlstelle an die für den steuersensitiven Geldanleger zuständige Steuerbehörde sicher. Von der EU-Zinsbesteuerung erfasst ist jede natürliche Person, die eine Zinszahlung vereinnahmt oder zu deren Gunsten eine Zinszahlung erfolgt (sogenannter „wirtschaftlicher Eigentümer“) und die in einem anderen Mitgliedsstaat steuerlich ansässig ist.


    Wirtschaftlicher Eigentümer einer steuerbaren Leistung im Sinne der EU-Zinsrichtlinie ist der steuersensitive Geldanleger als natürliche Person, soweit dieser eine Zinszahlung vereinnahmt oder zu seinen Gunsten eine Zinszahlung erfolgt. Handelt eine die steuerbare Leistung empfangende natürliche Person als Stiftungsrat oder Trustee, ist sie verpflichtet, der Zahlstelle Name und Anschrift der betreffenden Einrichtung – also z.B. der Stiftung – mitzuteilen. Ist die die steuerbare Leistung empfangende natürliche Person nur als Treuhänder tätig, ist der Zahlstelle die Identität und der Wohnsitz des Treugebers, der hier der wirtschaftliche Eigentümer der steuerbaren Leistung ist, mitzuteilen.60 Liegen einer Zahlstelle jedoch Informationen vor, die den Schluss nahelegen, dass die natürliche Person, die eine Zinszahlung vereinnahmt oder zu deren Gunsten eine Zinszahlung erfolgt (der Kontoinhaber), möglicherweise nicht der wirtschaftliche Eigentümer ist – was insbesondere bei Treuhandverhältnissen und Strohmannkonten der Fall ist –, so ist die Zahlstelle verpflichtet, „angemessene Schritte“ zur Feststellung der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers zu unternehmen.


    Der EU-Zinsbesteuerung unterfallen alle Zinszahlungen ungeachtet ihrer Herkunft, die durch eine innerhalb des Hoheitsgebietes, auf das der EG-Vertrag gemäß seinem Artikel 299 Anwendung findet, gelegene Zahlstelle (im Regelfall die kontoführende Bank) gezahlt werden. Dies bedeutet, dass auch solche Zinsen erfasst sind, die aus Quellen Dritter, also Nicht-EU-Mitgliedsländer stammen, sofern diese in Erfüllung der Schuld eines außerhalb der EU ansässigen Schuldners bezahlt werden. Allerdings gilt auch hier wieder die Einschränkung, dass die Zinszahlungen an eine natürliche Person bezahlt werden müssen, die auch der „effektive Empfänger“, das heißt der Endempfänger ist. Des Weiteren muss es sich um eine „grenzüberschreitende Zinszahlung“ handeln, das heißt, die Zahlstelle und der effektive Empfänger müssen in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten ansässig sein.


    Gemäß Art. 6 Abs. 1 der EU-Zinsrichtlinie gelten als meldepflichtige Zinszahlung im Einzelnen:


    
      	auf ein Konto eingezahlte oder einem Konto gutgeschriebene Zinsen, die mit Forderungen jeglicher Art zusammenhängen, unabhängig davon, ob sie hypothekarisch gesichert sind oder nicht und unabhängig davon, ob sie ein Gewinnbeteiligungsrecht beinhalten oder nicht. Darunter fallen insbesondere Erträge aus Anleihen61 einschließlich der mit diesen Titeln verbundenen Prämien und Gewinne;


      	bei Abtretung, Rückzahlung oder Einlösung von Forderungen im obigen Sinne aufgelaufene oder kapitalisierte Zinsen;


      	kapitalisierte Zinsen sowie der Zinsanteil aus dem Verkauf von sogenannten Zero- oder Discountbonds;


      	direkte oder über eine Einrichtung i.S.v. Art. 4 Abs. 2 laufende Zinserträge, die ausgeschüttet werden;


      	aufgelaufene oder kapitalisierte Zinsen, die bei Verkauf, Rückzahlung oder Einlösung von Anteilen an Investmentfonds usw. realisiert werden62.

    


    Privatdarlehen bzw. Zinsen aufgrund von Darlehensbeziehungen zwischen natürlichen Personen, die nicht im Rahmen einer geschäftlichen Tätigkeit handeln, sind von der EU-Zinsbesteuerung ausgeschlossen. Dies gilt unabhängig von der Ansässigkeit des Zinsschuldners sowie des Zinsgläubigers.


    
      	Umgekehrt gilt: Der Informationsaustausch kommt nicht zur Anwendung, wenn:


      	die maßgebliche Zahlstelle und der Empfänger der Zinszahlung im gleichen EU-Staat ansässig sind und folglich keine grenzüberschreitende Zinszahlung vorliegt.

    


    die maßgebliche Zahlstelle in einem Drittstaat und somit außerhalb der Steuerhoheit der Europäischen Union bzw. ihrer Mitgliedsstaaten liegt.


    Liegen meldepflichtige Zinszahlungen vor, erteilt die Zahlstelle der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates ihrer Niederlassung folgende Auskünfte:


    
      	Identität und Wohnsitz des Leistungsempfängers, sofern der wirtschaftliche Eigentümer festgestellt;


      	Name und Anschrift der Zahlstelle;


      	Kontonummer des wirtschaftlichen Eigentümers oder, in Ermangelung einer solchen, Kennzeichen der Forderung, aus der die Zinsen herrühren;


      	den Zinsbetrag, wobei die Zinsen getrennt aufzuführen und Folgendes anzugeben ist:


      	bei auf einem Konto gutgeschriebenen Zinszahlungen: der Betrag der gezahlten oder gutgeschriebenen Zinsen;


      	bei aufgelaufenen oder kapitalisierten Zinsen: entweder der Betrag der Zinsen oder der dort bezeichneten Erträge oder der volle Betrag des Erlöses aus der Abtretung, der Rückzahlung oder der Einlösung.

    


    Die von der Zahlstelle der für sie zuständigen Behörde gemeldeten Daten werden anschließend von der Meldestelle automatisch einmal jährlich an die zuständigen Behörden des Mitgliedsstaates weitergeleitet, in dem der steuersensitive Geldanleger und wirtschaftliche Eigentümer ansässig

    ist.


    Geplante Verschärfung der EU-Zinsrichtlinie


    Die EU-Kommission plant derzeit eine Verschärfung der EU-Zinsrichtlinie. Dies hat folgenden Hintergrund: Anleger bedienten sich in der Vergangenheit oftmals diverser Stiftungen und Trusts. Diese waren als „juristische Personen“ bisher von der EU-Zinssteuer befreit. Durch Zwischenschaltung einer juristischen Person konnten sich Kapitalanleger als natürliche Personen aus dem Anwendungsbereich der EU-Zinssteuer relativ leicht exkulpieren. Die EU-Kommission will daher den Anwendungsbereich – also die Besteuerung von Zinsen – auf solche Zinserträge erweitern, die durch zwischengeschaltete, steuerbefreite Strukturen geleitet werden. Gemeint sind hier in erster Linie Stiftungen und Trusts.


    Zur Unterbindung dieser Praxis schlägt die Kommission vor, dass die Banken, denen aufgrund der Bestimmungen der Geldwäscherichtlinie der Stifter bzw. der Trustgründer bekannt sein müssen, bei der Zahlung an die zwischengeschaltete Stiftung (den Trust) die Bestimmungen der Zinsbesteuerungsrichtlinie (das heißt Auskunftserteilung oder Quellensteuer) so anwenden sollen, als ob die Zahlung unmittelbar an die natürliche Person (den Stifter, den Trusterrichter) erfolgt wäre.
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      Die Zinsbesteuerungsrichtlinie konnte bislang auch dadurch umgangen werden, dass anstelle eines herkömmlichen Sparkontos (dessen Zinsen meldepflichtig sind bzw. der EU-Quellensteuer unterliegen) Finanzinnovationen genutzt werden. Die EU-Kommission plant daher, den Anwendungsbereich der EU-Zinsrichtlinie ebenfalls auf Finanzinnovationen auszudehnen.

    


    Der europaweite Kontenabruf als zusätz-liches Überwachungsinstrument


    Am 2.2.2006 ist das Gesetz zur Umsetzung des Protokolls vom 16.10.2001 zu dem Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union63 in Kraft getreten. Kontenabfragen sind von nun an auch europaweit möglich; allerdings mit der Einschränkung, dass hierfür die Einleitung eines steuerstrafrechtlichen Ermittlungsverfahrens notwendig ist.64 Insoweit ist die Messlatte für einen europaweiten Kontenabruf höher gelegt. Doch auch hier gilt, dass die Vermögensverhältnisse eines steuersensitiven Geldanlegers hinter seinem Rücken ausgeforscht werden können. So enthält auch dieses Protokoll eine Bestimmung, die es erlaubt, ohne Wissen des Kontoinhabers Konten abzurufen.


    Der europaweite Bankkontenabruf geht auf eine Initiative Frankreichs vom Juni 2000 zurück. Ursprünglich hätte ein neues Übereinkommen lanciert werden sollen, welches das Übereinkommen des Europarates über die Rechtshilfe in Strafsachen von 1959 und des am 29.5.2000 angenommenen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union hätte ablösen sollen. Im Laufe der Verhandlungen wurde jedoch im Jahr 2000 aus dem Rechtsakt ein Protokoll zum Rechtshilfeübereinkommen der EU-Staaten.


    Das europaweite Kontenabfrage- und Ausforschungssystem zu Bankkonten und Bankgeschäften gliedert sich in ein dreistufiges Eingriffsverfahren:


    In der ersten Stufe sind die Mitgliedsstaaten verpflichtet, auf Antrag in konkreten Fällen in ihrem Gebiet bestehende Bankkonten ausfindig zu machen. Damit sind sie auch indirekt verpflichtet, einen Mechanismus einzurichten, über den sie die beantragten Informationen zur Verfügung stellen können. Die Verpflichtung geht so weit, dass es möglich sein muss, Bankkonten im gesamten Gebiet des ersuchten Mitgliedsstaats ausfindig zu machen. Der Bankkontenabrufmechanismus muss dabei auch geeignet sein, solche Konten zu ermitteln, die eine Person „kontrolliert“ oder für die eine Person eine Vollmacht besitzt. Diese Formulierung entspricht dem allgemeinen Erfordernis, auch die Bankkonten von „abweichend wirtschaftlich Berechtigten“65 bzw. des wirtschaftlichen Eigentümers ausfindig zu machen. Damit können auch (verdeckte) treuhänderisch gehaltene Vermögenswerte bei Banken im EU-Gebiet aufgespürt werden.

    Die Aufspürung von Bankkonten reicht allein für konkrete Ermittlungen der Vermögensverhältnisse eines steuersensitiven Geldanlegers selbstverständlich nicht aus. Für die Finanzbehörden ist es vielmehr wichtig, Kenntnisse über die darauf getätigten Bankgeschäfte zu erlangen.


    Hierzu sieht das Protokoll in einer zweiten Stufe vor, dass die Mitgliedsstaaten auf Antrag die Angaben über bestimmte Bankkonten und über Bankgeschäfte, die während eines bestimmten Zeitraums im Zusammenhang mit einem oder mehreren in dem Ersuchen angegebenen Bankkonten getätigt wurden, einschließlich der Angaben über sämtliche Überweisungs- und Empfängerkonten, mitteilen.


    Damit werden auch Bankgeschäfte erfasst, die ein steuersensitiver Geldanleger während eines bestimmten Zeitraums auf bereits festgestellten Bankkonten getätigt hat.


    Die Ausforschung von Bankkonten und Bankgeschäften eines steuersensitven EU-Geldanlegers wird schließlich in Stufe 3 mit der Überwachung von Bankgeschäften komplettiert. Artikel 3 des Protokolls sieht vor, dass sich jeder Mitgliedsstaat verpflichtet, dafür zu sorgen, dass auf Ersuchen eines anderen Mitgliedsstaats Bankgeschäfte, die während eines bestimmten Zeitraums im Zusammenhang mit einem oder mehreren in dem Ersuchen angegebenen Bankkonten getätigt werden, überwacht werden können. Vorgesehen sind je nach Vereinbarungen zwischen den Behörden des ersuchenden und des ersuchten Staates tägliche oder wöchentliche Überwachungen sowie eine Verfolgung von Bankgeschäften in Echtzeit.
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    Neue Vermögensanlagekonzepte für Auslandsgeldvermögen müssen vor allem unter folgenden neuen Rahmenbedingungen entwickelt bzw. umgesetzt werden:


    - Verbesserungen bei der internationalen Zusammenarbeit bei der Jagd auf Steuersünder sowie einer immer besser und schneller werdenden Amtshilfe zwischen den Fiskalbehörden der Staaten untereinander.


    - Kompensierung künftig anfallender Steuern auch im Auslandsdepot: Das neue Steuerabkommen mit der Schweiz hat gezeigt, dass nationale Steuern auch auf ausländisches Territorium verlagert werden können und dass Banken sowie alle sonstigen Zahlstellen, die Erträge aus Kapitalanlagen ausländischen Kunden gutschreiben, verpflichtet werden können, Steuern nach nationalen Bestimmungen anderer Länder zu berechnen und zu vereinnahmen.


    Vorbemerkung


    Die Kompensierung fälliger Steuern kann nur durch qualitativ hochwertige Geldanlagekonzepte und besondere Produktkreativität bei gleichzeitiger Tax Compliance erfolgen. Je nach Fallgestaltung empfiehlt es sich, Auslandsgeldvermögen in einem ersten Schritt zu legalisieren.


    Die wesentlichen Eckpunkte einer neuen Vermögensplanung sind die Umwandlung von bestehenden Nummern- in Namenskonten und/oder die Auflösung von Trusts und/oder Stiftungen; dies geht einher mit einer steuerlichen Legalisierung und Auskehrung des jeweiligen Vermögens. Unverändert gilt, dass der Schutz der Privatsphäre in der Hand des steuersensitiven Geldanlegers bleibt.


    Die in letzter Zeit erzielten Erfolge in der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Steueramtshilfe sowie die Tatsache, dass die Übergangsfrist für die Anwendung des automatisierten Meldeverfahrens für nach der EU-Zinsrichtlinie steuerpflichtige Zinserträge in den Ländern Luxemburg und Österreich in absehbarer Zeit enden wird, legen dem steuersensitiven Geldanleger die steuerliche Legalisierung seines Bankkontos im Ausland nahe.


    Eine steuerliche Legalisierung der Vermögensanlage im Ausland ist insbesondere dann in Betracht zu ziehen, wenn:


    
      	innerhalb der letzten zehn Jahre schwarze Einkünfte generiert worden sind, die auf ein „schwarzes“ Konto im Ausland übertragen worden sind.


      	steuerpflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen aus schwarzem, unversteuerten Vermögen im Ausland realisiert worden sind, welche in den Steuererklärungen der vergangenen zehn Jahre nicht angegeben wurden.


      	ein Begünstigtenverhältnis zu einem Trust oder einer ausländischen Stiftung bestand und die so genannte Durchgriffsbesteuerung nach dem deutschen Außensteuergesetz anzuwenden war.


      	wenn ein Auslandskonto Gegenstand eines Nachlasses war und Zweifel daran bestehen, ob der Erblasser Vermögen und Erträge ordnungsgemäß versteuert hat.

    


    Mit der Selbstanzeige hält der Steuergesetzgeber für Auslandsgeldanleger, die bereits das Stadium der Tatvollendung haben eintreten lassen, denen aber durch das neue Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz und den übrigen Umständen der erweiterten Auskunftserteilung durch „ehemalige“ Steueroasen ihr Auslands-Geheimkonto „zu heiß“ geworden ist, eine im deutschen Strafrechtssystem einzigartige Amnestieregelung parat. Der steuerpolitische Zweck der Selbstanzeige liegt darin, dem Steuerpflichtigen einen Anreiz zu geben, bisher verheimlichte Steuerquellen zu offenbaren. Der Auslandsgeldanleger soll so zur Mithilfe und Aufdeckung unbekannter Steuerquellen gewonnen werden, so dass die Steuerquellen ohne große Ermittlungen rückwirkend sowie zukünftig sprudeln (zukünftig deshalb, weil einmal Erklärtes später nicht wieder verschwiegen werden kann).


    Steuersensitive Geldanleger, die geneigt sind, ihren steuerlichen Pflichten künftig wieder vollumfänglich nachzukommen, wird mit der Selbstanzeige eine auch verfassungsrechtlich anerkannte Brücke in die Steuerehrlichkeit geboten.66


    Steuerabkommen Schweiz: Was nach der Nachversteuerung noch zur Geldanlage bleibt


    Das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt sieht die Nachversteuerung von Vermögenswerten deutscher Anleger mit deutschem Wohnsitz (betroffene Person) vor. Steuersensitive Geldanleger, die am 31. Dezember 2010 ein Schweizer Konto innehatten und dieses auch noch am letzten Tag des fünften Monats nach dem Inkrafttreten des Abkommens (also am 31.5.2013) bei derselben Schweizer Bank unterhalten, sind davon betroffen.67 Der maßgebliche Steuersatz beträgt zwischen 19 Prozent (Mindeststeuersatz) und 34 Prozent (Regelsteuersatz). Modellrechnungen zeigen, dass oftmals bis zu einem Drittel des Vermögens wegbesteuert wird. Das übrige Vermögen ist dafür aber legalisiert und kann ohne Beachtung bestimmter „Steuerregeln“ renditeoptimiert angelegt werden (Weiteres vgl. unten Teil 6: Maßgeschneiderte Anlagekonzepte).


    Vermögensplanung mit Nummern- oder Pseudonymkonten
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      Nummern- und Pseudonymkonten sind und waren keine anonymen Konten. Nummern- und Pseudonymkonten lauten zwar auf eine Nummer oder ein Pseudonym; dies bedeutet aber nicht, dass der Kontoinhaber seine Identität hinter einem solchen Zahlen- oder Buchstabencode geheimhalten kann. Nummern- und Pseudonymkonten unterscheiden sich von Namenskonten nur dadurch, dass der bürgerliche Name des Kunden nach außen hin nicht aufscheint und auf keinem Schriftstück vermerkt ist. Aus steuerlicher Sicht haben diese Konten keine Bedeutung.

    


    Allgemeines


    Für die Erteilung der Steueramtshilfe reicht es, dass die Bankdaten für Besteuerungszwecke relevant sind, was bei Daten, die in Verbindung mit einem Nummern- oder einem Pseudonymkonto stehen, besonders der Fall ist. Es stellt sich also die Frage, ob die Unterhaltung eines Nummern- oder Pseudonymkontos weiterhin sinnvoll ist.


    Diskrete Nummern- und Pseudonymkonten sind Geheimkonten, die nicht auf den bürgerlichen Namen des Kontoinhabers lauten, sondern auf eine bestimmte Nummer oder auf ein frei erfundenes Pseudonym (was nichts anderes ist als ein gewöhnlicher Name). Grundsätzlich kann jeder Kontotyp in Form eines Nummern- oder Pseudonymkontos eröffnet werden.


    Kontoeröffnung und Legitimation


    Für Nummern- und Pseudonymkonten gelten in den entsprechenden Anlageländern, in denen solche Konten nach geltendem Recht errichtet werden können, dieselben Identifizierungs- und Legitimationspflichten wie für Namenskonten, nur mit dem kleinen Unterschied, dass die Bank für ein Nummernkonto zwei Kundenakte anlegt. Nur auf dem „ersten Kundenaktblatt“ muss sich der steuersensitive Geldanleger der Bank gegenüber legitimieren. Das „erste“ Dossier, das die persönlichen Daten und die Originalunterschriften sämtlicher Kontoinhaber und Zeichnungsberechtigten enthält, unterliegt der sogenannten „Leitungsverwahrung“, das heißt, die Dokumente werden in einer Security-Zone unter Verschluss aufbewahrt. Eine Zutrittsberechtigung zu dieser Security-Zone haben nur bestimmte Führungskräfte und mit besonderen Vollmachten ausgestattete Mitarbeiter. Allgemein zugänglich ist nur das zweite Kundenaktblatt. Dieses zweite Kundendossier enthält jedoch nur den Wortlaut der Pseudonym-Unterschriften sowie das Abbild der Pseudonymunterschrift selbst, sonst nichts.


    Nach der Nennung der Kontonummer, des vereinbarten Losungswortes und der geleisteten Pseudonym-Unterschrift können Wertpapieraufträge und Auszahlungen vom Basiskonto sowie von allen Unterkonten durch jeden Zeichnungsberechtigten veranlasst werden. Die persönlichen Daten des steuersensitiven Geldanlegers werden zur Abwicklung des täglichen Geschäftsverkehrs somit nicht benötigt. In aller Regel können bis zu maximal vier Personen als Kontoinhaber (Zeichnungsberechtigte) über das Depot allein oder gemeinsam jeweils unter ihren eigenen Pseudonymen verfügen. Das ausgeschriebene Pseudonym ersetzt die Originalunterschrift des Kunden. Die Kontodokumentationen sowie alle Wertpapierabrechnungen erfolgen selbstverständlich ohne Namenseindruck.


    Für die Legitimierung im ersten Kundenaktblatt gilt im Einzelnen Folgendes:


    Schweiz


    Schweizer Banken sind nach ihren „Standesregeln zur Sorgfaltspflicht“68 angehalten, „bei Aufnahme einer Geschäftsbeziehung den Vertragspartner zu identifizieren“ (Art. 2 VSB 08). Entsprechendes verlangen die Geldwäscherei-Richtlinien der Eidgenössischen Bankenkommission „mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt“.


    Identifizierungspflichtige Geschäftsfälle i.S.d. Sorgfaltspflichtvereinbarung sind die Eröffnung von Konten oder Heften, die Eröffnung von Depots, die Vornahme von Treuhandgeschäften oder die Vermietung von Schließfächern. Bei persönlicher Vorsprache prüft die Bank die Identität des Vertragspartners, indem sie einen amtlichen Ausweis einsieht und fotokopiert und folgende Angaben festhält: Name, Vorname, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Wohnsitzadresse. Bei der Eröffnung eines Kontos auf dem Postweg benötigt das Schweizer Kreditinstitut zur ausreichenden Legitimation die Beglaubigung der Unterschrift des Kontoeröffners. Eine Echtheitsbescheinigung kann durch eine der das Konto einrichtenden Bank bekannte Korrespondenzbank ausgestellt werden. Außerdem lässt sich das Kreditinstitut die Wohnsitzadresse durch Postzustellung bestätigen.


    Nach Rücksendung der erforderlichen Kontoeröffnungsunterlagen (Antragsformular, Formular A, beglaubigtes Unterschriftenspecimen) wird die Kontoeröffnung per Einschreiben unter Angabe der vergebenen Kontonummer bestätigt. Gleichzeitig versendet die Schweizer Bank eine Unterschriftenkarte, die vom Kontoeröffner zu unterzeichnen und zurückzusenden ist. Nach Eingang der Unterschriftenkarte kann über das Konto verfügt werden.


    Bei der Eröffnung von Konten und Depots bzw. bei der Anknüpfung dauernder Geschäftsbeziehungen darf die Bank grundsätzlich davon ausgehen, dass der ihr gegenüber Auftretende auch der wirtschaftlich Berechtigte ist. Diese Vermutung wird jedoch zerstört, wenn der Vertragspartner nicht der tatsächliche Eigentümer der zur Verwahrung, Anlage oder für einzelne Transaktionen bestimmten Vermögenswerte sein kann oder ungewöhnliche Feststellungen gemacht werden. Ergeben sich bereits zum Zeitpunkt der Aufnahme der Geschäftsbeziehungen Zweifel an der Personengleichheit des Kontoeröffners mit dem wirtschaftlich Berechtigten, sind Schweizer Banken sowohl nach den Standesregeln (Art. 3 VSB 08) als auch nach Artikel 4 des Bundesgesetzes zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor verpflichtet, vom das Konto bzw. Depot Eröffnenden mittels Formular A eine schriftliche Erklärung darüber zu verlangen, ob er oder ein Dritter der wirtschaftlich Berechtigte ist. Bei Eröffnung eines Kontos auf dem Postweg fordern Schweizer Banken immer eine schriftliche Erklärung über den wirtschaftlich Berechtigten mittels Formular A ein.


    Zweifel an der Personengleichheit des Kontoeröffners mit dem wirtschaftlich Berechtigten bestehen:


    
      	wenn Vollmacht an eine Person erteilt wird, die erkennbar nicht in einer genügend engen Beziehung zum Vertragspartner steht;


      	sofern der Bank die finanziellen Verhältnisse einer Person, die ein Konto eröffnet, bekannt sind und die mitgebrachten oder in Aussicht gestellten Werte außerhalb dieses finanziellen Rahmens liegen, oder


      	wenn der Kontakt mit dem Kunden andere außergewöhnliche Feststellungen ergibt.

    


    Zur Erfüllung dieser Auskunfts- und Nachweispflichten führen Schweizer Banken neben separaten Kundendossiers ein Zentralregister der Vertragspartner und der wirtschaftlich Berechtigten, das im Prinzip dem Gläubiger- und Bevollmächtigtenverzeichnis deutscher Banken gleicht. In das Zentralregister werden alle neu hinzugewonnenen dauernden Kundenbeziehungen aufgenommen. Sämtliche Korrespondenzunterlagen, Rechnungsbelege und Identifizierungsunterlagen müssen dabei so erstellt und abgelegt worden sein, dass einzelne Transaktionen rekonstruiert werden können.


    


    Liechtenstein


    In Liechtenstein ist die Pflicht zur Identifizierung eines jeden ein Nummernkonto oder Wertpapierdepot eröffnenden Neukunden sowie – allgemein gehalten – die Identifizierung des Vertragspartners bei der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung für Finanzgeschäfte seit Inkrafttreten des Gesetzes über die beruflichen Sorgfaltspflichten bei Finanzgeschäften und der die Art und Weise der Identifizierung näher bestimmenden Sorgfaltspflichtverordnung für alle auf dem Gebiet der Vermögensverwaltung tätigen natürlichen und juristischen Personen rechtsverbindlich geworden. Dem Sorgfaltspflichtgesetz unterstehen alle im Fürstentum tätigen Banken und Finanzgesellschaften, alle zur Vermögensverwaltung berechtigten Berufsgeheimnisträger wie Rechtsanwälte, Treuhänder und Mitglieder der Geschäftsleitung oder Vertreter einer Stiftung oder Treuhänderschaft (Trust), Versicherungsgesellschaften, Investmentunternehmen (Anlagefonds) sowie auch Wechselstuben.


    Die Pflicht zur Identifizierung des Vertragspartners erstreckt sich auf die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen jeglicher Art, wenn sie zum Zweck der Entgegennahme von Vermögenswerten dienen. Hierunter fällt neben der Eröffnung eines Kontos bzw. Depots bei einer liechtensteinischen Bank auch die Vornahme von Treuhandgeschäften, die Vermietung von Schrankfächern sowie die Abwicklung von Kassageschäften ab einem bestimmten Grenzbetrag.


    Die Identifizierung der Vertragspartner ist durch Vorlage eines beweiskräftigen Dokuments (amtlicher Ausweis) und Festhalten der wesentlichen persönlichen Daten durchzuführen. Darüber hinaus legen die Liechtenstein-Banken für jeden Kunden gemäß Artikel 6 der Sorgfaltspflichtverordnung ein „Profil“ an. Diese Profile sollen im Rahmen der Geldwäschebekämpfung zur besseren Unterscheidung von gewöhnlichen und ungewöhnlichen Transaktionen dienen. Kundenprofile für natürliche Personen enthalten unter anderem folgende Daten:


    
      	persönliche Angaben über den Kontoinhaber (unter anderem auch: Politiker, wirtschaftliche Persönlichkeit),


      	Angaben über die berufliche Tätigkeit des Kontoinhabers,


      	wirtschaftlicher Hintergrund und Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte; die Bank fragt hier unter anderem nach dem Einkommen, Erlösen aus Beteiligungen, Immobilien Erbschaften und Schenkungen usw.,


      	Daten über Art und Eingang der Vermögenswerte; in diesem Zusammenhang von besonderem Interesse ist, ob die Vermögenswerte unter anderem durch Bareinzahlung erfolgen oder auf sonstigem Wege (mit erforderlichen Referenzen),


      	Angaben über Bevollmächtigte,


      	Angaben über die wirtschaftlich berechtigte Person,


      	Verwendungszweck der eingehenden und angelegten Vermögenswerte.

    


    Bestehen bei Kontoeröffnung bzw. bei der „Entgegennahme von Vermögenswerten“ Zweifel, dass es sich bei dem eingebrachten Vermögen um dasjenige des Erschienenen handelt – etwa weil das mitgebrachte Bargeld nicht in den persönlichen Rahmen des Betreffenden passt –, ist dieser zu befragen, ob die eingebrachten Werte ihm oder einem Dritten gehören. Erklärt der Vertragspartner, für Rechnung einer oder mehrerer Person(en) zu handeln, ist derjenige, für den der Erschienene tätig wird, festzustellen und mit Name und Adresse in den Akten festzuhalten.


    Die hinter einem treuhänderisch tätigen Vertragspartner stehende Person bezeichnet das Gesetz als die „wirtschaftlich Berechtigte“ oder als die „Begünstigte“ der in Frage stehenden Güter und Geldmittel. Wirtschaftlich Berechtigter ist stets derjenige, von dem das Vermögen herstammt, wobei das liechtensteinische Sorgfaltspflichtgesetz jene Personen als die wirtschaftlich Berechtigten ansieht, welche „an den in Frage stehenden Vermögenswerten letztendlich wirtschaftlich berechtigt sind“ („Ultimate Beneficial Owner“) . Eine juristische Person gilt nur dann als „letztendlich“ wirtschaftlich Berechtigte, wenn sie im Sitzstaat einen Handelsbetrieb oder ein anderes nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt. Nicht als letztendlich wirtschaftlich berechtigt im Sinne des liechtensteinischen Sorgfaltspflichtgesetzes gelten Stiftungen und Treuhänderschaften (Trusts), sofern sie nur zur Vermögensanlage dienen. Letztendlich wirtschaftlich berechtigt ist bei Stiftungen und Trusts immer der steuersensitive Geldanleger, von dem die Vermögenswerte stammen, was im Klartext heißt, dass der Geldanleger von der das Stiftungsnummernkonto führenden Liechtenstein-Bank namentlich festzustellen ist.


    Luxemburg


    In Luxemburg ist die Führung von Nummern- und Pseudonymkonten von der Luxemburger Bankaufsichtsbehörde zugelassen; jeder Kontotyp kann dort auf Nummer oder Pseudonym lauten. Um zu garantieren, dass das Bank- und Finanzwesen nicht zum Transfer von aus kriminellen Handlungen stammenden Geldern missbraucht wird, sind die Banken dazu aufgefordert, eine Legitimation von allen Klienten zu verlangen, die mit ihnen in Geschäftsbeziehung treten wollen. Ohne Ausnahme gilt, dass sich jede natürliche oder juristische Person, die mit einer Luxemburger Bank in Geschäftsbeziehungen treten möchte, bei der Eröffnung von Konten (Nummernkonten) aller Art, Sparbüchern, oder wenn komplette Depot- und Vermögensverwaltungsverträge angeboten werden (Art. 39 Abs. 1 Gesetz vom 5. April 1993), gegenüber dieser auszuweisen hat. Identitätsprüfungen sind vom Bankangestellten stets selbst durchzuführen; sie sind nicht delegierbar. Als offizielles Ausweisdokument gelten Reisepass oder Personalausweis.


    Die Legitimationspflicht bezieht sich dabei nicht ausschließlich auf denjenigen, der das Konto einrichtet. Der im Gesetz gebräuchliche Begriff „Klient“ umfasst vielmehr sämtliche Kontomitinhaber und Treuhänder. Luxemburger Banken verlangen außerdem eine schriftliche Erklärung darüber, ob das Nummernkonto zur Anlage eigener Geldmittel verwendet wird oder ob es sich bei den eingebrachten Geldmitteln um Vermögen Dritter handelt. Erklärt der Kunde, nicht im eigenen Namen zu handeln bzw. besteht die Gewissheit, dass der Kunde für fremde Rechnung handelt, ist die Identität derjenigen Personen einzuholen, für die der Kunde handelt (Art. 39 Abs. 3 Gesetz vom 5. April 1993). Für die Identifizierung dieses sogenannten wirtschaftlich Berechtigten gelten dieselben Regeln wie für die Identifizierung des Kontoinhabers. Lautet das Nummernkonto auf Namen einer Holding oder eines Trust, muss der Bankier entweder die schriftliche Erklärung des Kontoinhabers einholen, dass dieser auf eigene Rechnung handelt oder den hinter solchen Gebilden stehenden wirtschaftlich Berechtigten – wie dargelegt – identifizieren.


    Österreich


    Österreichische Kredit- und Finanzinstitute haben nach dem Bankwesengesetz die Identität des Kunden bei Anknüpfung einer dauernden Geschäftsbeziehung, das heißt bei der Eröffnung von Konten und Depots aller Art, festzustellen. Einschlägige Vorschriften für die Identifizierung der Kontoinhaber und Zeichnungsberechtigten ergeben sich aus dem Bankwesengesetz (BWG) und dem Devisenrecht (Feststellung des devisenrechtlichen Status).


    Kredit- und Finanzinstitute haben außerdem jeden Kunden vor Eröffnung eines Nummernkontos zu fragen, ob er für eigene oder fremde Rechnung tätig wird. Gibt der Kunde zu erkennen, dass er ein Konto auf fremde Rechnung eröffnen will (z.B. bei Eröffnung eines Treuhand- oder Anderkontos), ist er nach § 40 Abs. 2 Satz 2 BWG verpflichtet, dem Kreditinstitut gegenüber die Identität des Treugebers (des wirtschaftlich Berechtigten) nachzuweisen. Werden über das neu eingerichtete Konto sowohl Treuhandgelder als auch eigenes Vermögen verwaltet, ist dieser Umstand dem Kreditinstitut ebenfalls bekannt zu geben, wie auch bekannte Treugeber. „Der Kunde muss dann aber nicht von sich aus tätig werden, sodass dem Gesetzeszweck nur dadurch Rechnung getragen werden kann, dass das Kreditinstitut bei Aufnahme einer dauernden Geschäftsbeziehung den Kunden auch verpflichtet, weitere Treugeber, für die er allenfalls in der Zukunft tätig werden wird, dem Kreditinstitut bei der ersten Transaktion für diesen Treugeber bekannt zu geben“.69


    Die Zukunft der österreichischen

    Losungswort-Sparbücher


    Losungswort-Sparbücher können in Österreich weiterhin eröffnet und unterhalten werden. Österreichische Losungswort-Sparbücher sind im Außenverhältnis anonyme Sparbücher, die auf eine bestimmte Bezeichnung lauten können, wobei allerdings erdichtete bürgerliche Namen unzulässig sind (§ 31 Abs. 1 S. 2. BWG … „die Verwendung anderer Namen als des identifizierten Kunden ist jeden falls unzulässig“.) Zulässig ist hingegen jede andere (Orts-)Bezeichnung wie „Feuerbach oder „Feuerstein“ usw. Der Sparbucheröffner muss sich gegenüber der Bank nach den für Namenskonten geltenden Vorschriften legitimieren. Die kontoführende Bank stempelt nach erfolgter Legitimation den Aufdruck „identifiziert“ unter die Sparbuchnummer, trägt aber nicht den bürgerlichen Namen des Kontoeröffners ein. Die Vereinbarung eines Losungswortes ist hier zwingend (§ 31 Abs. 3 BWG). Nach erfolgter Legitimation und Losungswortvereinbarung kann jede Person über das Sparbuchguthaben verfügen, welche dieses vorlegt und das vereinbarte Losungswort nennt (§ 32 Abs. 2, Abs. 4 Nr. 1 BWG).70Auf der Sparurkunde ist grundsätzlich jede Transaktion in Form einer Ein- und Auszahlung zu vermerken (§ 32 Abs. 1 BWG).
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      Ein wesentlicher Knackpunkt des österreichischen Losungswort-Sparbuches ist seine Aufbewahrung. Die Anmietung eines Schließfaches zur sicheren Verwahrung von Losungswortsparbüchern ist nur nach Legitimation des Schließfachanmieters gemäß § 40 Abs. 1 Nr. 1 BWG möglich. Einige Banken bieten aber noch „alte“ Sparbuchfächer an, also solche, die zu Zeiten eröffnet worden sind, als eine Eröffnung noch anonym möglich war. Diese können unter bestimmten Voraussetzungen zur Aufbewahrung solcher Sparbücher gegen Zahlung rückständiger Gebühren anonym übernommen werden.

    


    Beim Losungswort-Sparbuch darf die Höhe des Guthabens die Grenze von 15.000 Euro nicht erreichen bzw. überschreiten. Erreicht oder überschreitet der Guthabensstand diese Grenze durch bare oder unbare Geldeingänge (nicht aber durch Zinsgutschriften), ist das Losungswort-Sparbuch fortan als Namenssparbuch (siehe unten) zu führen. Verfügungsberechtigt ist ab diesem Zeitpunkt nur noch derjenige, der sich der Bank gegenüber identifiziert hat. Das ist im Regelfall der Sparbucheröffner; nur an diesen darf ausbezahlt werden (§ 32 Abs. 4 Nr. 2 BWG). Wird die Guthabensgrenze von 15.000 Euro hingegen nur durch Zinsgutschriften überschritten, kann das Losungswort-Sparbuch als solches weitergeführt werden, sofern die Zinsen unmittelbar nach dem Nachtrag abgehoben werden und sich der Guthabensstand so wieder unter 15.000 Euro sinkt (§ 32

    Abs. 4 Nr. 3 BWG).


    Was tun mit Stiftungen und Trusts?


    Wenn steuersensitives Vermögen einem Trust übertragen wurde


    Wie oben in Teil 2 ausführlich erläutert wurde, umfassen die neuen dem OECD-Standard entsprechenden Abkommen über den Informationsaustausch in Steuersachen (TIEA) betreffend Trusts auch die Übermittlung von Informationen über Treugeber, Treuhänder, Protektoren und Treuhandbegünstigte. Dies gibt Anlass, das einem Trust gewidmete Vermögen neu auszurichten.


    Der Trust war seit jeher ein vitales und effizientes Instrument zur Umgehung von gesetzmäßigen Einschränkungen und Auflagen oder zur Verschleierung der wahren Herkunft von Vermögensmitteln. In der Vergangenheit wurden Trusts gerne genutzt, denn das Nummernkonto und Nummerndepot des steuersensitiven Geldanlegers erschien nach außen als dasjenige der Trustees bzw. des Trusts. Der Trustee wurde nicht nur Bevollmächtigter über das Vermögen, sondern er wurde auch der rechtliche Eigentümer. Damit meinte der steuersensitive Geldanlager seine Steuersorgen los zu sein, was sich aber im Regelfall als gefährlicher Trugschluss erwies. Denn im Regelfall hat der steuersensitive Geldanleger Vermögen in einen „revocable fixed interest Trust“, also einen widerruflichen Trust mit in der Trust-Deed festgelegten Erträgen zugunsten des/der Begünstigten eingelegt. Vielfach war der steuersensitive Geldanleger auch der Alleinbegünstigte. Mit einer solchen Konstruktion konnte sich der Geldanleger zu keinem Zeitpunkt seinen Steuerpflichten entziehen was die von seinem Trust erwirtschafteten steuerpflichtigen Kapitaleinkünfte betraf – selbst dann, wenn der Trust sämtliche Erträge thesaurierte.


    Grund hierfür ist eine Vorschrift in der Abgabenordnung, welche bei widerruflichen Trusts mit beherrschendem Einfluss durch den Trusterrichter regelmäßig Anwendung findet. Über diese Vorschrift sind sehr viele steuersensitive Geldanleger gestolpert und es werden noch viele Erben, die für die Steuersünden des Erblassers wie bereits gesehen haften müssen, darüber stolpern: § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 AO.


    § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 AO bestimmt, dass sofern ein „anderer als der Eigentümer die tatsächliche Herrschaft über ein Wirtschaftsgut in der Weise“ ausübt, „dass er den Eigentümer im Regelfall für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut wirtschaftlich ausschließen kann“, das Wirtschaftsgut diesem zuzurechnen ist. Auf den Revocable Trust übertragen hieße das, dass das Trustvermögen nicht dem Trustee, sondern dem Trusterrichter und/oder den Begünstigten zuzurechnen wäre, sofern der Trustee diesen Trustbeteiligten gegenüber weisungsgebunden ist und die Trustkonstruktion einem Treuhandverhältnis gleicht, was im Einzelfall zu untersuchen gilt.


    
      Anlegerhinweis 38


      Eine Zurechnung von Trustvermögen/Einkommen auf den Treugeber nach § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 AO kann hingegen bei einem Irrevocable Discretionary Trust nicht greifen bzw. ist durch eine solche Konstruktion abwendbar! Bei einem Irrevocable Discretionary Trust (siehe unten) ist weder eine rechtliche noch eine tatsächliche Einflussnahme auf den Trustee gegeben (der Settlor beherrscht das Trustverhältnis nicht) und außerdem fehlt es an einem Widerrufsrecht. Sollte vom steuersensitiven Geldanleger ein solcher Trust gegründet worden sein, ist eine Steuerpflicht gegebenenfalls nicht erfüllt.

    


    Eine weitere Steuerfalle bei ausländischen Trusts droht in der Zurechnungs-/Durchgriffsbesteuerung nach dem deutschen Außensteuergesetz. Trusts werden gemäß § 15 Abs. 4 AStG als Vermögensmasse unter bestimmten Voraussetzungen Familienstiftungen gleichgestellt. Diese Umdeutung ist möglich, weil die Vorschrift nicht auf den Begriff „Stiftung“ als solchen abzielt, sondern ausschließlich auf die Funktion. Besteht die Funktion eines Trusts darin, den steuersensitiven Geldanleger (als den Trustgründer oder Settlor), seine Angehörigen und/oder deren Abkömmlinge zu mehr als der Hälfte zu begünstigen, sind die Voraussetzungen für die Zurechnungs-/Durchgriffsbesteuerung gegeben.


    Etwas anderes kann nur gelten, wenn der steuersensitive Geldanleger einen unwiderruflichen „discretionary Trust“ errichtet hat, welcher nicht einer Familienstiftung gleichgestellt werden kann, weil der Trust einen breiten bestimmbaren Begünstigtenkreis umfasst und zählte der steuersensitive Geldanleger zum Begünstigtenkreis des Trust als Zufallsdestinatär, müsste von diesem nur das versteuert werden, was er als anfallsberechtigter Zufallsdestinatär tatsächlich aus dem Trust erhalten hat. Damit ist zu prüfen, welche Teile der erhaltenen Erträge tatsächlich steuerpflichtig gewesen wären. Nur diese Teile wären gegebenenfalls zu legalisieren. Der Trust selbst kann in diesen Fällen nicht widerrufen werden. Hinzu kommt hier allerdings die Schenkungsteuerproblematik für die Übertragung des Vermögens auf den Trust.


    Ein Discretionary Trust ist ein Ermessenstrust. Kennzeichnend für einen Discretionary Trust ist, dass die Befugnisse in Bezug auf die Verwendung der Erträge und der Auskehrung des Trustvermögens an die Begünstigten allein dem Trustee obliegen. Der Trustee übt sein Ermessen im Einklang mit dem vom Trusterrichter bestimmten Zweck aus. Der Trustee kann auch sämtliche Erträge thesaurieren. Der Discretionary Trust räumt Begünstigten (und auch dem steuersensitiven Geldanleger selbst) keinerlei Vermögensansprüche ein.


    Kennzeichnend für den Discretionary Trust ist, dass die Trustsatzung jeden Rechtsanspruch und jede Rechtsanwartschaft seitens eines Trustbegünstigten ausschließt. Es fehlt an einer „gesicherten Rechtsposition“, welche für die schädliche Zurechnungs-/ (Durchgriffs-)Besteuerung zwingend gegeben sein muss.71 Eine gesicherte Rechtspositionen lässt sich begründen mit der Benennung eines Begünstigten als alleinigen Ertragsbegünstigten in der Trustsatzung oder damit, dass nach dieser Satzung ab Erreichen einer bestimmten Altersgrenze der jährliche Ertrag an einen Begünstigten zwingend auszuzahlen ist. Die bloße tatsächliche Erwartung, Zuwendungen von einem Trust zu erhalten, reicht für die Annahme einer gesicherten Rechtsposition als Bezugs- oder Anfallsberechtigter nicht aus.


    Ein Knackpunkt des Discretionary Trust liegt allerdings im Letter of Wishes, den der Auslandsgeldanleger unter Umständen verfasst hat. Dieser nimmt für die Besteuerung des Auslandsgeldanlegers eine steuerliche Schlüsselrolle für die Trustbesteuerung ein. Der sogenannte Letter of Wishes, vielfach auch als „Memorandum of Wishes“ bezeichnet, verkörpert ein Dokument mit indirekten faktischen Weisungsrechten, in dem der Errichter eines unwiderruflichen Discretionary Trusts gegenüber den Trustees Wünsche bezüglich der Verwaltung des Trustvermögens, der Zuwendungen an bestimmte Begünstigte usw. schriftlich fixiert. Zwar entfaltet der Letter of Wishes nach angelsächsischem Trustrecht keine Verbindlichkeit gegenüber den Trustees. Der Letter of Wishes lässt im Regelfall auch kein nießbrauchsähnliches Nutzungsrecht entstehen, denn die Begünstigten am Trust können über das Trustvermögen erst nach Auflösung des Trusts und Auskehrung des Trustvermögens frei verfügen.


    Die deutsche Finanzverwaltung neigt indessen dazu, über die Regelungen im Erlass zum AStG72 hinaus den Letter of Wishes wegen seiner faktischen Bindungswirkung mit Satzungen von Familienstiftungen gleichzustellen. Tatsächlich lassen sich aus einem solchen Letter of Wishes oder einem entsprechenden Memorandum indirekt Weisungsrechte des Settlors gegenüber den Trustees herleiten, da der Settlor gegenüber den Trustees einen Anspruch auf fehlerfreie Ausübung des Trustermessens beim Discretionary Trust hat. Die Trustees halten sich somit in Erfüllung eines fehlerfreien Ermessens an die Wünsche des Trusterrichters im Letter of Wishes.
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      Unter Berücksichtigung der neuen, dem OECD-Informationsaustauschstandard entsprechenden Abkommen, die, wie in Teil 2 dargestellt, auch die Bekanntgabe des Trustgründers (Settlors) und der Begünstigten umfassen, sollte in einem ersten Schritt die Art des Trusts ermittelt werden. Daraus leitet sich eine gegebenenfalls bestandene und bestehende Steuerpflicht des steuersensitiven Geldanlegers als Trustbegünstigten ab. Ist der Trust widerruflich und wurde er nur zu Verschleierungszwecken gegründet, hat er angesichts der neuen OECD-Auskunftsstandards seine Berechtigung verloren. Der Trustgründer kann diesen getrost auflösen, nachdem er mit den Finanzbehörden ins Reine gekommen ist.

    


    Wenn steuersensitives Vermögen einer Stiftung

    gewidmet wurde


    Wie oben in Teil 2 ausführlich erläutert, umfassen die neuen, dem OECD-Standard entsprechenden Abkommen über den Informationsaustausch in Steuersachen auch die Übermittlung von Informationen über den Stiftungsgründer, über Mitglieder des Stiftungsrats und Begünstigte (vgl. im Regelfall Art. 5 Abs. 4 des jeweiligen Steuerinformationsaustausch-Abkommens nach OECD-Standard). Dies gibt Anlass, das einer Stiftung gewidmete Vermögen neu zu positionieren.


    Zur vermeintlich perfekten Vermögensverschleierung wurde in der Vergangenheit vielfach empfohlen, ein bestehendes Wertpapierdepot oder Barvermögen in eine Stiftung einzubringen. Besonders in Liechtenstein bot sich eine Stiftung an. Als Stolperstein für Stifter erweist sich nun – nachdem ausländische Stiftungen quasi transparent geworden sind – die nach dem Außensteuergesetz geltende Zurechnungs- bzw. Durchgriffsbesteuerung. Je nach Ausgestaltung der Stiftung ergeben sich daraus mehr oder minder hohe Steuerpflichten.


    Es ist daher an erster Stelle zu prüfen, inwieweit eine Zurechnungs-/Durchgriffsbesteuerung tatsächlich bestanden hat. Wurde eine sogenannte „kontrollierte Stiftung“ errichtet, was nach liechtensteinischem Recht möglich war (kennzeichnend für die Liechtenstein-Stiftung als kontrollierte Stiftung ist der sogenannte Mandatsvertrag zwischen dem Stifter und dem Treuhänder, dem rechtlichen Stifter bzw. dem fiduziarischen Mitglied des Stiftungsrates), war der Stifter das faktische Organ der Stiftung, denn er bindet den Stiftungsrat (das eigentliche Organ der Stiftung) durch den Mandatsvertrag dauerhaft an seine Instruktionen und behält somit die Kontrolle über die Stiftung und das Stiftungsvermögen. Der Stifter stellt auch im Regelfall den einzigen Erstbegünstigten der Stiftung dar und wird sodann als der einzige wirtschaftlich Berechtigte angesehen, da durch die Kontrolle und die Begünstigung keine effektive Trennung (Trennungsprinzip) von Stifter- und Stiftungsvermögen erfolgt. Letzteres hatte selbstverständlich auch steuerliche Konsequenzen. Vermögen und Ertrag der Stiftung waren primär dem Stifter, der der steuersensitive Auslandsgeldanleger ist, einkommensteuerlich zuzurechnen.


    Kontrollierte Liechtenstein-Stiftungen gleichen im Regelfall einer Familienstiftung i.S.d. § 15 AStG, weil sie entweder nur den Stifter (als Alleinbegünstigten) oder den Stifter und seine Familienangehörigen begünstigen. Eine Familienstiftung i.S.d. Vorschrift ist gegeben, wenn der Stifter, seine Angehörigen und deren Abkömmlinge zu mehr als der Hälfte bezugs- oder anfallsberechtigt sind. Dem Stifter und/oder der Stifterfamilie muss also ein Anspruch von mehr als 50 Prozent auf Vermögen und Ertrag statutarisch zustehen bzw. zugestanden haben, um die Zurechnungsbesteuerung auslösen zu können. Der deutsche Fiskus betrachtet die vermögensverwaltende ausländische Liechtenstein-Stiftung dann nicht als selbstständiges Steuersubjekt, sondern behandelt den Stifter und die Begünstigten der Stiftung so, als ob ihnen das Vermögen gehören würde und sie auch die Einkünfte erzielt hätten (sogenannte „Zurechnungs- oder Durchgriffsbesteuerung“ § 15 AStG). Nach § 15 Abs. 1 AStG werden das Einkommen einer Familienstiftung, die Geschäftsleitung und Sitz außerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes hat, dem Stifter, wenn er unbeschränkt steuerpflichtig ist, sonst den unbeschränkt steuerpflichtigen Personen, die bezugsberechtigt oder anfallsberechtigt sind, entsprechend ihrem Anteil zugerechnet, das heißt, das Vermögen der Stiftung bleibt Teil des Gesamtvermögens des Stifters bzw. wird Teil der Bezugs- oder Anfallsberechtigten.
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      Bestand eine solche Stiftung, muss der Anleger also erstmal an eine Nachversteuerung denken, ehe er das Stiftungsvermögen aus der Liechtenstein-Stiftung auskehrt und anderweitig disponiert. Die Liechtenstein-Stiftung wird nach Auskehrung des Vermögens gelöscht.

    


    Anders stellt sich die Situation dar, wenn sich der steuersensitive Geldanleger in der Vergangenheit für eine Ermessensstiftung entschieden hat. Eine Ermessensstiftung ist in der Regel auf Dauer und unwiderruflich gegründet, hat bestimmte bzw. bestimmbare Begünstigte (zu denen auch der Stifter als Familienmitglied gehören kann) und gewährt keine regelmäßigen bzw. wiederkehrenden Bezüge, die auf einer einzigen Entscheidung basieren. Der Stiftungsrat agiert bei der Ermessens-(Discretionary)-Stiftung nach freiem Ermessen. Dieses freie Ermessen ist allerdings eingeschränkt und durch das Gesetz, die Statuten, die Beistatuten sowie die Geschäftsreglemente gebunden. Der Stifter einer Ermessens-(Discretionary)-Stiftung verzichtet auf jegliche Einflussmöglichkeit hinsichtlich der Stiftung bzw. des Stiftungsrats; insbesondere kommen ihm keine organschaftlichen Funktionen zu.


    Damit stellt sich die Frage der Zurechnungs- bzw. Durchgriffsbesteuerung nicht, bzw. eine solche konnte nicht greifen. Im Fall einer Legalisierung des Stiftungsvermögens kommt es damit auf den tatsächlichen Zufluss an, das heißt, der steuersensitive Geldanleger braucht in seine Selbstanzeige nur dasjenige aufzunehmen und nachzuversteuern, was diesem die Stiftung im Ermessen des Stiftungsvorstandes tatsächlich zugewendet hat.
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      Eine Ermessensstiftung dürfte allerdings die Ausnahme sein. Daher ist bei Auslandsstiftungen, die vom Charakter her Familienstiftungen sind und die der Vermögensverschleierung gedient haben, stets eine Überprüfung veranlasst.

    


    Exkurs: Schutz der Privatsphäre bleibt in der Hand steuersensitiver Geldanleger


    „Über Geld spricht man nicht, man hat es“. So hieß es schon zu Zeiten Friedrich des Großen, als er im Jahre 1776 den „Banco-Schreibern“ im ersten Reglement der Königlichen Giro- und Lehn-Banco zu Berlin Verschwiegenheitspflichten auferlegte, und zwar unter Androhung solch drakonischer Strafen, wie man sie damals nur Meineidigen aufbürdete. Das Reglement Friedrichs des Großen stellte übrigens die erste Rechtsgrundlage für ein Bankgeheimnis dar. Das Bankgeheimnis hat also keinen schweizerischen, sondern einen deutschen Ursprung. Diskretion im Bankgeschäft ist insofern kein Schweizer Patent, sondern vielmehr eine deutsche „Erfindung“. Umso verwunderlicher ist es, dass der deutsche steuersensitive Geldanleger seinem Heimatland heute den Rücken kehren muss, wenn er Diskretion und Privatsphäre sucht.


    Ungeachtet der neuen Rahmenbedingungen für die internationale Amts- und Rechtshilfe bleibt der Schutz der Privatsphäre in der Hand des steuersensitiven Geldanlegers. Der Aufbau eines steuersensitiven Geldanlagekontos wird vom steuersensitiven Geldanleger als eine langfristige und über Jahre hinweg konsequent zu verfolgende Strategie betrachtet. Mit kleineren Summen testet der Anleger in aller Regel, ob der Service der (neuen) ausländischen Geschäftsbank die Erwartungen erfüllt. Auf das neue Konto übertragen bzw. gutgeschrieben wird dabei nur Bargeld. Wertpapiere werden aus Inland-Depots in aller Regel nicht übertragen, da Inlandsbanken jede Wertpapierübertragung mit sogenannten bankinternen „Transportpapieren“ protokollieren. Auf diesen Dokumenten ist unter anderem die Referenznummer des Depotinhabers vermerkt, mit der die Bank die Papiere dem richtigen Depot zuordnen kann.


    Steuersensitive Geldanleger verwenden steuersensitives Geld auf keinen Fall zum inländischen Immobilienkauf. Die deutschen Finanzbehörden erhalten regelmäßig Kenntnis vom Kauf und Verkauf von inländischen Grundstücken durch eine sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung. Dieses Dokument ist nach dem Grunderwerbsteuergesetz Voraussetzung für die Eintragung in das Grundbuch und muss von jedem Notar unter Beifügung einer Kaufvertragsabschrift beim Finanzamt für Grundbesitz und Verkehrsteuern beantragt werden. Zusätzlich teilt das Grundbuchamt dem Finanzamt für Grundbesitz und Verkehrsteuern die Eigentumsübertragung mit.


    Bei Kreditgesprächen geben sich steuersensitive Geldanleger nicht allzu großzügig! Kredit- und Handakten sind eine besondere Fundgrube für alle, die etwas über die Vermögenssphäre einer bestimmten Person erfahren wollen. Denn jeder Kunde, der einen Kredit beantragt, offenbart seine Vermögensverhältnisse nicht nur „der Wahrheit entsprechend“. Vielfach werden komplette Aufstellungen über alle steuersensitiven Auslandskonten vorgelegt. Die Bank fertigt danach ein penibel genaues Verzeichnis über die Vermögensgegenstände an, die zur Sicherheit verpfändet werden können. Kreditakten werden vom Kunden in aller Regel nicht eingesehen; er weiß also nicht, was die Steuerfahnder über ihn in Erfahrung bringen können. Vorsichtige Geldanleger erweitern den möglichen Spielraum für Zufallsfunde nicht, indem sie während eines Kreditgesprächs zu viele Unterlagen aus der Hand geben. Vorsichtige Geldanleger verzichten auch darauf, Kreditunterlagen und Vermögensaufstellungen im Schließfach der Kreditbank aufzubewahren.


    Unterlagen über steuersensitive Auslandskonten werden nicht zu Hause aufbewahrt. Die heimische Steuerfahndung ist nach dem sogenannten „Territorialitätsprinzip“ in ihren Ermittlungen auf heimisches Hoheitsgebiet beschränkt. Notwendiges Beweismaterial zur Einleitung eines Steuerstrafverfahrens wird also in aller Regel in der Wohnung des steuersensitiven Geldanlegers gefunden.


    Steuersensitive Gelder gelangen nicht mehr an ihren Ursprung zurück. So schmerzlich dies auch klingen mag: Profis verwenden steuersensitive Gelder in ihrem Wohnsitzstaat nicht mehr. Wird aber dennoch dringend einmal Geld benötigt, greifen Profis zum Kredit. Für Kredite müssen diese allerdings Sicherheiten bieten, und zwar nur solche, von denen auch die Finanzverwaltung erfahren darf. Von Vorteil ist hierbei eine unbelastete Immobilie: Wird eine Grundschuld eingetragen, fällt Steuerfahndern der Nachweis schwer.


    Schweizer Banken leisten den Täuschungsmanövern ihrer Kunden gegenüber ausländischen Behörden keinen Vorschub mehr durch unvollständige oder irreführende Bescheinigungen. Der Schweizer Banker wird daher jedes Wirtschaftsgut, das zur Besicherung des Kredits dient, im Vertrag einzeln aufführen. Reicht die Wohnung nicht (im Allgemeinen liegt die Beleihungsquote der Eidgenossen bei selbst genutzten Immobilien bei 60 bis 70 Prozent), gerät unter Umständen das steuersensitive Wertpapierdepot in die Kreditunterlagen. Deutsche Steuerschummler mag es bedenklich stimmen, dass die Steuerfahndungsdienste in den vergangenen Jahren „ungesicherte“ Kredite in etwa 150 Fällen aufdeckten.


    Steuersensitive Geldanleger überweisen von ihrem steuersensitiven Konto keinen Euro an Freunde oder Geschäftspartner. Denn sie wollen nicht, dass solche Geldbewegungen in diversen Buchungsunterlagen aufscheinen. Und bei Freunden und Bekannten spricht sich sicher schnell herum, dass jemand ein steuersensitives Konto hat. Man macht sich dadurch erpressbar, was der vernünftig denkende steuersensitive Geldanleger vermeiden will. Er verwendet steuersensitive Konten nur zur Vermögensanlage und beachtet stets die Einkommensteuerpflicht für Kapitalerträge.


    Steuersensitive Geldanleger fahren grundsätzlich mit einem Mietwagen, der ein grenznahes Kennzeichen aufweist, über die Grenze. Sie stellen hierzu ihren Wagen bei einem grenznahen Autoverleiher ab, mieten sich einen nicht allzu auffälligen Mittelklasse-Pkw und passieren die Grenze nur im intensiven Morgen- und Abendverkehr. Die Wahrscheinlichkeit, in keine Kontrolle zu geraten, schätzen erfahrene steuersensitive Geldanleger auf fast 100 Prozent. Steuersensitive Geldanleger, die sich auf eine Anlegerinsel begeben, tun dies gerne mit dem Schiff. Steuersensitive Geldanleger, die von Europa aus mit dem Flugzeug in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen, fliegen nicht mit der Destination „Dubai“, sondern lieber nach Abu Dhabi. Von dort aus sind es wenige Autostunden in die viel begehrte „steuerfreie Umgebung“. Der Hinflug kann bequem „über Nacht“ erfolgen; die Zeitverschiebung (im Winter drei, im Sommer zwei Stunden) verkürzt die rund sechsstündige Flugzeit zurück nach Europa faktisch um die Hälfte. Wer also am Abend von Deutschland aus startet, kann am nächsten Tag bereits im Büro seines Bankers, beispielsweise im Dubai International Financial Centre, sein. Dubai ist somit die nächstgelegene, international ausgerichtete Offshore-Jurisdiction außerhalb Europas.


    Der steuersensitive Geldanleger lebt außerdem nach „außen“ bescheiden und im Rahmen seiner Verhältnisse. Denn er weiß, dass die Finanzverwaltung Vermögenszuwachsrechnungen erstellt, die Hinweise auf steuersensitive Gelder geben könnten. Bei der Vermögenszuwachsrechnung geht der Prüfer von der Annahme aus, dass auch der steuersensitive Geldanleger in einem abgegrenzten Zeitraum nicht mehr Geld ausgeben kann, als ihm zur Verfügung stand. War dies aber offensichtlich der Fall, liegt die Vermutung nahe, dass er sich noch anderer, dem Finanzamt bisher nicht bekannter Geldquellen bedient haben muss. Da heute fast keine denkbaren Einkunftsquellen mehr unversteuert bleiben, wissen die Finanzämter über die Höhe aller verfügbaren Mittel bestens Bescheid, oder besser gesagt: Sie müssten es eigentlich wissen.


    Steuersensitive Geldanlagen stellen eine für den Prüfer „unsichtbare Vermögensbildung“ dar. Dasselbe gilt für alle Gelder, die im Ausland angelegt sind, sofern die Kapitaleinkünfte in keiner Steuererklärung aufscheinen. Zum Nachweis solcher steuersensitiven Geldquellen stellt der Prüfer folgende Gleichung auf:


    Verfügbare Mittel = Mittelverwendung


    Zu den verfügbaren Mitteln zählt alles, was der Steuerpflichtige für die Lebenshaltung und Vermögensbildung zur Verfügung hat (z.B. Vermögen und Zinseinkünfte daraus, sonstige Vermögenszuflüsse, Einkünfte aus Gewerbebetrieb, selbstständiger oder nichtselbstständiger Tätigkeit, aus Vermietung und Verpachtung, Spekulationsgewinne und die in Anspruch genommenen Kredite). Mittelverwendung ist alles, was für Konsum und Vermögensbildung tatsächlich aufgewendet wird.


    Den wichtigsten und für den Betriebsprüfer nur schwer schätzbaren Posten der Mittelverwendung stellt der Privatverbrauch dar. Der erfahrene deutsche steuersensitive Geldanleger gibt sich hier in allen Fällen diskret. Denn gegenüber dem Prüfer besteht keine Mitwirkungspflicht. Ferner kann die Vorlage von Kontounterlagen nicht verlangt werden, weil für private Konto- und Depotauszüge keine Aufbewahrungspflicht besteht. Freilich darf nicht vergessen werden, dass dem Prüfer der Weg zur Bank immer offensteht, wenn es ein inländisches Kreditinstitut ist. Denn die Bank ist, wie der steuersensitive Geldanleger noch sehen wird, als beteiligte „Dritte“ auskunftspflichtig.


    Übrigens: Vor einer Außenprüfung inklusive „Vermögenscheck“ nach obigem System der Vermögenszuwachsrechnung sind auch „private“ deutsche steuersensitive Geldanleger, also Arbeitnehmer und nicht selbstständig oder gewerblich tätige Anleger, nicht gefeit. Im Fokus der Steuerfahndung stehen insbesondere „Einkunftsmillionäre“, also solche mit höheren Einkünften. Die notwendige Rückendeckung erfuhr die Finanzverwaltung mit Inkrafttreten des neuen Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetzes. Dieses Gesetz ist per Ende Juli 2009 in einem Eilverfahren verabschiedet worden. Mit dem Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz wurden erstmals entsprechende gesetzliche Regelungen getroffen, um Bezieher von positiven Überschusseinkünften von mehr als 500.000 Euro in gleicher Weise einer Außenprüfung zu unterwerfen wie Gewerbetreibende und Selbstständige. Als „Einkunftsmillionär“ gelten in Deutschland natürliche Personen mit einer Summe der positiven Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit, aus Kapitalvermögen, aus Vermietung und Verpachtung oder sonstige Einkünfte von über 500.000 Euro, wobei die Finanzverwaltung keine Saldierung mit negativen Einkünften vornimmt. Einkunftsmillionäre werden in der Betriebskartei der Außenprüfer als „Fälle mit bedeutenden Einkünften (bE)“ wie Großbetriebe erfasst und geführt.
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    Ausländische Finanzplätze bieten weiterhin die Möglichkeit der Vermögensanlage und -disposition bei gleichzeitiger Wahrung der persönlichen Privatsphäre.


    Vermögensanlagen im Ausland bieten außerdem einen besseren Schutz im Falle von Notstandsverordnungen und Staatspleiten. Außerdem kommt es dadurch, dass von den Erträgen und Gewinnen nicht sofort die Abgeltungsteuer abgezogen wird, zu einem attraktiven Steuerstundungseffekt.


    Online-Banking bietet die Möglichkeit des bequemen grenzüberschreitenden Vermögensmanagements.


    Gute Gründe für eine Vermögensanlage im Ausland


    Allgemeines


    Steuersensitive Geldanleger sind nach wie vor auf der Suche nach neutralen Orten, die eine hohe Rechts- und Planungssicherheit bieten. Die Schweiz erfüllte bislang diese Voraussetzungen. Das zum 1.1.2013 in Kraft tretende Steuerabkommen macht den Finanzplatz für deutsche steuersensitive Geldanleger langfristig jedoch unattraktiv. Schweizer Banken konzentrieren sich ausschließlich auf die Akquisition und die Verwaltung von versteuerten Vermögen. Das Großherzogtum Luxemburg ist mit einer Fläche von 2.586 km² zwar das kleinste Mitgliedsland der Europäischen Union, von der Wirtschaftsleistung her betrachtet zählt Luxemburg aber zu den Spitzenreitern. Das Großherzogtum führte lange Jahre die Einkommens-Rangliste der Weltbank, dem „World Development Indicator“, mit Platz 1 an. Luxemburg ist eine konstitutionelle Monarchie mit demokratischen Institutionen. Die Rechtsordnung beruht auf dem französischen „code civil“ aus dem Jahr 1805. Das Luxemburger Gesellschaftsrecht basiert auf belgischem Recht.
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      Luxemburger Konten sind nicht pfändbar. Um von der Bank eine Erklärung zu erhalten, ob ein Konto auf den Namen eines Vollsteckungsschuldners geführt wird, ist der lange Weg der Kontopfändung zu durchschreiten. Soll eine Kontopfändung Aussicht auf Erfolg haben, müssen Beweise vorgelegt werden, die den Vollstreckungsschuldner als Kontoinhaber ausweisen. Denn eine Luxemburg-Bank ist regelmäßig immer erst „am Schluss“ dieser Prozedur verpflichtet, Auskünfte darüber zu erteilen, ob ein Schuldner bei ihr ein Konto unterhält oder nicht.

    


    Mit einer Länge von 24,8 km, einer Breite von 12,5 km und 35.168 Einwohnern auf einer Fläche von 160 km² macht das Fürstentum Liechtenstein eine wahrhaft winzige Figur. Wer über die Schweiz auf der Autostraße

    „E 43“, Schweiz-intern „N 13“ genannt, in Richtung Chur fährt, kommt von der Autobahn abzweigend ganz beiläufig nach Liechtenstein. Deutsche Kapitalanleger reisen über St. Margrethen. Von dort aus dann über die E 43 bzw. N 13 Richtung Chur und in Höhe Buchs links Richtung Schaan und dann weiter nach Vaduz.


    Das Fürstentum ist mit der Schweiz in einer Wirtschafts-, Zoll- und Währungsunion verbunden. Dass der Schweizer Franken offizielle Landeswährung ist, und dass alle währungspolitischen Beschlüsse seit dieser Zeit der Schweizerischen Nationalbank obliegen, beruht auf diesem Zollvertrag. Eine von Anlegern sehr geschätzte stabile Sozial-, Rechts- und Wirtschaftsordnung garantiert das Fürstentum durch ein hohes Maß an politischer Kontinuität und Stabilität, verbunden mit einer strengen konservativ-liberalen Einstellung von Regierung und Bevölkerung. Liechtenstein ist nach der neuen Verfassung von 1921 eine konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratischer und parlamentarischer Grundlage. Die Staatsgewalt ist im Fürsten und im Volke verankert und wird von beiden nach Maßgabe der Verfassung ausgeübt.


    Seit dem 1.5.1995 gehört Liechtenstein dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) an. Das liberale Steuer- und Gesellschaftsrecht sowie der in der liechtensteinischen Rechtsordnung umfassend ausgebaute Geheimnisschutz blieben trotz EWR-Beitritt erhalten.


    Im Fürstentum Liechtenstein können sämtliche Bankkonten eröffnet werden. Nummern- und Pseudonymkonten sind zulässig, wobei als Pseudonym mit tatsächlichen natürlichen Personen verwechselbare Namen nicht zulässig sind. Einlagen bis zu einem Gesamtbetrag von 20.000 Euro fallen für den einzelnen Kapitalanleger unter das Einlagensicherungssystem des Liechtensteinischen Bankenverbandes. Spar- und Lohnguthaben genießen bis zu einem Betrag von 50.000 Schweizer Franken (circa 30.000 Euro) außerdem ein Konkursprivileg.73
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      Deutschland und das Fürstentum Liechtenstein haben in 2011 ein Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen. Weitere Schritte in diese Richtung werden folgen, u.a. kann davon ausgegangen werden, dass Liechtenstein das zwischen Deutschland und der Schweiz geschlossene Steuerabkommen ab Inkrafttreten zum 1.1.2013 vollumfänglich übernimmt.

    


    Die 83.857 km² große und in neun Bundesländer gegliederte Republik Österreich genießt in Finanz- und Anlegerkreisen einen hohen Stellenwert. Automatisierte Kontrollmitteilungen jeglicher Art seitens des Bankgewerbes an inländische Finanzbehörden oder ausländische Empfänger gibt es nicht. Zu den Attraktivitäten des Finanzplatzes Österreich gehören insbesondere die Exklaven Jungholz/Tirol und Mittelberg/Vorarlberg (Kleines Walsertal), die nur von deutscher Seite aus erreichbar sind. Die Gemeinden sind nach dem Zollgesetz österreichische Gebietsteile, die aufgrund von Staatsverträgen und Übereinkommen dem deutschen Zollgebiet angegliedert wurden (siehe unten Abschnitt: Vermögensanlagen in den Zollausschlussgebieten Kleinwalsertal/Vorarlberg und Jungholz/Tirol).


    In Österreich können alle Kontoarten eröffnet werden. Die gängigsten Konten sind Namenskonten, aber auch Nummernkonten oder Pseudonymkonten sind zulässig. Bei Pseudonymkonten muss das Pseudonym allerdings so gewählt werden, dass dieses weger der Geldwäschebestimmungen nicht mit dem bürgerlichen Namen einer Drittperson identisch ist.


    Einlagen und Guthaben einschließlich Zinsen von natürlichen Personen sind in Österreich seit dem 1.1.2010 pro Einleger und pro Kreditinstitut mit 100.000 Euro vor einer Bankinsolvenz gesichert. Österreichische Kreditinstitute gehören einer Einlagensicherung im Rahmen des jeweiligen Fachverbandes an. Dem sektoralen Aufbau der österreichischen Kreditwirtschaft entsprechend haben der Sparkassen-, Raiffeisen-, Volksbanken- und der Landeshypothekenbanken-Bereich eigene Sicherungseinrichtungen.74 Der führende Fachverband der sogenannten österreichischen Aktienbanken ist die Einlagensicherung der Banken & Bankiers GmbH in Wien.
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      Wichtige Informationen zur Einlagensicherung in Österreich finden sich auf der Website www.einlagensicherung.at.
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      Die Einführung einer Abgeltungsteuer sowie eine Nachversteuerung von in Österreich veranlagten Vermögenswerten deutscher Kontoinhaber ist derzeit nicht im Gespräch. Allerdings nehmen österreichische Banken Neuvermögen regelmäßig nur unter Nachweis einer ordnungsgemäßen Versteuerung im jeweiligen Wohnsitzstaat entgegen.

    


    Das Geschäftsbankensystem in Singapur ist dem Singapur Banking Act entsprechend mehrfach unterteilt, genau genommen in fünf Kategorien. Da gibt es zunächst die Geschäftsbanken (Commercial Banks), welche wiederum unterteilt sind in: Vollbanken (Full Banks), Großhandelsbanken (Wholesale Banks) und Offshore-Banken (Offshore Banks). Vollbanken können die gesamte Palette des Bankengeschäfts anbieten. Ausländische Vollbanken mit QFB-Status (Qualifying Full Bank) verfügen auch über Bankautomaten und bieten den Kreditservice an. Wholesale Banken sind lizenziert wie Vollbanken, führen aber kein Kundengeschäft in örtlicher Währung (Singapore Dollar) aus. Offshore Banken sind im Grunde den Voll- und Wholesale Banken gleichgestellt, was Geldgeschäfte innerhalb der ACU (Asian Currency Unit) betrifft. Die ACU ist ein Buchungssystem, welches die Banken zur Buchung all ihrer Fremdwährungstransaktionen im asiatischen Dollarmarkt nutzen. Im Zuge des jüngsten Bankenliberalisierungsprogramms wurden den Offshore-Banken mehr Möglichkeiten im Singapur-Dollar-Geschäft eingeräumt. Steuersensitive Geldanleger aus dem Ausland können sich im Grunde an jede dieser Commercial Banks wenden. Darüber hinaus gibt es in Singapur auch noch Merchant Banks und sogenannte Finance Companies. Die letzten beiden Kategorien sind für den privaten steuersensitiven Geldanleger nicht relevant. Alle Geschäftsbanken in Singapur unterliegen der Monetary Authority of Singapore (MAS) als Aufsichtsbehörde.
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      Privatsphäre gibt es nur noch an den ausländischen Finanzplätzen.

    


    Vorzüge der Vermögensanlage im Ausland im Überblick


    Schutz der Privatsphäre


    Der Schutz der Privatsphäre genießt in den klassischen Finanzplätzen trotz des neuen Steuerinformationsaustausches Priorität, in der Schweiz beispielsweise nimmt der Schutz der Privatsphäre in allen Bereichen des Lebens einen zentralen Stellenwert ein, heißt es in den Leitlinien der Schweizerischen Bankiervereinigung zur „Finanzplatzstrategie 2015“. Dies soll auch für die „finanzielle Privatsphäre“ gelten.


    Schweizer Banken wie auch Banken aus Österreich oder Luxemburg lehnen den gläsernen Bankkunden nach wie vor entschieden ab. Die Banken sprechen sich auch gegen die Anwendung eines automatischen Kontoabrufs durch externe Behörden aus. Ein automatisierter Kontoabruf, welcher sich quasi für den betroffenen Bankkunden „unsichtbar“ vollzieht, ist in der Schweiz und ebenso wenig in den weiteren Finanzplätzen wie Liechtenstein, Luxemburg oder Österreich aus heutiger Sicht – auch politisch – nicht durchsetzbar.


    Vermögensschutz in Notstandszeiten


    Die vergangene Wirtschaftskrise hat gezeigt, dass Staatspleiten keine Seltenheit sind. Die Vergangenheit hat auch gelehrt, dass Staaten in Ausnahmesituationen vor dem Zugriff auf private Vermögen der eigenen Staatsbürger keinen Halt machen. Steuersensitive Geldanleger mit ihrem beweglichen Vermögen im Ausland können hier ruhiger schlafen. Denn Pleitestaaten können immer nur auf das Inlandsvermögen ihrer eigenen Bürger zugreifen. Auslandsvermögen bzw. Gelder auf Auslandskonten bleiben außen vor.


    Fazit: Konten im Ausland können durch innerstaatliche Sondergesetze nicht gesperrt werden und sind daher vor einer Beschlagnahme sicher.


    Attraktiver Steuerstundungseffekt


    Mit Ausnahme von Vermögensanlagen in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein sowie jener Kapitalerträge, die der EU-Zinssteuer unterliegen, genießt der steuersensitive Geldanleger mit der Geldanlage an den übrigen klassischen (außereuropäischen) Finanzplätzen einen attraktiven Steuerstundungseffekt.


    Steuersensitive Geldanleger, die ihre Geld- und Wertpapieranlagen ins Ausland verlegen, entledigen sich zwar nicht ihrer unbeschränkten Steuerpflicht.75 Steuersensitive Kapitalanleger genießen mit einem (außereuropäischen) Auslandsdepot dafür einen ganz legalen Steuerstundungseffekt für die Zeit zwischen dem Anfall der Erträge (zu diesem Zeitpunkt wäre in Deutschland die Abgeltungsteuer fällig) und der tatsächlichen Zahlungspflicht der Einkommensteuer. Denn erst einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheides schuldet der Kapitalanleger die Einkommensteuern auf ausländische Kapitalerträge und Spekulationsgewinne. Zwischen dem Anfall der Erträge/Gewinne und der Fälligkeit der Steuerzahlung können unter Umständen fast zwei Jahre liegen! In dieser Zeit legt der Auslandsgeldanleger seine Erträge/Gewinne ohne Steuerabzug wieder an.76


    Beispiel


    Angenommen, der deutsche Geldanleger erhält einen Zinsertrag von 25.000 Euro im Jahr. In Deutschland, der Schweiz oder in Liechtenstein würden sofort 6.955 Euro an Abgeltungsteuer fällig (= 27,82 Prozent aus 25.000 Euro inklusive Solidaritätszuschlag und 8 Prozent Kirchensteuer). In den Ländern Österreich und Luxemburg wäre die EU-Zinssteuer fällig, sofern es sich um steuerpflichtige Zinserträge handelt. Angenommen, der Kapitalanleger hat aber sein Konto in Singapur und reinvestiert die 6.955 Euro sofort für zwei Jahre zu 4 Prozent, dann erzielt er daraus nochmals einen Zinsertrag von rund 568 Euro. Von diesen Mehrzinsen verbleiben dem Auslandsanleger nach Steuern 75 Prozent bzw. 425 Euro – ganz legal.


    Ausländische thesaurierende Investmentfonds im Auslandsdepot – kein Abgeltungsteuerabzug und Steuerstundungseffekt


    Bei ausländischen thesaurierenden Investmentfonds, die im Auslandsdepot verwahrt sind, wird weder von der Depotstelle noch von der Fondsgesellschaft während der Haltedauer eine Abgeltungsteuer (Kapitalertragsteuer) einbehalten und an die Finanzkasse abgeführt. Erst bei Veräußerung der Fondsanteile ist der Kapitalanleger verpflichtet, den Gewinn der Abgeltungsteuer im Veranlagungsverfahren zu unterwerfen. Für den steuersensitiven Auslandsgeldanleger entsteht so ein vorteilhafter Steuerstundungseffekt. Ausgenommen hiervon sind die sogenannten ausschüttungsgleichen Erträge, die anfallen können und vom Kapitalanleger jährlich in seiner Einkommensteuererklärung angegeben und versteuert werden müssen.


    Werden ausländische Thesaurierungsfonds in ein inländisches Wertpapierdepot überführt oder von einem anderen Depot einer inländischen Bank übertragen und werden die Fondsanteile anschließend veräußert, waren bisher mangels Kenntnis der Anschaffungskosten (durch die zweite Depotbank) alle seit dem 1.1 1994 angefallenen akkumulierten thesaurierten Erträge steuerpflichtig, unabhängig von der tatsächlichen Besitzzeit beim Kapitalanleger. Das JStG 2009 brachte hier eine Erleichterung. Nachdem seit Einführung der Abgeltungsteuer beim Depotwechsel die übertragende Bank der empfangenden Bank die Anschaffungskosten mitzuteilen hat,77 ist die genannte „überhöhte“ Bemessungsgrundlage (alle akkumulierten thesaurierten Erträge seit dem 1.1.1994) in jenen Fällen entfallen, in denen die tatsächlichen Anschaffungskosten für die Fondsanteile bekannt bzw. bekannt gegeben worden sind. Es kommt hiermit bei solchen Fonds nur noch zu einer Besteuerung der tatsächlichen thesaurierten Erträge während der Besitzzeit des Anlegers.
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      Steuersensitive Geldanleger sollten bei Veräußerung ausländischer thesaurierender Fonds stets die Antragsveranlagung (§ 32d Abs. 4 EStG) wählen, wenn sie als steuerehrliche Anleger bereits die ausschüttungsgleichen Erträge während der Besitzzeit versteuert haben. Allenfalls zu viel gezahlte Kapitalertragsteuer wird rückerstattet. Informationen über die Bemessungsgrundlage und die einbehaltene Kapitalertragsteuer sind über die Depotbank zu erfragen bzw. können sie der entsprechenden Steuerbescheinigung entnommen werden, welche die Depotbank nach § 45a Abs. 2 Satz 1 EStG auszustellen hat.

    


    Die Suche nach einem kompetenten

    Banker, Vermögensverwalter oder

    Treuhänder


    Allgemeines


    Die Suche nach einer geeigneten Vermögensverwaltungsbank in jenem Land, das zur Geldanlage auserkoren wurde, gleicht oft einer Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Und ein ähnliches Unterfangen steht jenen steuersensitiven Geldanlegern bevor, die sich in Sachen Auslandsgeldanlage von einem bankenunabhängigen Vermögensverwalter beraten oder sich von einem Treuhänder umfassend betreuen lassen wollen. An den klassischen Finanzplätzen wie der Schweiz, Österreich, Liechtenstein oder Luxemburg treffen ausländische Geldanleger entweder auf Universalbanken oder Privatbanken.


    Universalbanken wickeln sämtliche Geldgeschäfte ab, angefangen von der Führung von Lohn- und Gehaltskonten über Geldwechselgeschäfte mit Laufkunden (das sind Kunden, die keine Kontoverbindung bei dieser Bank unterhalten) bis hin zum Kreditgeschäft. Das Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsgeschäft führen Universalbanken innerhalb des Gesamtunternehmens über ein Private Banking Segment aus, was die Universalbanken allerdings nicht explizit zu Privatbanken macht. Schon das Erscheinungsbild differiert. Die Universalbank unterhält eine Schalterhalle für die sogenannten „Retail Banking Kunden“, die Privatbank nicht. Damit ist auch bereits gesagt, dass das Bild einer Privatbank keiner großen Schalter- oder Empfangshalle gleicht. Anlageberatung, die Abwicklung von Börsen-, Geldmarkt-, Devisen- und Edelmetallgeschäften und die Depotverwaltung prägen das Kerngeschäft einer Privatbank. Ausgegrenzt bleibt das risikoreiche kommerzielle Kreditgeschäft.


    Privatbanken verfügen im Regelfall über keine eigenen Finanzprodukte; sie unterliegen somit nicht dem Bedürfnis, eigene Produkte vermarkten zu müssen. Private Banking zeichnet sich vielmehr dadurch aus, dass der Anleger eine auf ihn abgestimmte und seinen Bedürfnissen entsprechende Individuallösung angeboten erhält, welche sich aus unterschiedlichen Komponenten zusammensetzen kann. Privatbanken streben eine auf Dauer angelegte Kundenbeziehung an; der zuständige Berater bleibt über lange Jahre der Ansprechpartner des Anlegers. Der Berater kennt den Kunden namentlich, und zwar auch mit seinem Pseudonym, falls der Anleger seinen bürgerlichen Namen am Telefon nicht unbedingt preisgeben

    will.


    Von den Privatbanken – im Regelfall in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft firmierend – unterscheiden sich wiederum die „Privatbanquiers“. Letztere gibt es eigentlich nur noch in der Schweiz und dort ganze 13 Finanzhäuser. Die Privatbanquiers, welche großen Wert auf die Schreibweise „Banquier“ legen, präsentieren sich als die Berater der alten Schule und sind in der Rechtsform einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft oder einer Einzelgesellschaft organisiert; sie haften uneingeschränkt und persönlich. Außerdem unterhalten sie hohe Eigenmittel. Die Schweizer Privatbanquiers fokussieren sich auf gehobene Dienstleistungen und legen großen Wert auf Risikotransparenz.


    Welcher Art von Bank sich der steuersensitive Geldanleger anvertrauen kann, entscheidet letztlich die Höhe seines zu investierenden Vermögens. Banken, die beispielsweise im Dubai International Financial Centre ansässig und lizenziert sind, nehmen nur solches Klientel, das über Bankguthaben und Wertpapiervermögen in Höhe von mindestens 1 Million US-Dollar verfügt und auf das Dubai-Konto gleich 400.000 bis 500.000 Euro überweist.
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      Was die Suche nach einem Vermögensverwalter oder Treuhänder anbelangt, so helfen örtliche Verbände und Vereinigungen bei der Selektion. In jedem Fall sollte sich der steuersensitive Geldanleger ausschließlich einer „echten“ Auslandsbank anvertrauen und Auslandstöchter seiner Hausbank meiden – schon allein um sicherzugehen, dass der Vermögensberater keine Verbindungen zum Wohnsitzland des Geldanlegers hat oder gar noch im selben Land wohnt. Denn für solche Fälle nützen auch die wasserdichtesten Bankgeheimnisse nichts.

    


    Zertifizierte Geschäftsbanken: Vorteile und Nutzen der GIPS-Zertifizierung


    Allgemeines


    In der Bankenbranche war die Vergabe von Qualitätsstandards bisher von großen länderspezifischen Unterschieden geprägt. Der zunehmende Trend in Richtung Globalisierung von Wirtschaft und der Finanzmärkte aber auch neueste Entwicklungen der modernen Portfoliotheorie haben in den letzten Jahren die Einführung weltweit gültiger Standards für eine Leistungs-(Performance-)Messung in den Bereichen Private Banking, Asset Management und Vermögensverwaltung erforderlich gemacht. Mit den Global Investment Performance Standards (GIPS), einer Weiterentwicklung der amerikanischen, britischen und schweizerischen Performance Presentation Standards (AIMR-PPS, UK-PPS, SPPS) zu einer international anerkannten Benchmark für eine professionelle Vermögensverwaltung, wurde diesen Anforderungen letztlich Genüge getan.


    Mit GIPS haben sich erstmals international anerkannte ethische Branchenstandards in der Vermögensverwaltung durchgesetzt. Diese spielten bislang nur eine Rolle unter institutionellen Anlegern. Fonds oder Pensionskassen treffen z.B. die Wahl des geeigneten Vermögensverwalters fast immer nach den GIPS-Standards. Die Erfüllung der Standards ist so eine Voraussetzung für das Geschäft mit institutionellen Kunden. Unter den Privatanlegern spielte die GIPS-Zertifizierung „seiner“ Depotbank bisher kaum eine Rolle, was wohl an deren zu geringen Bekanntheit liegt.


    Funktion und Ansatz der GIPS-Philosophie


    Die GIPS Philosophie basiert auf der Bildung und Präsentation der Performance sogenannter Composites. Diese Composites verkörpern eine Gruppe von Einzelportfolios, die alle eine vergleichbare Anlagestrategie umfassen. Dabei dürfen nur reale Portfoliodaten verwendet werden, Musterportfolios ohne effektive Transaktionen oder Back-testing von Portfolios sind nicht zulässig. Ebenso wird ein einseitiges „Cherry-Picking“, also z.B. die alleinige Darstellung besonderer Anlageerfolge oder besonders günstiger Performance-Zeiträume, verhindert. Die Composites-Performance berechnet sich in der Folge aus dem Volumen gewichteten Durchschnitt der einzelnen Performanceergebnisse aller im jeweiligen Composite befindlichen Einzelportfolios. Die auf diese Weise errechneten periodischen Composite-Renditen werden archiviert. Dadurch lässt sich die jeweilige Leistung verschiedener Asset-Manager auf Basis der jeweils erzielten Performance vergleichen. Zudem gewähren die GIPS klare Regelungen für die Messung der Performance eines Asset-Composites und verbriefen verbindliche Standards im Hinblick auf die Offenlegung und Präsentation der jeweiligen Anlageergebnisse.


    GIPS-kompatible Privatbanken


    In der Schweiz sind circa 55 Banken und Vermögensverwalter GIPS-kompatibel, hier insbesondere die Großbanken die größeren Kantonalbanken, die Handels- und Börsenbanken sowie die Privatbankiers.78 Allgemein zählen alle jene Schweizer Banken zu den GIPS-Anwendern (welche aber nicht explizit zertifiziert sind), die in größerem Maß institutionelle Vermögen, insbesondere für Vorsorgeeinrichtungen verwalten. In diesem Markt stellen die GIPS ein „Muss“ für die Offertstellung dar.


    Nutzen für den Geldanleger


    Zwar muss ein Institut, das GIPS-zertifiziert ist, dem Anleger nicht notwendigerweise bessere Anlageergebnisse liefern als ein nicht-zertifiziertes. Der Nutzen für den Privatanleger liegt vor allem in einer durchgängigen Transparenz bei der Performancemessung, einer globalen Vergleichbarkeit des Reportings, einer umfassenden und fundierten Präsentation der Anlageergebnisse sowie der vollständigen Offenlegung der Performance.


    Ein GIPS-zertifiziertes Institut muss die Standards kontinuierlich jedes Jahr erfüllen. Bei der jährlichen Überprüfung muss die Bank sämtliche Composites offenlegen, sodass schlechte Performancejahre oder schlechtere Produkte nicht unter den Tisch gekehrt werden können. Die Prüfungsunterlagen sind von der Bank aufzubewahren und werden dem interessierten Kunden im Regelfall auch vorgelegt. Dabei kann dieser auf die gesamte Datenhistorie seit Beginn der Zertifizierung zurückgreifen.


    Kunden eines GIPS-zertifizierten Vermögensverwalters können also präzise und konsistente Performancedaten im Reporting, einschließlich der Performancehistorie, erwarten. Dies zudem auch dort, wo regionale oder nationale Gesetze und Verordnungen zur Messung/Darstellung diverser Branchenstandards fehlen.


    Zertifizierung und Vergabe


    Die GIPS (Global Investment Performance Standards) sind als Selbstregulierung gedacht; das heißt, dass sich jede Anlagegesellschaft theoretisch für GIPS-konform erklären kann. Sie muss dann aber international anerkannte Mindeststandards erfüllen, z.B. auf Nachfrage eine Liste aller Composites und die Compositedokumente (Renditen, Volumen etc.) liefern können. In weltweit über 30 Ländern lassen Bankinstitute die Compliance mit den GIPS-Standards durch externe Beratungsfirmen, im Regelfall Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, prüfen.


    Als Eigner der GIPS fungiert das CFA Institute for Financial Market Integrity.79 Für die Weiterentwicklung der Standards gibt es einen von der CFA initiierten sogenannten GIPS-Council, in das alle beteiligten Länder Vertreter entsenden. Der Council hat die Aufgabe, die Standards weiterzuentwickeln, insbesondere auf dem Gebiet der Performancebeitragsrechnung und des Risikomanagements sowie unter Einbindung von alternativen Asset-Klassen (Private Equity, Immobilien). Das Council fungiert außerdem als Austauschplattform für alle beteiligten Länder.
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      In Österreich ist die Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank, Aktiengesellschaft, 6900 Bregenz, Hypo-Passage 1 sowie der Standort im Kleinwalsertal (Walserstraße 31 A-6991 Riezlern, Tel.: 0043 551 750 010, E-Mail: pkriezlern@hypovbg.at) GIPS-zertifiziert. Als Firma im Sinne der Global Investment Performance Standards (GIPS®) gilt das zentralisierte Asset Management der Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft mit Sitz in Bregenz. Die Firma umfasst alle Vermögensverwaltungsmandate von Privat- und institutionellen Kunden sowie diejenigen Publikumsfonds, die im Rahmen des zentralisierten Anlageprozesses der Bank verwaltet werden. Nicht enthalten sind dezentrale Organisationseinheiten sowie andere Konzerneinheiten mit eigenem Marktauftritt. Die Firma arbeitet in Übereinstimmung mit den GIPS®. Eine Liste aller Composites und deren detaillierte Beschreibung kann bei der Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft unter der Telefonnummer 0043 50 414-1281 oder per E-Mail unter gips@hypovbg.at angefordert werden.

    


    Vermögensverwalter in der Schweiz


    Steuersensitive Geldanleger, die die Schweiz als Adresse für ihr diskretes Konto wählen, sollten auf der Suche nach einem seriösen und kompetenten Vermögensverwalter vom Internet-Angebot des Verbandes Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) Gebrauch machen. Der Verband mit Geschäftsstelle in Zürich und Büros in Genf und Lugano wurde 1986 von einer Handvoll Idealisten gegründet und verkörpert seit 1999 eine Selbstregulierungsorganisation im Sinne des Schweizer Geldwäschegesetzes.


    Alle knapp 800 in dem Verband organisierten unabhängigen Schweizer Vermögensverwalter (die Mitglieder können namentlich über die Internetseiten des VSV (siehe unten) abgerufen werden), haben sich einheitlichen Standesregeln unterstellt.80 Die Mitglieder verpflichten sich unter anderem zu einer unabhängigen Vermögensverwaltung. Artikel 3 der Standesregeln lautet: „Der unabhängige Vermögensverwalter übt seinen Beruf frei und eigenverantwortlich aus. In seiner beruflichen Tätigkeit bekennt er sich zu seiner Aufgabe als Berater des Kunden in allen Geld- und Vermögensfragen.“


    Steuersensitive Geldanleger, die sich einem unabhängigen Vermögensverwalter anvertrauen, können darauf vertrauen, dass dieser über qualifiziertes Personal verfügt. In Artikel 5 ihrer Standesregeln versprechen die Verbandsmitglieder eine einwandfreie Geschäftsführung: „Der unabhängige Vermögensverwalter sorgt dafür, dass alle mit der Dienstleistungserbringung betrauten Personen über die notwendigen beruflichen und charakterlichen Voraussetzungen zur Erfüllung dieser Aufgabe verfügen“.


    
      Anlegerhinweis 50


      Was besonders wichtig ist: In Artikel 8 verpflichten sich die dem Verband angeschlossenen unabhängigen Vermögensverwalter im Rahmen der Gesetze„zur absoluten Verschwiegenheit über alle Informationen, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit als Vermögensverwalter zur Kenntnis gebracht werden“.

    


    Des Weiteren bestehen klare Regelungen bezüglich des Honorars: VSV-Mitglieder erheben Verwaltungshonorare von maximal 1,5 Prozent pro Jahr auf das verwaltete Aktivvermögen oder – bei Vereinbarung von Erfolgshonoraren – maximal 20 Prozent der Nettokapitalzunahme. Die Nettokapitalzunahme entspricht der Wertsteigerung des Depots unter Berücksichtigung von Einlagen und Rückzügen, Verlustvorträgen81 sowie allfälliger nicht realisierter Verluste. Bei Kombination beider Honorarsysteme sollte das Verwaltungshonorar maximal ein Prozent und das Erfolgshonorar maximal zehn Prozent betragen.


    Jeder dem Verband angehörende und hauptberufliche Vermögensverwalter (sogenanntes Aktivmitglied) hat ein strenges Aufnahmeverfahren absolviert. So werden neben einer fünfjährigen Praxis in der Vermögensverwaltung und Anlageberatung auch ein guter Leumund und ein guter Ruf verlangt. VSV-organisierte Vermögensverwalter müssen außerdem über die notwendige Infrastruktur für eine unabhängige Beratungs- und Verwaltungstätigkeit verfügen.82 Bankreferenzen, Handels- und Zentralstrafregisterauszug sowie persönliche Befragungen durch Vorstandsmitglieder der entsprechenden Region gehören zum Bewerbungsdossier.


    Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) Bahnhofstr. 35, CH-8001 Zürich, Tel.: 0041 44 228 70 10, Fax: 0041 44 228 70 11, Internet: www.vsv-asg.ch.


    Treuhänder in der Schweiz und in

    Liechtenstein


    Treuhänder in der Schweiz


    Grundsätzlich hängt die Ausübung des Treuhandberufs in der Schweiz von keiner Bewilligungspflicht ab. Auch die Berufsbezeichnung „Treuhänder“ ist in der Schweiz nicht geschützt. Faktisch kann also jeder – auch ohne spezielle Ausbildung – ein Treuhandbüro eröffnen. Insgesamt gibt es in der Schweiz circa 7.000 Treuhandfirmen. Wollen steuersensitive Geldanleger ihre Vermögensanlagen über einen Treuhänder abwickeln, ist es umso wichtiger, den Vertragspartner zu überprüfen. Ein guter Treuhänder begleitet den Anleger bei der Gründung einer Firma (Stiftung) oder unterstützt diesen bei der persönlichen Finanz- und Steuerplanung. In der Schweiz sind die qualifizierten Treuhandfirmen entweder in der Treuhand-Kammer oder dem Schweizerischen Treuhänder-Verband angeschlossen (Kontaktadressen siehe unten).


    Die Kundschaft des dem Schweizerischen Treuhänder-Verband (STV/USF) angeschlossenen Treuhänders besteht vor allem aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) und Privatpersonen. Die Mitglieder des STV/USF bieten ihren Kunden Finanz- und Steuerberatung, Buchhaltung, Revisionen, juristische und allgemeine Unternehmensberatung an. Der STV/USF stellt sicher, dass seine Mitglieder Mindestanforderungen in Bezug auf Ausbildung und berufliche Erfahrung erfüllen. So verlangt der STV/USF von seinen Mitgliedern mindestens einen Fachausweis im Treuhandwesen oder Controlling sowie vor der Aufnahme eine mindestens fünfjährige Praxis in leitender Position oder als Selbstständigerwerbender im Treuhandwesen. Selbstverständlich sind auch Inhaberinnen und Inhaber eines eidgenössischen Diploms als Treuhandexperten, Steuerexperten, Experten in Rechnungswesen und Controlling oder Wirtschaftsprüfer willkommen. Auch Personen mit einer universitären Ausbildung als Juristen oder Ökonomen können aufgenommen werden. Im Übrigen überprüft der Verband den Leumund. Ebenso verpflichtet sich jedes Mitglied, sich den Standesregeln zu unterstellen und weiterzubilden. Die Standesregeln regeln die Einhaltung ethischer Grundsätze, der Verhaltensregeln gegenüber Kunden und Berufskollegen sowie der Regeln in Bezug auf Unabhängigkeit. Ebenso werden die beruflichen Verantwortlichkeiten dargelegt, die Rechenschaftspflicht sowie das Berufsgeheimnis geregelt. Der Schweizerische Treuhänder-Verband hat außerdem ein strenges Weiterbildungsreglement. Jeder Mandatsleiter einer Firma, die Mitglied des STV ist, muss jedes Jahr mindestens vier Tage fachbezogene Weiterbildung nachweisen können. Dem STV/USF sind knapp 1.400 Firmenmitglieder angeschlossen.


    Auf der Suche nach dem richtigen Treuhänder können sich interessierte Geldanleger auch an die Treuhand-Kammer wenden. Der Treuhand-Kammer sind circa 900 Firmenmitglieder mit circa 12.000 Mitarbeitenden angeschlossen. Die Treuhand-Kammer ist ein Fachverband für die Arbeitsbereiche externe und interne Revision, Steuerberatung, Treuhand (insbesondere Buchführung für Dritte, Treuhandfunktionen) und Unternehmensberatung. Die Kammer bezweckt den Zusammenschluss der fachlich und charakterlich ausgewiesenen und auf den genannten Arbeitsgebieten tätigen Personen sowie Unternehmen. Für eine Mitgliedschaft bei der Treuhand-Kammer ist ein Diplom als Wirtschaftsprüfer oder Steuerexperte zwingend erforderlich; dabei hat die Mehrzahl der Diplominhaber vorgängig ein Universitätsstudium absolviert. Aufgabe der Kammer ist die Wahrung und Förderung des Ansehens und der Unabhängigkeit des Berufsstandes in der Öffentlichkeit sowie die Sicherstellung einer hohen Qualität der von den Mitgliedern angebotenen Dienstleistungen.


    Kontaktadresse der Treuhand-Kammer: Limmatquai 120, Postfach 6140 CH-8023 Zürich, Tel.: 0041 44 267 75 75, Fax: 0041 44 267 75 85, Internet: www.treuhand-kammer.ch.


    Kontaktadresse des Schweizerischen Treuhänder-Verbandes STV/USF: Schwarztorstrasse 26, Postfach 8108, 3001 Bern, Tel.: 0041 31 382 10 85, Fax: 0041 31 382 10 87, E-Mail: info@stv-usf.ch, Internet: www.stv-usf.ch.


    Treuhänder im Fürstentum Liechtenstein


    Im Fürstentum Liechtenstein bedarf die Ausübung der Treuhändertätigkeit einer Bewilligung der Regierung. Die Bewilligung wird solchen Personen erteilt, die handlungsfähig und vertrauenswürdig sind, die die Staatsbürgerschaft aus einem Land des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) besitzen oder aufgrund staatsvertraglicher Vereinbarung gleichgestellt sind und ihren Wohnsitz entweder in Liechtenstein oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben (EWR-Antragsteller müssen einen Kanzleisitz im Fürstentum nachweisen).


    Außerdem muss ein Treuhänder den gesetzlich vorgeschriebenen Ausbildungsnachweis erbringen,83 eine mindestens dreijährige Praxis (im In- oder Ausland) in einer den Beruf des Treuhänders abdeckenden Tätigkeit bei einem Treuhänder oder einer Treuhandgesellschaft, einem Wirtschaftsprüfer oder einer Revisionsgesellschaft oder einem Rechtsanwalt nachweisen sowie die liechtensteinische Treuhänderprüfung erfolgreich absolviert haben.84


    Der liechtensteinische Treuhänder muss eine Kanzlei im Fürstentum führen und sich verpflichten, seine Tätigkeit gewissenhaft und redlich auszuüben und durch sein Verhalten die Ehre und das Ansehen des Berufsstandes wahren. Des Weiteren ist jeder Treuhänder einerseits nach dem Treuhändergesetz zur Verschwiegenheit über die ihm anvertrauten Angelegenheiten und bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet; wie bereits im Zusammenhang mit dem liechtensteinischen Bankgeheimnis und der Auskunftspflicht des Bankers ausgeführt, bleiben jedoch auch bezüglich der Verschwiegenheitspflicht des Treuhänders die gesetzlichen Vorschriften über die Zeugnis- oder Auskunftspflicht gegenüber den Strafgerichten vorbehalten.


    Jeder der Treuhändervereinigung angehörende Berufsträger ist konzessioniert und hat eine obligatorische Berufshaftpflichtversicherung. Die Mindestversicherungssumme für liechtensteinische Treuhänder beträgt nach dem Treuhändergesetz eine Million Schweizer Franken.


    Liechtensteinische Treuhändervereinigung: Bangarten 22 P.O. Box 814, FL-9490 Vaduz, Tel.: +423 231 19 19, Fax: +423 231 19 20, E-Mail: info@thv.li, www. thv.li.


    Treuhänder in den Vereinigten Arabischen

    Emiraten


    Die ILC International Legal Consultants ist die einzige schweizerische Rechtskanzlei in den GCC Staaten und nahm seine Tätigkeit im Jahr 2000 auf. Die Mutterkanzlei ist am Paradeplatz in Zürich, zudem hat es Schwesterunternehmen in Qatar und Singapur. ILC unterstützt europäische Unternehmen und Private, die die vielen Vorteile im Mittleren Osten wahrnehmen wollen. Sie helfen also bei Firmengründungen, sei es in einer der zahlreichen Freihandelszonen oder mit einem lokalen Partner.


    Mit Swiss International Legal Consultants Limited ist ILC auch im DIFC vertreten, wo 2005 die erste Lizenz für Rechtskonsulenten erteilt wurde. ILC ist Registered Agent für die lokalen Offshore Gesellschaften. Die Mitarbeiter können neben Deutsch und Englisch auch Arabisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch, Russisch, Indisch und Philippinisch.


    ILC International Legal Consultants: Pearl Building, Suite 1002 P.O. Box 40992, Dubai UAE, Tel.: +971 4 223 3560, Fax: 00971 4 222 8382, E-Mail: us@ilc-group.net, www.ilc-group.net.


    Vermögensanlagen in den Zollausschlussgebieten Kleinwalsertal/Vorarlberg und Jungholz/Tirol


    Allgemeines


    Neben den in Innerösterreich tätigen Geschäftsbanken können sich „Abgeltungsteuer verdrossene“ Geldanleger besonders den Kreditinstituten in den Zollanschlussgebieten Kleinwalsertal/Vorarlberg und Jungholz/Tirol anvertrauen. Trotz der wirtschaftlichen Angliederung der Gemeinden an Bayern sind das Kleinwalsertal und Jungholz Bestandteile des österreichischen Hoheitsgebietes und gelten als österreichisches Zollausschluss- bzw. deutsches Zollanschlussgebiet. Es gilt österreichisches Recht, somit auch das strenge österreichische Bankgeheimnis. Die in den Exklaven ansässigen Banken sind mit den deutschen Börsen direkt verbunden. Im Gegensatz zu Innerösterreich fallen in den deutschen Zollanschlussgebieten keine zusätzlichen Auslandsspesen beim An- und Verkauf deutscher Wertpapiere an, und die Zeichnung von Daueremissionen des Bundes ist über die Exklavenbanken möglich. Die Gemeinden sind im deutschen Gironetz integriert und Überweisungsaufträge zugunsten von Konten bei Exklavenbanken gelten als Inlandsüberweisungen. Auch von der Gebührenseite her erweisen sich die Exklavenbanken als attraktiv. Die Gebühren und Konditionen der Exklavenbanken liegen in den meisten Fällen unter jenen Gebühren, die innerösterreichische Banken erheben. Letzteres gilt besonders für die Kontoführungsgebühren.85


    Geschäftsbanken im Kleinwalsertal86


    Bank Austria AG


    Geldanleger, die auf anspruchsvolle Beratung und gezielten Vermögensaufbau Wert legen, sind bei der Kleinwalsertal-Filiale der größten Bank Österreichs willkommen.


    Die Bank Austria verfügt über zahlreiche internationale Verbindungen, die besonders jenen Geldanlegern nützlich sein dürften, die ihr Vermögen professionell und sicher verwalten lassen wollen. Einen nachvollziehbaren Mehrwert für den Kunden zu schaffen und klare Kundenorientierung haben höchste Priorität. Die Kernkompetenz der Bank bildet das gehobene Anlagegeschäft. Das Know-how und die persönliche, individuelle Betreuung der Fachspezialisten stehen Geldanlegern ab einer Anlagesumme von 50.000 Euro zur Verfügung.


    Bank Austria AG: Postanschrift: Walserstr. 36, D-87567 /A-6991 Riezlern, Tel.: 0043 5050531000, Fax: 0043 5517 3377, E-Mail: filiale.riezlern@unicreditgroup.at, www.bankaustria.at.


    Hypo Landesbank Vorarlberg im Kleinwalsertal


    Die Hypo Vorarlberg im Kleinwalsertal ist die größte Filiale der Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft. Sie setzt auf eine nachhaltige Anlagestrategie, die auf der genauen Kenntnis der Situation und der Ziele ihrer Kunden basiert. Mit dieser konsequenten Ausrichtung am Kunden sowie klaren, strukturierten Anlagevorschlägen ist die Hypo Vorarlberg im anspruchsvollen Private-Banking-Sektor seit Jahren erfolgreich. Ein Erfolg, den auch unabhängige Agenturen gerne bestätigen: Der Elite-Report in München bewertete die Hypo Vorarlberg 2012 erstmals mit der Höchstnote „summa cum laude“. Das Londoner Finanzmagazin World Finance hat die Hypo Vorarlberg beim „World Finance Investment Management Award 2011“ als beste österreichische Bank ausgezeichnet.


    Kontakt:


    
      	Filiale Riezlern, Walserstr. 31 ,87567 Riezlern, T +43 (0)50 414-8000, F +43 (0)50 414-8050, pkriezlern@hypovbg.at


      	Filiale Mittelberg, Walserstr. 362 ,87569 Riezlern, T +43 (0)50 414-8400, F +43 (0)50 414-8450, filmittelberg@hypovbg.at, www.hypo-kleinwalsertal.de.

    


    Zusammenfassende Gebührenübersicht: Banking in den Zollexklaven
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    * Gebühren jeweils in Circa-Angaben, Abweichungen möglich, Preisgrundlage ist der Kurswert, alle Preise netto, da umsatzsteuerfrei. Depotgebühren zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.


    Tabelle 2: Gebührenübersicht Banken Österreich-Inland und Zollausschlussgebiete (Quelle: eigene Recherchen)


    Durchführung der Auslandsgeldanlage: Am bequemsten geht’s mit Online-Banking


    Allgemeines


    Dank modernster Kommunikationstechniken spielt es für den steuersensitiven Geldanleger quasi keine große Rolle mehr, an welchem Ort sich der Ansprechpartner für seine Geldanlage befindet. Daher können Geldanleger ganz bequem auch ein Kreditinstitut mit Sitz außerhalb ihres Wohnsitzstaates mit der Vermögensanlage betrauen und dabei die Vorzüge der traditionellen Finanzplätze für die Geldanlage optimal nutzen. Online-Banking ist aber nicht gleich Online-Banking. So bieten heute fast alle Kreditinstitute eine Internet-Plattform unter anderem zur Einsicht des Depots und der Kontoumsätze.


    Will der kostensensitive Geldanleger neben attraktiven Rahmenbedingungen (z.B. einem Bankgeheimnis, das ihm ein bestimmtes Niveau an Privatsphäre sichert) auch eine günstige Kostenstruktur, muss er sich an eine Online-Bank wenden; am besten mit Sitz in einem Anlageland, das die besten Rahmenbedingungen für die Geldanlage bietet.
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      Günstige Gebühren gehen vielfach mit einem Verzicht auf eine umfassende Anlageberatung einher. Dies muss nicht sein. Zahlreiche Online-Banken bieten beispielsweise neben einer attraktiven Gebührenstruktur auch eine kompetente Beratung.

    


    Eröffnung von Online-Konten


    Die Eröffnung eines Online-Kontos ist mit wenigen Mausklicken erledigt. Egal, ob es sich bei dem Online-Partner um international tätige Online-Broker handelt oder ob der steuersensitive Geldanleger eine feine Direktbank im nahegelegenen Österreich wählt: Überall geht es online. Sämtliche Kontoeröffnungsformblätter stehen auf den jeweiligen Homepages zum Herunterladen bereit. Österreichische Kreditinstitute bieten dem deutschen steuersensitiven Geldanleger mittels Post-Ident-Service ein bequemes Kontoeröffnungsverfahren an. Das Verfahren ist in wenigen Schritten erledigt. Der Postbote bringt ein neutrales Kuvert, dessen Erhalt durch Vorzeigen des Ausweises mittels persönlicher Unterschrift bestätigt wird. Dadurch wird das Konto legitimiert.
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    Tabelle 3: Das Post-Ident-Verfahren: In fünf Schritten zum diskreten Online-Konto


    Der Vermögenstransfer auf ein Online-Konto


    Der Transfer von Geld- und Wertpapiervermögen auf ein Online-Konto erfolgt problemlos und diskret, wenn der Geldanleger innerhalb des Kreditinstituts wechselt. Der bloße Wechsel der Bank bzw. ein Geldtransfer von der bisherigen Anlagebank auf ein legitimiertes Konto bei einem zugelassenen und lizenzierten Online-Broker in einem Offshore Finanzplatz ist problemlos möglich und stellt keinen nach den Geldwäschebestimmungen meldepflichtigen Verdachtstatbestand dar


    Nummernkonto auch im Online-Banking


    Viele Online-Banken bieten dem steuersensitiven Geldanleger die Möglichkeit der Führung eines Nummernkontos an, zum optimalen Schutz der Privatsphäre.


    Durch die Nutzung eines Nummernkontos erscheinen die persönlichen Daten des steuersensitiven Geldanlegers weder auf Konto- und Depotauszügen noch auf Wertpapierabrechnungen. Darüber hinaus werden Name und Adresse der Konto- und Depotinhaber nicht in der EDV des Rechenzentrums erfasst. Dadurch sind diese Daten nur ausgewählten Mitarbeitern mit besonderen Vollmachten zugänglich.
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      Mit einem Nummernkonto muss sich der steuersensitive Geldanleger bei Kontaktaufnahme per Telefon lediglich über Kontonummer und Kennwort legitimieren. Sein Name spielt dabei keine Rolle. Gleiches gilt selbstverständlich auch für das Internet-Banking.

    


    Sicherheitstipps und -tools für das Online-Banking


    Allgemeine Sicherheitstipps


    Für den Nutzer und Bankkunden stellt Online-Banking ein Sicherheitsrisiko dar, falls der Online-Broker oder der Geldanleger wichtige Sicherheitsstandards außer Acht lässt. Online-Banking wird für den steuersensitiven Geldanleger meist durch einen sorglosen Umgang mit E-Mails zum Sicherheitsrisiko. Anleger veranlassen vielfach ihre Finanzberater per E-Mail zum Wertpapierkauf und zu Depotumschichtungen, Überweisungen usw. und geben dabei ganz sorglos Kontodaten bekannt. Wenn Anleger ihrer Bank einen Auftrag per E-Mail erteilen, ist es in keinem Fall notwendig, persönliche Daten wie Bankkonto, PIN und TAN, Kreditkartendaten oder Passwörter preiszugeben. Dies gilt insbesondere für das Nummern- und Pseudonymkonto. Weil der steuersensitive Geldanleger unter der Nummer bzw. dem Pseudonym der Bank namentlich bekannt ist, braucht er bei der Übersendung einer E-Mail auch seinen bürgerlichen Namen nicht zu nennen.


    Mit sogenannten Phishing-Mails fordern Datendiebe in betrügerischer Absicht Bankkunden auf, vertrauliche Daten preiszugeben. Dabei werden die Kunden per E-Mail gebeten, persönliche Daten wie PIN und TAN in ein Eingabe-Fenster einzutragen, das dem Design des Anbieters – beispielsweise einer Bank – täuschend ähnlich sieht. Solche Phishing-Mails sollten Anleger stets ignorieren. Denn Banken fragen niemals nach persönlichen Identifikationsnummern (PIN), Transaktionsnummern (TAN) oder anderen Passwörtern – weder per Telefon noch übers Internet oder per E-Mail.


    Persönliche Daten darf der Anleger nur über SSL-verschlüsselte Internetseiten eingeben und auch nur auf den Seiten von Unternehmen, die der Anleger kennt und denen er vertrauen kann. SSL-gesichertes Online-Banking erkennt der Anleger am Schlosssymbol in seinem Internet-Browser. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob die in der Adresszeile des Browsers angegebene Internet-Adresse mit der zertifizierten Adresse der Bank übereinstimmt. Die zertifizierte Adresse kann der Anleger per Doppelklick auf das Schlosssymbol unten rechts in seinem Browser prüfen. Bei Verdacht auf eine manipulierte Webseite sollte diese sofort verlassen werden. Auf keinen Fall dürfen die dort angegebenen Anweisungen befolgt werden. Schließlich sind sämtliche Kontobewegungen regelmäßig zu prüfen und Unstimmigkeiten dem Bankberater mitzuteilen. Ein sicherer Bankzugang ist niemals gewährleistet, wenn der Anleger über Links in E-Mails, Internetseiten oder sonstigen Nachrichten auf seine Bankseite gerät! Die Adresse der Bank ist stets von Hand in die Adresszeile des Browsers einzugeben. Gefahrlos ist es auch, den Eintrag in den Favoriten des Microsoft Internet-Browsers abzuspeichern.


    Vertrauliche Daten wie PINs und TANs oder Passwörter dürfen schließlich niemals auf der Festplatte gespeichert werden. Datenhacker können den gesamten Datenbestand auf einer Festplatte mühelos ausspionieren. Sicherheitsorientierte Anleger ändern – wenn möglich – regelmäßig ihre PINs und Passwörter. Sollte die TAN-Liste verloren gehen, ist der Online-Zugang sofort zu sperren. Zusätzlicher Schutz entsteht durch das „Tan+ Verfahren“. Dabei werden Kontrollzahlen als Liste zur Verfügung gestellt. Die Koordinaten des Zeichens werden zusätzlich, nach dem Zufallsprinzip, bei der Auftragserfassung abgefragt. Mit der Eingabe des Buchstabens oder der Zahl innerhalb einiger Sekunden wird der Auftrag bestätigt.


    Wichtige Sicherheitstools


    HBCI steht für Home Banking Computer Interface. HBCI ist ein nationaler Standard, der vom Zentralen Kreditausschuss (ZKA) entwickelt worden ist. HBCI definiert sicheres, multibankfähiges Online-Banking zwischen Kundensystemen und Bankrechnern. Der Geldanleger meldet sich per HBCI-Chipkarte mit einem Chipkartenleser, der die sichere PIN-Eingabe (Sicherheitsklasse 2 oder höher) unterstützt. Bei diesem Verfahren kann weder der kryptografische Schlüssel der Karte ausgelesen werden, noch ist das Belauschen der PIN-Eingabe mit einem Keylogger oder Trojaner möglich. Phishing ist bei diesem Verfahren ebenfalls prinzipiell ausgeschlossen, da man zum erfolgreichen Ausführen einer Transaktion im Besitz der elektronischen Signatur sein muss, also die Chipkarte besitzen muss. Das Verfahren bietet maximale Sicherheit, ist jedoch teuer und auf-

    wendig.


    MTAN oder SMSTAN bezieht den Übertragungskanal SMS mit ein. Dabei wird dem Onlinebanking-Kunden nach Übersendung der ausgefüllten Überweisung im Internet seitens der Bank per SMS eine nur für diesen Vorgang verwendbare TAN auf sein Handy gesendet. Diese gibt er im Online-Banking ein und schließt damit den Überweisungsvorgang ab. Der Vorteil ist, dass diese Nummer nur kurze Zeit gültig ist. Zusammen mit der TAN werden weitere Transaktionsdetails übermittelt. Manipulationsversuche wären somit erkennbar. Dieses Verfahren wird allgemein als sehr sicher eingestuft.
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      Wichtig beim Online-Banking ist auch der Umfang aller Funktionalitäten der vom Online-Broker zur Verfügung gestellten Handelsplattform. Der steuersensitive Geldanleger sollte sich darüber informieren, inwieweit die betreffende Handelsplattform seinen Anforderungen entspricht.
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    Steuersensitive Geldanleger, die Anlagevermögen in außereuropäische Finanzplätze transferieren möchten, treffen unter anderem im nahen Osten auf qualifizierte Banken und Vermögensbetreuer in internationalen Finanzzentren.


    Im Allgemeinen kann jedoch nur noch ordnungsgemäß versteuertes Vermögen neue Ziele finden. Besteuerungsnachweise müssen fallweise erbracht werden. Dasselbe gilt für Vermögen, das in Offshore-Gesellschaften übertragen werden soll. Offshore-Gesellschaften in den Vereinigten Arabischen Emiraten bieten einen attraktiven Schutz der Privatsphäre.


    Allgemeines


    Die neuen OECD-Amtshilfestandards (OECD 26 im DBA, OECD 2002 bei den TIEAS) sowie die damit verbundene Auskunftspflicht der Kreditinstitute für Steuerzwecke („Zweiteilung“ der Bankgeheimnisse für inländische und ausländische Bankkunden, Aufgabe des „fiskalischen“ Bankgeheimnisses), die Diskussionen über eine Erweiterung und Verschärfung der EU-Zinsrichtlinie, hier insbesondere Spekulationen über ein frühes Ende des sogenannten Übergangszeitraumes für die anonyme Abführung der EU-Zinssteuer in den Ländern Luxemburg und Österreich, die Einführung einer Abgeltungsteuer für ausländische Bankkunden in der Schweiz usw. mögen steuersensitive Geldanleger animieren, über neue Ziele für ihr Kapital nachzudenken.
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      Überlegungen in diese Richtung dürfen allerdings nur unter Beachtung der für den Wohnsitz des steuersensitiven Geldanlegers geltenden steuerlichen Bestimmungen getätigt werden. Sämtliche Neuanlagen sind dahingehend auf „Steuerkonformität“ auszurichten.

    


    Naher Osten: Konten und Offshore-Gesellschaften in Dubai und dem Emirat Ras Al Khaimah


    Allgemeines


    Das Bankensystem in Dubai ist zweigeteilt: Da gibt es zum einen jene Geschäftsbanken, die der Central Bank der Vereinigten Arabischen Emirate in Abu Dhabi als Aufsichtsbehörde unterstellt sind, und zum anderen jene Geschäftsbanken und Finanzdienstleister, die im Dubai International Financial Centre (DIFC) lizenziert und ansässig sind.


    Das Dubai International Financial Centre


    Allgemeines


    Das DIFC wurde im September 2004 eröffnet und stellt mittlerweile ein namhaftes Finanzzentrum der Region Middle East dar. Die schnelle Expansion ist nicht zuletzt auf die bevorzugte geografische Lage zurückzuführen. Das DIFC ist ein politisch unabhängiger Finanzplatz und liegt auf der Achse der Finanzzentren New York, London, Frankfurt und Zürich im Westen sowie Singapur und Hongkong im Osten. Das DIFC ist streng reguliert, Aufsichtsbehörde ist die Dubai Financial Services Authority (DFSA).87 Dieser obliegt auch das Zulassungsverfahren für jede Bank/jeden Finanzdienstleister im DIFC.


    Im Dubai International Financial Centres ist eine Kontoeröffnung ohne Aufenthaltsbewilligung möglich. Steuersensitive Geldanleger, die Finanzgeschäfte mit Banken und Finanzdienstleistern aus dem DIFC tätigen wollen, müssen allerdings den Besitz von „bankable Assets“ von mindestens einer Million US-Dollar nachweisen können. Damit soll sichergestellt werden, dass Banken und Finanzdienstleister im DIFC keine Anlagegeschäfte mit Kleinkunden betreiben und in Konkurrenz zu den lokalen (landeseigenen) Geschäftsbanken treten. Die Zentralbank der VAE forderte deshalb im Zuge der Errichtung des DIFC, dass keine Konten in der einheimischen Währung „Dirham“(AED) geführt werden dürfen88 und dass nur Kunden mit einem liquiden Vermögen (ohne Grundbesitz) von mindestens einer Million US-Dollar akzeptiert werden. Die Banken im DIFC legen dieses Erfordernis im Regelfall aber so aus, dass es „reicht“, wenn der Kunde darlegen kann, dass er insgesamt über bankable Assets von einer Million US-Dollar verfügt.


    Unter den Begriff „bankable Assets“ fallen in erster Linie „liquid Assets“ wie Bargeld oder zu Bargeld konvertierbare Werte wie börsennotierte Wertpapiere, Anleihen, Schuldverschreibungen mit einer Restlaufzeit bis zu 90 Tagen, Festgelder usw. Das Vermögen muss sich allerdings weder in Dubai befinden noch dort angelegt werden. Die „liquid Assets“ können auch in der Schweiz oder Liechtenstein sein. Ein Nachweis über die Vermögenswerte ist nicht erforderlich, lediglich die Existenz muss per Unterschrift bestätigt werden. Dies geschieht im Regelfall im Rahmen der Kontoeröffnung auf dem „Client agreement“.


    Steuersensitive Geldanleger, die sich an ein Kreditinstitut innerhalb des DIFC wenden, können Konten und Depots eröffnen, ohne einen Wohnsitz bzw. eine Aufenthaltsgenehmigung in Dubai vorweisen und ohne den Umweg über eine Offshore-Gesellschaft – beispielsweise eine Jebel-Ali Offshore-Gesellschaft89 – gehen zu müssen. Einen Wohnsitznachweis gibt der steuersensitive Geldanleger hier lediglich zum Nachweis der Wohnadresse seines Heimatlandes ab (sogenannter „address proof“).


    DIFC-Banken können weder Kreditkarten noch Chequebücher anbieten und auch keinen lokalen Cash-Service. Größere Ein- und Auszahlungen sind aber in Ausnahmefällen auf ein Dubai- Bankkonto oder ein Schweizer Konto in Zusammenarbeit mit einem Cash-Service in der Schweiz, in Liechtenstein oder in Luxemburg usw. möglich. Derzeit gibt es etwa 84 sogenannte „Authorised Firms“, welche im DIFC tätig sind.
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      Die Geschäftszeiten in Dubai unterscheiden sich von jenen in Europa. Die Bank-Öffnungszeiten sind dort von Samstag bis Donnerstag im Regelfall von 8.00 bis 15.00 Uhr lokaler Zeit. Der Freitag ist in Dubai der „Sonntag“. Geschäftsbanken im DIFC haben jedoch meist an Europa orientierte Öffnungszeiten und sind für alle europäischen Kunden Sonntag bis und mit Donnerstag im Regelfall von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr Lokalzeit Dubai erreichbar; einige Banken haben sogar am Freitag einen Europa-Desk geöffnet. Die Zeitdifferenz zu Europa beträgt plus drei Stunden bzw. in der Sommerzeit plus zwei Stunden

    


    Data Protection im DIFC


    Im Dubai International Financial Centre (DIFC) und auch in den Bankzentren von Qatar und Bahrain gibt es ein sogenanntes „Data Protection Law“, welches dem Namen nach die Kundendaten schützen sollte. Dieser Schutz ist aber gering. Das Data Protection Law regelt vielmehr vordergründig das Handling mit bzw. für diese(n) Daten. Ein Datenschutzbeauftragter einer Bank im DIFC muss beispielsweise für den Transfer von personenbezogenen Daten aus dem DIFC folgende Punkte beachten:90


    
      	Does it need a permit?


      	Has the DFSA granted a permit to transfer the Personal Data?


      	Has the Data Subject unambiguously consented to the proposed transfer?


      	Is the transfer necessary for the performance of a contract between the Data Subject and the Data Controller?


      	Is the transfer necessary or legally required on grounds important in the interests of the DIFC, or for the establishment, exercise or defence of legal claims?


      	I the transfer necessary in order to protect the vital interests of the Data Subject?


      	Is the transfer intended to provide information to the public which is open to consultation?


      	Is the transfer necessary to comply with any legal obligation?


      	Is the transfer necessary to uphold the legitimate interests of the Data Controller recognised in the international financial markets?


      	Is the transfer necessary to comply with auditing, accounting or anti-money laundering obligations that apply to a Data Controller?

    


    Die in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder auch im Dubai International Financial Centre anwendbaren „Data Protection Laws“ dürfen nicht mit jenen Europas, insbesondere der Schweiz, verglichen werden. Nicht umsonst findet sich daher in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Banken im Dubai International Financial Centre folgender Abschnitt:


    „You understand that the data protection legislation outside the DIFC may not give you as much protection as the data protection legislation inside the DIFC. You also understand that the data protection legislation in some jurisdictions (for example, Switzerland) may offer you more protection for your personal data than that applicable in the DIFC.“


    Steuersensitive Geldanlage in Dubai außerhalb des DIFC


    Im übrigen Dubai sind Kontoeröffnungen möglich für Privatpersonen, Trusts, Offshore-Gesellschaften und Firmenkunden. Die Kontoeröffnung wird in der Regel vom Besitz einer Aufenthaltsbewilligung des Kontoeröffners in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) abhängig gemacht (mit Ausnahme bei bestimmten Banken, siehe unten), die in den Reisepass des Anlegers eingestempelt sein muss. Zu diesem Zweck muss sich jeder Einreisende am Flughafenausgang einer Passkontrolle unterziehen.


    Eine solche Aufenthaltsbewilligung gibt es für den Anleger wiederum nur, wenn dieser über eine VAE-Arbeitsbewilligung verfügt bzw. zur Familie einer solchen Person gehört. Bei der Kontoeröffnung muss eine Gehaltsbestätigung vom Arbeitgeber sowie eine Adressbestätigung in Form einer Telefonrechnung oder Stromrechnung vorgelegt werden.


    Vermögende Privatanleger kommen auch durch den Kauf einer Immobilie in den Genuss einer Aufenthaltsbewilligung und können so diskrete Bankkonten eröffnen. Durch den Kauf einer Villa oder einer Wohnung in einigen bestimmten Gebieten, wo auch Ausländer kaufen dürfen, partizipiert der vermögende Privatanleger auch von der vollständigen Steuerfreiheit. Es fallen weder Einkommen- noch Vemögensteuern in den VAE an.


    Die Eröffnung eines diskreten Anlagekontos für private Geldanleger in Dubai kann nur auf den Namen des Anlegers erfolgen. Nummernkonten oder Pseudonyme sind nicht zulässig. Bei der Kontoeröffnung fallen die banküblichen Identifizierungsschritte wie Passlegitimation usw. an. Erforderlich ist ein sogenanntes „Client Agreement“, die Unterzeichnung des Formulars „Beneficial Owner“ , das zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten erforderlich ist und im Prinzip dem in der Schweiz üblichen Formular A entspricht, die Unterschriftenkarte und das sogenannte „US-Withholding Tax Form“, durch das der europäische steuersensitive Geldanleger bestätigt, nicht in den USA steuerpflichtig zu sein. Je nach Kreditinstitut wird darüber hinaus ein sogenannter „Letter of Introduction“, also ein Empfehlungsschreiben der Hausbank des steuersensitiven Geldanlegers mit attestiertem Vermögensreport der letzten drei Monate, verlangt. Weitere Vereinbarungen wie „Fax Agreement“ oder „E-Mail Agreement“ können vereinbart werden; der steuersensitive Geldanleger wird hier jedoch meist banklagernde Post (sogenannte „Retained Mail“) vereinbaren wollen. Diesbezügliche „Retained Mail“-Vereinbarungen sind unter anderem Gegenstand des Client Agreements.


    Dubai-Banken erstellen für jeden Kontoinhaber ein „Client Profile“ (Kundenprofil). Je nach Art des Kunden/Kontoinhabers (natürliche Person, Gesellschaft, Personenvereinigung oder Trust) gibt es unterschiedliche Kundenprofile. Für natürliche Personen (Individuals) speichert die Bank neben den persönlichen Daten:


    
      	den steuerlichen Wohnsitz (Tax Residence),


      	die Herkunft des zu investierenden Vermögens (Origin of Funds for Investment),


      	die Herkunft sonstiger Vermögens- und Ertragsquellen (Origin of Wealth/Income),


      	die Gründe zur Eröffnung eines Kontos sowie


      	den Sinn und Zweck der Konteröffnung und


      	weitere sonstige Vermögenswerte (Other Assets).

    


    Aus dem Kundenprofil ersichtlich sind somit das gesamte wirtschaftliche Umfeld des steuersensitiven Geldanlegers sowie alle von ihm beabsichtigten und geplanten Wertpapiertransaktionen.


    Lässt der steuersensitive Geldanleger sein Vermögen über einen Trust oder Treuhänder verwalten, muss er sich gegenüber der Bank als sogenannter „Main Beneficiary“ identifizieren. Auf dem entsprechenden Kundenprofil werden unter anderem festgehalten:


    
      	Name,


      	Wohnsitzadresse,


      	Geburtsdatum.

    


    Festzuhalten ist auch, ob der steuersensitive Geldanleger Kontovollmacht besitzt oder nicht.


    Bestimmte Banken wie die HSBC und bestimmte britische Banken besitzen noch Banklizenzen aus den Jahren vor 1976. Bei den Briten resultiert dies aus der ehemaligen Besatzungszeit vor 1972. Bei solchen Banken können steuersensitive Geldanleger aus Europa ohne „Residency Visa“ sogenannte „Non-Resident Savings Accounts“ oder Festgeldkonten („Term Deposit Accounts“) in lokaler Währung (Dirham-AED) oder jeder ausländischer Währung eröffnen; Kreditkarten oder Schecks gibt es aber auch dort nur mit Aufenthaltsbewilligung. Bei der HSBC-Bank beispielsweise beinhalten solche Konten folgenden Service:


    
      	Bankomatkarte (Savings Accounts),


      	Telefonbankenservice,


      	Internet-Banking rund um die Uhr.

    


    Für einen Savings Account sollte eine Mindesteinlage von 2.000 Euro oder 5.000 AED vorhanden sein. Festgeldkonten lassen sich bei HSBC bereits ab einem Betrag von 10.000 Euro eröffnen und bieten daher für den steuersensitiven Geldanleger mit mittlerem Vermögen eine Einstiegsmöglichkeit in den Finanzplatz Dubai mit einem eventuell späteren Wechsel in das DIFC.


    Offshore-Gesellschaften in den Vereinigten

    Arabischen Emiraten


    Allgemeines


    Der angelsächsische Begriff „Offshore“, der etwa mit „außerhalb der Küstengewässer liegend“ übersetzt werden könnte, bezeichnete ursprünglich die zu einem Land gehörenden Hochseeinseln. Die Finanzwelt hingegen verwendet den Begriff für steuerlich begünstigte Gebiete und versteht unter „Offshore“ in erster Linie, dass man sich mit dem Geldanlagekonto außer Reichweite seines Herkunftslandes bezüglich dessen Steuermacht befindet. Eine Offshore-Gesellschaft umschreibt also eine Gesellschaft, die in einem – steuerlich gesehen – „Vorzugsland“ errichtet wurde. Die Vorschaltung vermögensverwaltender Offshore-Gesellschaften ermöglicht es dem steuersensitiven Geldanleger, Bankkonten und Wertpapierdepots im Namen dieser Gesellschaft halten und verwalten zu können.


    Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben mehr als 30 sogenannte „Free Zones“ geschaffen. Die für den steuersensitiven Geldanleger „interessantesten“ befinden sich dabei in Dubai, wie etwa Internet City, Media City, Healthcare City, Knowledge Village oder auch Jebel Ali, Dubai Airport, Sharjah Airport. Der wichtigste Vorteil solcher Free Zones ist, dass dort Gesellschaften ausschließlich mit bzw. durch ausländische Anteilseigner oder aber auch nur mit einem einzigen Gesellschafter – dem steuersensitiven Geldanleger selbst – gegründet werden können. Des Weiteren genießen solche Gesellschaften eine Körperschaftsteuerfreiheit für mindestens 15 Jahre; die Anteilseigner zahlen keine Einkommensteuern. Anlagekapital sowie die Gewinne können in beliebiger Höhe ein- und ausgeführt werden.


    Offshore-Gesellschaften in der Dubai „Free Zone“ von Jebel Ali


    Jebel Ali ist die älteste und größte Freizone in den VAE. Seit 2003 – genauer gesagt seit Inkrafttreten der „Jebel Ali Free Zone Authority Offshore Companies Regulations“ zum 15. Januar 2003 – können ausländische natürliche Personen eine sogenannte „Jebel Ali Offshore-Gesellschaft“ errichten, deren Name auf der gleichnamigen Freihandelszone basiert.


    Für den steuersensitiven Geldanleger bietet sich eine Jebel Ali Offshore-Gesellschaft unter anderem aus folgendem Grund an: Auf den Namen der Gesellschaft kann der Anleger in Dubai ein Bankkonto eröffnen, ohne einen Wohnsitz in Dubai innehaben zu müssen. Die Jebel Ali Offshore-Gesellschaft ermöglicht somit nicht nur jenen steuersensitiven Geldanlegern den Zugang zum Bankenplatz Dubai, die das für ein Konto im DIFC erforderliche Mindestkapitalvermögen nicht erreichen können und auch keine Immobilien kaufen wollen.91 Die Jebel Ali Offshore-Gesellschaft eignet sich auch sehr gut zum „Vorschalten“, sodass das Konto des steuersensitiven Geldanlegers nach außen nicht direkt mit seiner Person bzw. seinem Namen in Verbindung gebracht werden kann.


    Die Gründung unter Unterhaltung einer solchen Gesellschaft gestaltet sich einfach. Mit der Ausstellung der Statuten (Memorandum and Articles of Association) einer Gründungsurkunde (Certificate of Incorporation) für die Offshore-Gesellschaft darf diese offiziell ihre Tätigkeit aufnehmen. Die Offshore-Gesellschaft darf kein eigenes Personal in den Emiraten einstellen oder Büroräume anmieten. Die Jebel Ali Offshore-Gesellschaft benötigt lediglich einen lokalen „Registered Agent“, der als Ansprechpartner gegenüber den Behörden fungiert. Das Aktienkapital der Jebel Ali Offshore-Gesellschaft kann frei bestimmt werden, ein Mindest(stamm)kapital ist nicht vorgeschrieben.


    Die Aktionäre können natürliche wie auch juristische Personen sein. Es müssen mindestens zwei Direktoren, ein Manager und ein Schriftführer (Company Secretary) benannt sein, was auch in Personalunion durchgeführt werden kann. Ein Direktor kann also zudem auch der Manager und Sekretär sein, wie das auch bei anderen Offshore-Gesellschaften regelmäßig der Fall ist. Die Gründungskosten sowie die erste Jahresgebühr betragen etwa 3.300 Euro; die laufenden Jahreskosten ab dem zweiten Jahr betragen etwa 1.500 Euro.
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    Offshore-Gesellschaften in der Ras Al Khaimah Free Zone des Emirats


    Ras Al Khaimah ist eines der sieben Emirate im nördlichen Teil der Vereinigten Arabischen Emirate mit einer Fläche von circa 1700 km². In der Ras Al Khaimah Free Zone (RAKFTZ) können steuersensitive Geldanleger ebenfalls Offshore-Gesellschaften zur diskreten Vermögensverwaltung gründen, ohne eine physische Präsenz (Büroräume usw.) vorhalten zu müssen. Nur eine Person ist zur Besetzung der Positionen des Direktors und Managers notwendig. Die Offshore-Gesellschaft ist außerdem sehr günstig zu errichten und kann wiederum – um Vermögen gegenüber Dritten noch „diskreter“ werden zu lassen – als Anteilseigner einer Offshore-Gesellschaft in einer anderen Freihandelszone der VAE eingesetzt

    werden.
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    Tabelle 4: Kostentabelle für Offshore-Gesellschaften in den VAE (Preise sind Durchschnittspreise, Abweichungen sind möglich)


    Ein Konto in Singapur


    Das Geschäftsbankensystem in Singapur ist dem Singapur Banking Act entsprechend mehrfach unterteilt, genau genommen in fünf Kategorien. Da gibt es zunächst die Geschäftsbanken (Commercial Banks), welche wiederum unterteilt sind in: Vollbanken (Full Banks), Großhandelsbanken (Wholesale Banks) und Offshore-Banken (Offshore Banks). Vollbanken können die gesamte Palette des Bankengeschäfts anbieten. Ausländische Vollbanken mit QFB-Status (Qualifying Full Bank) verfügen auch über Bankautomaten und bieten einen Kreditservice an. Wholesale-Banken sind lizenziert wie Vollbanken, führen aber kein Kundengeschäft in örtlicher Währung (Singapore Dollar) aus. Offshore-Banken sind im Grunde den Voll- und Wholesale-Banken gleichgestellt was Geldgeschäfte innerhalb der ACU (Asian Currency Unit) betrifft. Die ACU ist ein Buchungssystem, das die Banken zur Buchung all ihrer Fremdwährungstransaktionen im asiatischen Dollarmarkt nutzen. Unter dem jüngsten Bankenliberalisierungsprogramm wurden den Offshore-Banken mehr Möglichkeiten im Singapur-Dollar-Geschäft eingeräumt. Steuersensitive Geldanleger aus dem Ausland können sich im Grunde an jede dieser Commercial Banks wenden. Darüber hinaus gibt es in Singapur auch noch Merchant Banks und sogenannte Finance Companies. Die letzten beiden Kategorien sind für den privaten steuersensitiven Geldanleger nicht relevant. Alle Geschäftsbanken in Singapur unterliegen der Monetary Authority of Singapore (MAS) als Aufsichtsbehörde.


    Vermögensverlagerung in einen

    Brunei-Trust


    Allgemeines


    Das Sultanat Brunei (malaiisch: Brunei Darussalam genannt) ist ein Kleinstaat an der Nordküste der Insel Borneo im Südchinesischen Meer. Die Fläche des Staatsgebietes beträgt 5.770 km² und stellt den Rest eines in früheren Zeiten viel größeren Sultanates dar, das früher (zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert) in etwa die komplette Nordküste dem Herrschaftsbereich des Sultans von Brunei zuordnete. Heute umfasst das von Sultan Hassanal Bolkiah geführte Sultanat circa 370.000 Einwohner und ist vollständig von dem malaysischen Bundesstaat Sarawak umschlossen. Amtssprache ist Malaiisch; Landeswährung ist der Brunei-Dollar (BND), der im Verhältnis 1:1 an den Singapur-Dollar gekoppelt ist. Ein Brunei-Dollar ist in etwa 0,50 Euro wert.


    Das Sultanat entspricht flächen- und einwohnermäßig dem Zehnfachen des Fürstentums Liechtenstein. Neun Geschäftsbanken sind aktuell in Brunei ansässig. Brunei betreibt ein sogenanntes „Currency Board System“ ohne Zentralbank. Zuständige Regulierungsbehörde für den Bankensektor ist die Regierung. Öl und Gas fließt täglich im Wert von jeweils 14 Millionen Dollar aus dem Sultanat heraus. Gerade einmal etwa 110.000 Touristen haben sich bisher pro Jahr in dieses Land verirrt, bis zum Jahr 2020 sollen es dreimal so viele werden. Zu den touristischen Attraktionen zählen nämlich nicht nur die Pracht der Jem-Asr-Hassanil-Bolkiah-Moschee – größte des kleinen Landes –, deren goldene Dome und komplex ornamentierte Minarette das Stadtbild Bandar Seri Begawans prägen. Neben der Haupteinnahmequelle, dem reichlich vorhandenen Erdöl, sowie der sich langsam entwickelnden Tourismusbranche, setzt Brunei durch seine Steuerpolitik zunehmend auf ein drittes Standbein: Das Sultanat will neben Hongkong, Singapur und Dubai zu einem attraktiven Finanzplatz im asiatischen Raum werden. Brunei ist unter anderem Mitglied des Internationalen Währungsfonds und der ASEAN-Freihandelszone AFTA und in Währungsgemeinschaft mit Singapur verbunden. Mit der „Brunei International Trusts Order 2000“ hat Brunei auch ein modernes Trustrecht.


    Errichtung


    Der Brunei-Trust ist einfach, schnell und diskret errichtet. Formelles Erfordernis zur Begründung eines Trustverhältnisses ist der Abschluss eines Treuhandvertrages zwischen dem steuersensitive Geldanleger (als „Errichter und Principal“) und den Trustees. Mit dem Treuhandvertrag beauftragt der Geldanleger die Trustees, einen Trust zu begründen (Letter of Intent oder Instruction Letter). Die Errichtung des Brunei-Trust erfolgt per „Declaration“. Hier treten ausschließlich die Trustees im Außenverhältnis in Erscheinung und erklären, Vermögen für einen anderen zu verwalten. Dem anglo-amerikanischen Vorbild entnommen, ist keine konstitutive Registereintragung mit Hinterlegung öffentlich beurkundeter oder beglaubigter Statuten vorgesehen. Der Brunei-Trust gilt so mit Abschluss des Treuhandvertrages mit dem entsprechenden Treuhandunternehmen als errichtet.


    Die Errichtung eines Brunei-Trusts vollzieht sich im Wesentlichen in drei Schritten:


    
      	Der steuersensitive Geldanleger erteilt einen Auftrag zur Errichtung des Trusts (Instruction Letter oder Letter of Intent).


      	Der steuersensitive Geldanleger definiert die einzubringenden Vermögenswerte. In den Trust eingebracht werden können ausschließlich Bankguthaben, Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere.


      	Der steuersensitive Geldanleger definiert den Kreis der Begünstigten (z.B. sich selbst, Verwandte, Dritte, gemeinnützige Organisationen).

    


    Rechtsgrundlage des Trusts ist die diskretionäre Treuhänderschaft gemäß Brunei International Trusts Order, 2000. Danach können auch Trusts für bestimmte Zwecke errichtet werden, die keine gemeinnützigen sein müssen. Solche „Purpose-Trusts“ eignen sich für solche Geldanleger, die einen Brunei-Trust beispielsweise für das Halten bestimmter Aktienpakete oder Vermögen allgemein auf bestimmte Zeit errichten wollen und keine Begünstigten bestimmen können/wollen. Nach Brunei-Recht gegründet, wird der Trust im Außenverhältnis durch seine Trustees (die Treuhänder) vertreten, die das Treuhandvermögen in ihrem eigenen Namen halten und verwalten. Da die Trustees eine Vertrauensstellung innehaben, werden sie regelmäßig durch einen Protektor bzw. ein Protektorunternehmen überwacht. Als Trustee eines Brunei-Trusts fungiert im Regelfall ein unter der „Registered Agents an Trustees Licensing Order 2000 (RATLO)“ lizenziertes Treuhandunternehmen. Die Rechte und Pflichten der Trustees sind in einem eigenen Declaration of Trust festgelegt. Die jährlichen Kosten für die Verwaltung eines Trusts belaufen sich auf etwa 1.500 Schweizer Franken (= 1.110 Euro). Die Gründungskosten des Trusts betragen circa 500 Schweizer Franken (370 Euro).


    Der Vermögenstransfer


    Zentraler Bestandteil des Trusts ist das steuersensitive Vermögen –Treuhandgut genannt –, zu dessen Haltung, Verwaltung und Verwendung zugunsten der Begünstigten das Trustverhältnis errichtet wird. Der Vermögenstransfer erfolgt sehr diskret durch bankinterne Übertragung der Vermögenswerte, beispielsweise aus einem Schweizer-Depot. Die sogenannten „Assets to be transferred“ werden im Regelfall in einem separaten „Deed of Addition“ aufgelistet und erscheinen nicht auf dem Gründungsformular (sogenannter „Instruction Letter“).


    Gegenstand des Treuevermögens können alle geldwerten Gegenstände des Rechtsverkehrs sein. Der Brunei-Trust kann sowohl Konten und Depots in Brunei als auch in Europa bzw. Vaduz oder der Schweiz unterhalten. So ist es im Regelfall nicht notwendig, in Liechtenstein oder der Schweiz unterhaltene Anlagekonten und Wertpapierdepots an den Sitz des Trusts zu verlagern. Auch für Anlagekonten, die der Trust auf seinen Namen in der Schweiz oder in Liechtenstein unterhält, fällt der EU-Steuerrückbehalt auf nach der EU-Zinssteuer-Richtlinie steuerpflichtige Kapitalerträge nicht an, da die Trustees durch eine juristische Person mit Sitz außerhalb des territorialen Geltungsbereichs der EU-Zinssteuer-Richtlinie bzw. außerhalb von Schweiz/Liechtenstein gestellt werden. US-Investments können mittels eines Brunei-Trusts allerdings nicht getätigt werden.


    Die Begünstigten


    Der steuersensitive Geldanleger legt in der Treuhandurkunde den Begünstigtenkreis fest. Dabei besteht auch die Möglichkeit, einer Mehrzahl von Personen gleichzeitig oder in zeitlicher Aufeinanderfolge und in unterschiedlichem Umfang eine Begünstigung am Vermögen eines Brunei-Trusts zu gewähren. Bei Errichtung des Brunei-Trusts als Discretionary Trust gehören im Regelfall auch gemeinnützige Institutionen dem Begünstigtenkreis an. Die Begünstigten scheinen namentlich nur im Instruction Letter (dem Gründungsauftrag) auf. Keine Begünstigten müssen bei Errichtung eines Purpose-Trusts bestimmt werden.


    Zusammenfassende Übersicht


    
      	Bündelung von international verstreutem Vermögen auf steuerneutralem Terrain.


      	Der Brunei-Trust hält ausschließlich mit der Korrespondenzbank in Europa eine Bankverbindung.


      	Die zufließenden Zinsen, Dividenden und Coupons sind steuerfrei (eine EU-Quellensteuer fällt nicht an).


      	Die Kursgewinne sind steuerfrei.


      	Beim Ableben des Trust-Errichters entsteht keine Erbschaftsteuerpflicht.


      	Verlegen die Begünstigten ihren Wohnsitz in steuerneutrales Terrain, können Zuwendungen steuerfrei vereinnahmt werden.


      	Die persönlichen Daten des steuersensitiven Geldanlegers sind lediglich der Tochtergesellschaft der Korrespondenzbank in Brunei bekannt. Es erfolgt keine öffentlich zugängliche Registereintragung, die Anonymität des steuersensitiven Geldanlegers bleibt ge-

      wahrt.


      	Gläubiger des Treugebers haben grundsätzlich keinen direkten Zugriff auf das Treugut. Unter bestimmten Umständen können sie jedoch aufgrund von Gläubigerbenachteiligung einen Anspruch gegen das Treugut geltend machen.


      	Die Anfechtung der Treuhänderschaft wegen Verkürzung eines Pflichtteilsanspruchs nach ausländischem Recht ist in Brunei jedoch zumindest hinsichtlich beweglichen Vermögen gemäß Section 108 der „Internationale Trust Order, 2000“ grundsätzlich nicht möglich.
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    Die Ausarbeitung maßgeschneiderter Anlagekonzepte erfordert bei größerem Vermögen regelmäßig die Hilfe eines professionellen Financial Advisors. Dieser beginnt mit einer Bestandsaufnahme und erarbeitet auf dieser Basis unter Berücksichtigung der Ziele und Wünsche des steuersensitiven Geldanlegers ein individuelles Anlagekonzept.


    Zu unterscheiden ist grundsätzlich zwischen der standardisierten und der diskretionären Vermögensverwaltung. Der schriftliche Vermögensverwaltungsvertrag muss bestimmte wesentliche Punkte regeln.


    In diesem Teil finden sich Tipps zur Werterhaltung und bewährte Verhaltensregeln für börsennotierte Anlagewerte.


    Ausarbeitung neuer Anlagekonzepte für steuersensitives Vermögen


    Allgemeines


    Geänderte Rahmenbedingungen für das steuersensitive Vermögen, hervorgerufen einerseits durch die stetige Intensivierung der steuerlichen Amts- und Rechtshilfe und andererseits durch die Verlagerung deutscher Besteuerungshoheit in benachbarte klassische Anlageländer (Beispiel Schweiz und geplant auch für Liechtenstein)92 erfordern im Regelfall eine Restrukturierung der sich auf Auslandskonten befindlichen Vermögen. Mit einer notwendigen Restrukturierung verbunden sind u. a.


    
      	Wechsel des Kreditinstitutes,


      	notwendig gewordener Wechsel des Anlagelandes,


      	Repatriierung des Auslandsvermögens nach Nachversteuerung (Schweiz und Liechtenstein) bzw. erfolgter Nacherklärung usw.

    


    Mit den Änderungen wird im Regelfall die Ausarbeitung eines neuen Vermögensanlagekonzeptes erforderlich. Dies schon deshalb, weil sich die Renditeerwartungen steuersensitiver Geldanleger zukünftig auf eine Rendite „nach Steuern“ beziehen müssen. Die hierbei notwendigen Schritte werden nachfolgend – begleitet von zahlreichen Tipps – erörtert.


    Bestandsaufnahme


    Der steuersensitive Geldanleger beginnt am besten mit einer detaillierten Bestandsaufnahme. Dieser folgt eine Ausarbeitung seines aktuellen Vermögens- und Finanzstatus. Der Vermögensstatus zeigt sein gesamtes Vermögen und dessen Zusammensetzung auf. Professionelle Berater erstellen den Vermögensstatus im Regelfall in Form einer Vermögensbilanz. Diese kann der Geldanleger auch selbst erstellen, wobei er auf der Aktivseite Vermögenswerte, getrennt in liquide Mittel, Beteiligungen, Immobilien usw., auflistet und auf der Passivseite alle seine Darlehen und sonstigen Verbindlichkeiten aufführt. Die detaillierte Analyse des Vermögens verlangt vor allem eine genaue Bewertung des Vermögens und seiner Struktur zum gegenwärtigen Zeitpunkt.


    
      Anlegerhinweis 56


      Für die Bestimmung der Verwertbarkeit des im Vermögensstatus enthaltenen Vermögens empfiehlt sich folgende Aufteilung:

    


    Geldwertanlagen (alle liquiden Mittel, die innerhalb kurzer Zeit flüssig gemacht werden können; hierzu zählen Bargelder, Sparbücher, Bausparguthaben, Renten und Rentenfonds) und


    Sachwertanlagen (Immobilien, Aktien oder Edelmetalle)


    Mit dem Finanzstatus erhält der Geldanleger einen Überblick über seine aktuelle freie Liquidität. Den Finanzstatus errechnet der Geldanleger aus der Saldierung sämtlicher Ein- und Auszahlungen. Darin erfasst er erstmals auch den Ertrag aus seinem Auslandsgeldvermögen, vermindert um die zu zahlenden Steuern, und rechnet anfallende und offene Steuernachzahlungen inklusive der Hinterziehungszinsen hinzu. Mit dem Finanzstatus lassen sich im Vorfeld eventuelle Unterdeckungen und Liquiditätsengpässe feststellen. Unterdeckungen und Liquiditätsengpässe gefährden auch die Straffreiheit von Steuernacherklärungen, da eine Voraussetzung für die strafbefreiende Wirkung einer Selbstanzeige ist, dass die Steuern zuzüglich Zinsen nachbezahlt werden können.


    Unter Berücksichtigung der Vermögensbilanz sowie des aktuellen Finanzstatus kann nun mit der Ausarbeitung „neuer“ Anlageziele begonnen werden. Bei der Definition der Anlageziele berücksichtigt der steuersensitive Geldanleger seine persönlichen Bedürfnisse und Präferenzen, die er mit den aktuellen Gegebenheiten auf dem Kapitalmarkt abgleicht.
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      In die Vermögensanalyse einzubeziehen sind auch die Lebensumstände und das familiäre Umfeld. Die Erfassung und die Berücksichtigung bestimmter Daten, wie Familienstand, Anzahl der Kinder, Lebenshaltungskosten, genaue steuerliche Situation usw., ermöglicht es dem steuersensitiven Geldanleger, eine weitgehend realistische und langfristige Vermögensplanung zu erstellen.

    


    Zielsetzung: Was soll mit dem deklarierten Vermögen erreicht werden?


    Hier liegt der steuersensitive Geldanleger seine Ziele fest. Diese müssen primär in der Einkommenssicherung oder der Finanzierung der eigenen Immobilie bestehen. Der dauerhafte Erhalt des Vermögens ist künftig unter dem Aspekt der Minimierung der Steuerlast zu planen; Inflationserwartungen sind ebenfalls einzubeziehen. An zweiter Stelle kommt gegebenenfalls die Vorbereitung einer optimalen Vermögensübergabe durch eine Nachfolgeplanung dazu. Denn offizielles Vermögen lässt sich auch ganz offiziell vererben.


    Bei der Festlegung der Anlageziele ist zwingend auch eine realisierbare Ruhestandsplanung einzubeziehen. Ziel der Ruhestandsplanung ist es, die Entwicklungen der Ausgaben im Alter zu erfassen und den Einkommensbedarf festzustellen. Dabei wird der steuersensitive Geldanleger ganz schnell zu dem Ergebnis kommen, dass er die Zins- und Kapitalerträge aus seinem Auslandsdepot, das er gerade legalisiert hat, sehr wohl benötigt und in seine Vermögensplanung einbeziehen muss.
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      Im Rahmen der Ruhestandsplanung müssen folgende Aspekte in die Überlegungen einfließen:

    


    Änderung der Ausgabenstruktur und der Ausgabengewohnheiten (Beispiel: der schuldenfreien Wohnung – und damit der Abnahme der Ausgaben für Zins und Tilgung – stehen höhere Ausgaben für die Gesundheit gegenüber)


    Inflationsaspekte. Benötigte der steuersensitive Geldanleger bisher circa 50.000 Euro im Jahr, um seinen Ausgaben nachzukommen, und konnte er diese aus dem laufenden Einkommen und den Erträgen seines offiziellen Vermögens noch bestreiten, muss er bei einer Inflation von 3 Prozent in 15 Jahren, also wenn er z.B. 65 oder 70 Jahre alt ist, knappe 78.000 Euro an Einnahmen nach Steuern zur Verfügung haben; in 30 Jahren wären es gar über 120.000 Euro.


    Die Planungsphase


    In der Planungsphase arbeitet der steuersensitive Geldanleger – eventuell unter Hinzuziehung professioneller Vermögensberater – eine Strategie zur Vermögens- und Zukunftsplanung unter Einbezug des offiziell deklarierten Auslandsgeldvermögens aus. Auf Basis aller vorhandenen Informationen und Daten können unterschiedliche Szenarien zur Vermögensentwicklung simuliert und berechnet werden. Dies gibt Aufschluss über die langfristig optimale Vermögensstruktur und Vermögensstrukturanpassung.
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      Der steuersensitive Auslandsgeldanleger sollte hierbei einen professionellen Financial Advisor konsultieren. Dieser sollte in der Lage sein, Aussagen über die Entwicklung und zukünftige Zusammensetzung des Gesamtvermögens und der Schulden machen zu können. Daneben sollte der Financial Advisor die Liquiditätsherkunft prognostizieren und die Steuerentwicklung über den gesamten Planungshorizont darstellen können. Der steuersensitive Geldanleger sollte auch nach einer Simulation alternativer Liquiditätsverwendungen fragen.

    


    Ergebnisse der Planung sind konkrete Aussagen über die als optimal erachtete Vermögensstruktur und wie diese durch Vermögensstrukturanpassungen erreicht werden kann.


    Die Umsetzungsphase


    Die Planungsergebnisse sind vom steuersensitiven Geldanleger im nächsten Schritt umzusetzen. Hierzu sind die geeigneten Anlageprodukte erforderlich; der Anleger informiert sich hier selbst oder über qualifizierte Berater und Vermögensverwalter.93 Die Vermögensverwalter sind dahingehend zu instruieren, die Empfehlungen und die optimale Struktur in der Vermögensanlage umzusetzen. Zentrale Aufgabe dieser Phase ist die Implementierung der Richtlinien und somit die Einführung einer Benchmark bei den bereits existierenden Verwaltern bzw. die Suche nach neuen qualifizierten Fachberatern.


    Die Kontrollphase


    Die Kontrollphase bildet den Abschluss des Planungsprozesses und ist gleichzeitig der Ausgangspunkt für einen Neustart. Laufendes Controlling und die konsolidierte Berichterstattung (Reporting) dienen der Erfolgskontrolle. Beides erfolgt unter Einbeziehung des legalisierten Auslandsvermögens. Altes und „neues“ offizielles Vermögen wird dadurch als Gesamtvermögen übersichtlich und transparent dargestellt. Das hilft dem steuersensitiven Geldanleger, Fehlentwicklungen rechtzeitig zu erkennen. Die Vermögensplanung mit dem offiziell deklarierten Vermögen wird dabei zum laufenden Prozess.


    Professionelle Hilfe durch ein zielgerichtetes

    Financial Advisory


    Financial Advisory lässt sich am zutreffendsten mit „ganzheitliche Finanz- und Vermögensbetreuung“ umschreiben. Ganzheitlich bedeutet die Einbeziehung des gesamten Umfeldes des steuersensitiven Geldanlegers mit sämtlichen Einflussfaktoren wie Familienstatus, berufliches und gesellschaftliches Umfeld, Einkommen, steuerliche Belastungen, Alter, Zukunftspläne sowie Erbfolgeplanung.


    Ein unabhängiger Financial Advisor94 unterstützt den Anleger in mehrfacher Weise:


    
      	durch die Ausarbeitung einer Vermögensanlagestrategie zusammen mit dem Anleger,


      	durch die Definition adäquater und umsetzbarer Anlageziele,


      	durch aktive Tätigkeit und Umsetzung der entsprechenden Vermögens- und Anlagestrategien zur Erreichung dieser Anlageziele.

    


    Der Liquiditätsbedarf hat besondere Bedeutung für die Steuerung und Strukturierung des Vermögens. Es bestehen insoweit Zusammenhänge zwischen der Vermögenshöhe, der Vermögensstruktur und der verfügbaren Liquidität, die der Financial Advisor erkennt und optimal aufeinander abstimmen wird. Der Financial Advisor wird aber auch diverse Zielkonkurrenzen ausarbeiten müssen, die durch Ziele und Präferenzen des Anlegers hervorgerufen werden. So konkurriert das Ziel „Einkommenssicherung“ mit dem Ziel „Renditeoptimierung“ dahingehend, dass sich Letzteres nur durch die Beimischung von spekulativen Anlageformen verwirklichen lässt. Spekulative Anlageformen (z.B. Aktien) eignen sich aber nur bedingt zur Einkommenssicherung. Der Financial Advisor wird hier den „goldenen Mittelweg“ beschreiten.
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      Ein unabhängiges und damit den Interessen des Anlegers gerecht werdendes Financial Advisory gibt es nicht zum Nulltarif. Zielgerichtet wird ein „kostenloser“ Vermögensberater einen Anleger auf Anlageprodukte verweisen, die den größtmöglichen Provisionserfolg versprechen. Daher sollte der steuersensitive Geldanleger einem Honorarberater den Vorzug geben.

    


    Grundzüge der standardisierten und diskretionären Vermögensverwaltung


    Leider gibt es sie nicht! Gemeint ist die optimale Geldanlagestrategie ohne Risiko, höchstem Ertrag und kurzer Anlagedauer. Es gilt vielmehr der Grundsatz oder die „Gesetzmäßigkeit“, dass ein hoher Ertrag nur mit entsprechendem Risiko erwirtschaftet werden kann.95 Die individuelle – vom Fondsgedanken losgelöste – Verwaltung größeren Vermögens stellt hohe Anforderungen an den Portfolio-Manager. Die allgemeine Finanz- oder Anlageplanung, eine Vorstufe zur Vermögensverwaltung, nimmt dem Anleger die definitive Anlageentscheidung selbst nicht ab. Mit Erteilung eines Vermögensverwaltungsmandates kann der Anleger die erforderlichen Anlageentscheidungen auf Experten seiner Auslandsbank delegieren.


    Steuersensitive Geldanleger können ihrer Bank den Auftrag erteilen, das Wertpapierdepot


    
      	im Rahmen einer „diskretionären Vermögensverwaltung“ nach festgelegten Vorgaben (Anlagestrategien) und innerhalb eines definierten Anlagerahmens oder


      	im Rahmen einer standardisierten Vermögensverwaltung unter Zuhilfenahme eines dem Risikoprofil des Geldanlegers entsprechenden Musterportfolios

    


    eigenmächtig zu verwalten.


    Die diskretionäre oder standardisierte Vermögensverwaltung …


    
      	berücksichtigt individuelle Anlageziele,


      	entlastet den steuersensitiven Geldanleger von der zeitraubenden und kostspieligen Informationsbeschaffung,


      	entbindet den Geldanleger von der ständigen Beobachtung der internationalen Finanzmärkte,


      	gewährleistet eine dem stetig wechselnden Umfeld angepasste Verwaltung des Portfolios durch erfahrene Wertpapierexperten,


      	ermöglicht eine breite Risikostreuung und


      	gewährleistet die jederzeitige Verfügbarkeit des Kapitals.

    


    Der steuersensitive Geldanleger kann alle Wertpapiere in allen Währungen kaufen lassen. Er kann auch Anlagen in ausländischen Devisen tätigen oder einen kleinen Schritt an den Terminmarkt wagen. Maßgeblich ist jeweils die mit der Bank getroffene Vereinbarung, die jederzeit abänderbar oder kündbar ist. Monatliche oder vierteljährliche Statements sorgen dafür, dass der Geldanleger über die Entwicklung seines Vermögens stets informiert ist.
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      Für standardisierte Vermögensverwaltungsaufträge sind Mindestanlagesummen von etwa 100.000 Euro bzw. in der Schweiz oder in Liechtenstein von circa 150.000 Schweizer Franken erforderlich. Für eine allumfassende diskretionäre Vermögensverwaltung gelten Mindesteinlagen zwischen 500.000 und einer Million Euro. Schweizer und liechtensteinische Banken offerieren die diskretionäre Vermögensverwaltung im Regelfall ab einer Million Schweizer Franken.

    


    Die richtige Asset-Allokation für das

    steuersensitive Vermögen


    Allgemeines


    Ein effizientes Vermögensmanagement steht und fällt mit der richtigen Auswahl der einzelnen Anlagetitel bzw. der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios – der sogenannten Asset Allokation. Der Asset-Allokations-Prozess stellt für professionelle Vermögensverwalter akribische Kleinarbeit bis ins Detail dar. Da Anleger sehr unterschiedliche Anlagebedürfnisse und Investmentziele aufweisen, wie etwa die Sicherung einer bestimmten Mindestrendite oder die Abstimmung von Einlagen und Entnahmen, ist Asset-Allokation nichts von der Stange. Um heterogenen Anlegerzielen gerecht werden zu können, stützen sich professionelle Vermögensverwalter auf systematische Asset-Allokations-Prozesse mit geeigneten Instrumenten, um die investorspezifischen Bedürfnisse zu eruieren.


    Bestimmungsfaktoren im Asset-Allokations-Prozess


    Im Portfolio-Management zielen die Asset-Allokations-Entscheidungen im Kern auf die Strukturierung eines Anlegerportfolios nach Anlagekategorien, Märkten und Währungen ab. Darüber hinaus stellen Einflussfaktoren des Anlegers, wie Risikotoleranz, Renditeerwartungen, Anlagezeitraum, Liquidität, Restriktionen und steuerliche Aspekte, einen weiteren Bestimmungsfaktor im Asset-Allokations-Prozess dar.


    Taktische Asset-Allokation und Titelselektion


    Die strategische Asset Allokation, welche unter Einfluss der Bestimmungsfaktoren „Markt“ und „Anleger“ die Ausarbeitung einer langfristigen Vermögensstruktur mit optimalen Ertrags- und Risikoprofilen zur Aufgabe hat, mündet in zweiter Stufe in der taktischen Asset-Allokation. Ziel der taktischen Asset-Allokation ist es, die richtige Strategie des Markt-Timings zur Renditeoptimierung zu entwickeln. Schließlich erfolgt in dritter Stufe die eigentliche Titelselektion.


    Anlageentscheidungsprozess mit

    Ergebniscontrolling


    Unmittelbar an die Titelselektion schließt sich der Anlageentscheidungsprozess an. Im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses gilt es, auf der Grundlage des Ergebniscontrollings notwendige Änderungen an der angestrebten Anlagepolitik sowie deren Umsetzung vorzunehmen.


    Die diskrete Vermögensverwaltung mit standardisierten Musterportfolios


    Welche Anlagestrategie der Portfolio-Manager nun für das Depot eines steuersensitiven Geldanlegers zugrunde legt, hängt von den Zielen und der Einstellung zu Risiko und Ertrag ab, also dem Anlegerprofil, das im Rahmen der Kundenanalyse zu erarbeiten ist. Am Anfang eines Vermögensverwaltungsmandats steht stets das Kunden-Analysegespräch, in dem der Anlageberater gemeinsam mit dem Kunden unter Berücksichtigung und nach Analyse seiner persönlichen Verhältnisse und seiner Zielen das passende Anlegerprofil ermittelt. Dabei werden sämtliche relevante Aspekte wie Renditeerwartungen, Risikobereitschaft, Liquidität, familiäre Aspekte, Zeithorizont oder Referenzwährung (die Währung, in der der Anleger rechnet und denkt) des Kunden in die Überlegungen ein-

    bezogen.


    Wichtige Check-ups im Kundengespräch sind:


    
      	Kenntnis und Beurteilung der persönlichen Einkommens- und Vermögensverhältnisse,


      	Ermittlung der Risikobereitschaft und der Ertragserwartung des Anlegers,


      	Festlegung des Anlagehorizontes, der in enger Beziehung zur Risikobereitschaft und Ertragserwartung steht,


      	Definition des Liquiditätsbedarfs,


      	Bestimmung der Referenzwährung.

    


    Insbesondere die Definition des Liquiditätsbedarfs ist für die Wahl der richtigen Anlagestrategie erforderlich, da die Gewichtung zwischen dem Wunsch nach regelmäßigen Einkünften und der Zielsetzung von Kapital- und Währungsgewinnen eine entscheidende Rolle spielt. Die Bestimmung der Referenzwährung, also jener Währung, in der der Anleger „denkt“ und investiert, ist besonders für die Zusammensetzung des Kundenportfolios maßgeblich. Professionelle Vermögensberater werden die erwarteten Erträge und das Risiko der Anlagen in Referenzwährung optimieren.


    Ist der steuersensitive Geldanleger ein eher defensiver, nicht risikobereiter Anleger mit mittel- bis langfristigem Zeithorizont und überdurchschnittlichen Liquiditätsbedürfnissen und stehen bei ihm laufende Einnahmen im Vordergrund, gilt er als „konservativ“. Das Anlegerprofil lautet also „konservativ“. Ist der Geldanleger dagegen nur wenig risikobereit, plant er sein Geld, diskret mittel- bis langfristig anzulegen und steht bei ihm die Kapitalerhaltung und das laufende Einkommen im Vordergrund, wird ihn der Vermögensberater der Kategorie „ausgewogen“ zuordnen. Ist der Anleger ein eher risikobereiter Anleger mit längerfristigem Zeithorizont und geringen Liquiditätsbedürfnissen und steht in erster Linie der Kapitalzuwachs im Vordergrund (noch vor dem Einkommen), gilt der Anleger als „liberal“. „Dynamische“ steuersensitive Geldanleger sind schließlich risikobereit, fassen einen längerfristigen Zeithorizont ins Auge und haben nur geringe Liquiditätsbedürfnisse. Beim dynamischen Anleger steht allein der reale Kapitalzuwachs im Vordergrund. Er wird sein Anlageschwergewicht auf Aktien setzen.


    Der Kundenanalyse folgt im Regelfall eine umfassende Marktanalyse. Hier beurteilt die Bank die Chancen und Risiken auf den Wertpapier- und Devisenmärkten, und zwar bezogen auf diejenigen Anlageinstrumente, die dem analysierten Profil gerecht werden. Entsprechend der Kundenanalyse und der Marktanalyse bestimmt der Berater das für den Anleger zugeschnittene Portfolio.


    Grundsätzlich setzt sich jede Portfoliostrategie aus den Bestandteilen Aktien, Anleihen (Obligationen) und Geldmarktanlagen zusammen. Fallweise können auch Goldwerte gewählt werden. Diese einzelnen Elemente werden je nach gewählter Anlagestrategie und Anlageprioritäten unterschiedlich gewichtet, in verschiedene Währungen und auf einzelne Finanzmärkte oder Regionen verteilt. Die Gewichtungen werden der internationalen Wirtschaftsentwicklung entsprechend angepasst.


    Je nach Höhe des Anlagebetrages stehen dem steuersensitiven Geldanleger im Rahmen der professionellen Vermögensverwaltung zwei Wege offen: Er kann sein Depot


    
      	nach eigenen Vorgaben individuell managen lassen (diskretionäre Vermögensverwaltung) oder


      	ein auf sein Anlegerprofil zugeschnittenes Musterportfolio wählen (standardisierte Vermögensverwaltung).

    


    Mit einem Musterportfolio erwirbt der Anleger ein ganzes Leistungsbündel mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Risiko, eingesetzten Mitteln und erwirtschafteten Erträgen, abgestimmt auf ein bestimmtes Anlegerprofil. Jede Bank, zu deren Kerngeschäft die professionelle Vermögensverwaltung zählt, wird über mehrere Musterportfolios verfügen, die dem Anleger als Entscheidungs- und Orientierungshilfe dienen.


    Die Namen für solche Musterportfolios und Anlagestrategien sind so vielfältig wie die Anlagephilosophie jeder einzelnen Bank. So kann ein Portfolio, das die Erhaltung des Kapitals und die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Einkommens zum Ziel hat, ein „Ertragsmodell“, ein „Einkommensportfolio“ oder – dem hierfür passenden Anlegerprofil entsprechend – ein konservatives Portfolio sein. Die Portfoliozusammenstellung (Asset Allocation) gleicht sich aber weitgehend; angelegt wird überwiegend in kurzfristige Anlagen wie Geldmarktpapiere und Anleihen; bankspezifisch kann gegebenenfalls auch ein geringer Anteil in Aktien investiert werden. Mit der Anlagestrategie „Einkommen“ oder „Ertrag“ wird der Anleger zwar nicht reich, er trägt dafür aber nur ein geringes bzw. bei ausschließlicher Investition in Anleihen und Geldmarktpapieren so gut wie kein Risiko


    Anleger mit einem Vermögen bis zu 250.000 Euro wählen die Anlagestrategie „Ausgewogen“. Diese Anlagestrategie strebt sowohl ein regelmäßiges Einkommen als auch einen Wertzuwachs über Kursgewinne an. Mit der Begrenzung der Anteile der Anlagen in Aktien und Obligationen nach unten und nach oben wird ein ausgewogenes Rendite-/Risikoverhältnis sichergestellt. Zwischen 30 und 50 Prozent des Anlagevolumens werden in Aktien angelegt. Der Anleger hält außerdem maximal 20 Prozent des Portfolios in liquiden Anlagen, um kurzfristig auf Marktchancen reagieren zu können. Der Anleger nimmt hier kurzfristige Schwankungen bewusst in Kauf, um einen höheren langfristigen Vermögenszuwachs zu realisieren.


    Die Anlagestrategie „Zuwachs“, auch „Wachstum“ genannt, setzt mit einer Übergewichtung an Aktien (Anteil bis zu 50 Prozent) unter Inkaufnahme erheblicher Kursrisiken auf Kapitalbildung. Zur Erwirtschaftung eines regelmäßigen Einkommens wird zwar ein Anteil an Anleihen von etwa einem Drittel und ein Anteil an Geldmarktpapieren von fünf bis

    20 Prozent ins Depot genommen; die Einkommenserzielung tritt aber

    im Vergleich zur Vermögensmehrung in den Hintergrund. Die Strategie „Zuwachs“ oder „Wachstum“ setzt beim Kapitalanleger einen langfris-tigen Zeithorizont voraus. Das geeignete Anlegerprofil lautet hier „dynamisch“.


    Die Anlagestrategie „Kapitalgewinn“, oder auch zutreffend „Aktien“ genannt, ist dem „dynamischen Anleger“ mit einem Vermögen ab einer Million Euro vorbehalten. Bei dieser Anlagestrategie bestückt der Portfolio-Manager das Depot – abgesehen von einem geringen Prozentsatz an liquiden Mitteln oder alternativen Investments – ausschließlich mit Aktien und verfolgt rein das Ziel der Kapitalvermehrung. Weil die Aktienmärkte zeitweilig größeren Volatilitäten unterworfen sein können, muss kurz- bis mittelfristig allerdings mit größeren Wertschwankungen gerechnet werden. Um ein Teil dieses Risikos aus dem Gesamtportfolio zu nehmen, sollte der Anleger in einer Bandbreite von bis zu 30 Prozent des Gesamtanlagevolumens in Anleihen investieren. Alternative Investments wie Commodities (das sind börsengehandelte Produkte, die als „Massenware“ gelten und sich hauptsächlich in ihrem Preis von anderen Produkten unterscheiden, wie Erdöl, Getreide usw.) oder Immobilien machen einen Anteil von maximal 10 Prozent aus; Hedgefonds können bis zu 15 Prozent beigemischt werden. Bei Letzteren lässt sich das Risiko bei nahezu gleichen Gewinnchancen durch den Kauf von „Dach-Hedgefonds“ reduzieren.
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      Letztlich liegt es in der Entscheidung des Geldanlegers selbst, wie er sein Geld anlegt. Somit kann nur er seine persönliche Anlagestrategie definieren, er muss sich im Labyrinth der zahlreichen Musterportfolio-Bezeichnungen, welche gerade beispielhaft vorgestellt worden sind, zurechtfinden. Aber ganz egal, wie die einzelne Bank ihre Musterportfolios auch nennt, sie laufen alle entweder auf regelmäßigen moderaten Ertrag bei geringem Risiko oder einem langfristigen Vermögenszuwachs bei höherem Risiko, dafür aber mit überdurchschnittlichen Renditechancen hinaus.

    


    Der Vermögensverwaltungsvertrag


    Mindestinhalt – das muss geregelt sein!


    Der Verband Schweizerischer Vermögensverwalter hat im Anhang seiner Standesregeln eine Auflistung aller in einem schriftlichen Vermögensverwaltungsvertrag zu regelnden Punkte veröffentlicht.96 Nach der Verbandsempfehlung müssen mindestens folgende Punkte geregelt sein:


    1. Exakte Bezeichnung der Parteien


    2. Betroffene Bankbeziehung(en) (immer bei bankmäßig verwahrten Vermögenswerten)


    3. Beauftragung und Ermächtigung zur Verwaltung der Vermögenswerte (einschließlich der Einräumung der Kompetenz zur Delegation von Aufgaben)


    3.1 Anlageziel(e) des Kunden, welche auch in einem Besprechungsprotokoll festgehalten werden können;


    3.2 Referenzwährung;


    3.3 Umfang der Verwaltung nach eigenem Ermessen, nach spezifischen Richtlinien bzw. besonderen Instruktionen, wobei spezifische Richtlinien auch in einem Besprechungsprotokoll festgehalten werden können.


    Werden spezifische Richtlinien oder besondere Instruktionen erteilt, so sind diese im Vermögensverwaltungsvertrag oder in einem entsprechenden Besprechungsprotokoll grundsätzlich nach folgenden Kriterien zu gliedern:


    a) Depotstruktur (Depotanteil Beteiligungspapiere, festverzinsliche Anlagen, Edelmetalle usw.);


    b) Länder/Währungen/Branchen, die bei der Anlage berücksichtigt werden oder von der Anlage ausgeschlossen werden sollen;


    c) Maximalengagements pro Land/Währung/Branche;


    d) Mindestanforderungen an Qualität und Handelbarkeit der zu tätigenden Anlagen;


    e) Zulässigkeit und Umfang dauernder Kreditbenutzung;


    f) Zulässigkeit und Umfang von Termin- und Derivatgeschäften bzw. Anlagen in hybride und strukturierte Finanzprodukte.


    3.4 Stimmrechtsausübung (Sofern der Vermögensverwalter die Stimmrechte ausüben soll.)


    4. Verschwiegenheitspflicht des Vermögensverwalters (einschließlich Datenweitergabe an Hilfspersonen und Beauftragte)


    5. Berichterstattung und Rechnungslegung durch den Vermögensverwalter


    – Eigene Performance-Auswertungen oder Rechenschaftsablage auf Grundlage der Bankunterlagen;


    – Periodizität;


    – Aufbewahrung durch Vermögensverwalter oder Zustellung an den Kunden.


    6. Art der Instruktionserteilung durch den Kunden


    – Schriftlich, per Telefax, telefonisch, E-Mail;


    – Risikotragung für Kommunikationsfehler.


    7. Honorierung des Vermögensverwalters


    – Berechnungsweise;


    – Fälligkeit;


    – Allfällige Berechtigung des Vermögensverwalters zur direkten Honorarbelastung;


    – Behandlung von finanziellen Zuwendungen von dritter Seite einschließlich Rechenschaftsablage.


    8. Vertragsauflösung (Empfehlung)


    Zu beachten ist, dass nach schweizerischem Recht geschlossene Vermögensverwalterverträge zwingend jederzeit und ohne Beachtung von Kündigungsfristen beendet werden können.


    9. Rechtswahl und Gerichtsstand (Empfehlung)


    Zum Schutz des Kunden wird die Wahl schweizerischen Rechts und die Vereinbarung des schweizerischen Gerichtsstandes am Sitz des Vermögensverwalters empfohlen.


    Umfang, Anlageinstrumente


    Vermögensverwaltungsaufträge sind im Regelfall auf die „banküblichen Anlageinstrumente“ beschränkt. Hierunter fallen insbesondere Festgeld- und Treuhandanlagen, Edelmetalle sowie Geld- und Kapitalmarktanlagen in Form von Wertpapieren wie Anleihen, Geldmarktpapiere, Aktien oder Investmentfonds, sofern der Fonds seinerseits in bankübliche Anlagen investiert.97 Anteilsscheine an von der Bank kontrollierten oder errichteten Gesellschaften gelten nur dann als banküblich, wenn es sich hierbei um börsenkotierte „übliche Publikumsinstrumente“ handelt. Die Bank sorgt im Rahmen der Vertragsbeziehungen für eine angemessene Risikoverteilung und vermindert dadurch titelspezifische Risiken.98


    Sofern der Anleger keine anderslautenden Weisungen erteilt, kann die Bank auch von Aktien, Anleihen usw. abgeleitete Instrumente wie Derivate bzw. Termingeschäfte zur Absicherung bestehender Positionen – aber nur hierzu – einsetzen. Wichtig ist, dass der Vermögensverwaltungsvertrag die Termingeschäfte betreffende Einschränkung enthält, dass solche von der Bank nur im Rahmen diverser bankaufsichtlicher (z.B. „Richtlinien der Schweizerischen Bankiervereinigung für Vermögensverwaltungsaufträge 2010“) oder gemäß standesrechtlicher Richtlinien, wie beispielsweise den „Standesregeln des Verbands Schweizerischer Vermögensverwalter für die Ausübung der unabhängigen Vermögensverwaltung“, getätigt werden dürfen. Nach den Richtlinien der Schweizerischen Bankiervereinigung für Vermögensverwaltungsaufträge 2010 darf beispielsweise eine Bank in der Schweiz oder in Liechtenstein sogenannte „standardisierte Optionsgeschäfte“ (das sind solche Optionsgeschäfte, die über vereinheitlichte Produkte lauten, die auf einem organisierten Markt gehandelt und über eine anerkannte Clearingstelle, die für die Erfüllung der Optionskontrakte Sicherheit bietet, abgewickelt werden) nur dann ausüben, wenn diese auf das Gesamtportfolio des Anlegers keine Hebelwirkung haben und die Geschäfte im Rahmen der Anlagepolitik der Bank liegen.99 Die Standesregeln des Verbands Schweizerischer Vermögensverwalter lassen Anlagen in Termin- und Derivatgeschäfte bzw. Anlagen in hybride und strukturierte Finanzprodukte nach individueller Ermächtigung des Anlegers zu.


    Keine Hebelwirkung übt das Termingeschäft dann auf das Gesamtportfolio aus, wenn das Depot beispielsweise beim Verkauf einer Kaufoption und dem Kauf einer Verkaufsoption eine dem Basiswert der Optionen entsprechende Position aufweist. Mit anderen Worten: Das Depot muss über genügend Substanz oder Liquidität verfügen, um die eingegangenen Kontrakte jederzeit erfüllen zu können. Dies gilt im besonderen Maße bei sogenannten „Stillhaltergeschäften“, sofern die Bank für den Kunden solche durchführt. Des Weiteren muss den Richtlinien der Bankiervereinigung gemäß beim Kauf von Financial Futures die notwendige Liquidität bereits beim Kaufabschluss vollumfänglich vorhanden sein.100 Beim Verkauf von Financial Futures muss eine entsprechende Position in Basiswerten gegeben sein. Handelt es sich um Aktienindex-, Devisen- oder um Zinssatz-Futures, so genügt es, wenn das Depot den Basiswert ausreichend repräsentiert.


    Vertraglich ausgeschlossen sein sollte in allen Fällen die Befugnis, Guthaben oder Wertpapiere zurückzuziehen oder für Rechnung des Kunden zu verpfänden oder Vergütungen, soweit sie nicht für Anlagezwecke erforderlich sind, vorzunehmen. Auch die Aufnahme von Krediten soll ausgeschlossen sein.


    Nach schweizerischem Recht abgeschlossene Vermögensverwaltungsverträge unterliegen keiner Kündigungsfrist und können jederzeit von beiden Parteien mit sofortiger Wirkung aufgelöst werden; er erlischt allerdings nicht automatisch beim Tod oder bei allfällig eintretender Handlungsunfähigkeit des Depotinhabers.


    Vermögensverwaltungsverträge mit österreichischen Banken werden mit Unterzeichnung wirksam und auf bestimmte Dauer abgeschlossen und können vom steuersensitiven Geldanleger jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden.


    Werterhaltungsgrundsätze und Verhaltensregeln für eine sichere Anlage an der

    Börse


    Vorbemerkung


    Wertpapierbörsen sind keine Einbahnstraßen. Dies konnte jeder Anleger seit Ausbruch der Banken- und Finanzkrise erfahren. Die meisten Anleger erinnern sich zu spät an jene in Hausse-Zeiten vernachlässigten Tugenden, die man in jedem Lehrbuch zur Börse findet: Das konsequente Einhalten von Stopp-Marken oder die nähere Beschäftigung mit Fundamentaldaten. Leicht in Vergessenheit gerät auch, dass entscheidend für die Performance eines Wertpapierdepots die richtige Asset-Allokation und nicht das Stock-Picking oder das Timing beim Kauf von Einzelaktien ist. Ein gutes Stock-Picking gewinnt andererseits besonders in der aktuellen Baisse-Zeit große Bedeutung und ist für ein erfolgreiches Börseninvestment essenziell. Der Börsenlaie tut sich mit einem gekonnten Stock-Picking aber oftmals schwer und wird im Zweifelsfall bestehenden Trends folgen.


    Wichtige Verhaltensregeln


    Die Hypo Landesbank Vorarlberg im Kleinwalsertal101 hat die nachfolgenden wichtigsten Verhaltensregeln entwickelt, auf die Aktien- und Rentenanleger an der Börse achten sollten. Im nachfolgenden Abschnitt erfahren steuersensitive Geldanleger auch, welche Werterhaltungsgrundsätze die Profis verfolgen und warum es zweckmäßig ist, die Vermögensverwaltung in die Hände von Experten zu geben.


    1. Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen


    Dies gehört zu den grundlegendsten Prinzipien für die erfolgreiche Börsenspekulation und es wird auch in jedem einschlägigen Lehrbuch über Geldanlagen an zentraler Stelle aufgeführt. Gleichwohl hat die Masse der Anleger mit der konsequenten Einhaltung dieser einleuchtenden Regel Schwierigkeiten – das hat mit dazu beigetragen, dass sich auch die Psychologie mit dem Anlegerverhalten befasst. Die entsprechende Fachrichtung wird „Behavioural Finance“ genannt. Der Durchschnittsanleger neigt dazu, Gewinne zu früh mitzunehmen und hält oft zu lange an verlustträchtigen Anlagen fest. Natürlich sind auch Profis vor der Tendenz, kleine Gewinne mitzunehmen und Verluste laufen zu lassen, nicht ganz gefeit. Jedoch sind professionelle Vermögensverwalter für turbulente Börsenzeiten besser „gewappnet“; sie arbeiten überwiegend mit Systemen.


    2. Der Value-Ansatz


    Anleger, die lieber auf diskretionäre (= von Menschen getroffene) Anlageentscheidungen bauen, schwören oft auf die gesunde Value-Analyse mit gesundem Menschenverstand. Die Börsenprofis entwickeln ihre Value-Strategien meist mit Hilfe makroökonomischer Faktoren. Der Durchschnittsanleger wird an solche fachlichen Informationen im Regelfall gar nicht herankommen und auf – mehr oder weniger gefilterte – Medienberichte angewiesen sein.


    3. Selbstüberschätzung und Herdenverhalten


    Glaubt man den Akademikern unter den Börsianern, folgt der Durchschnittsanleger bestimmten Emotionen. Dabei überwiegen allzu oft die nicht rationalen Motive. Experten nennen hier: Selbstüberschätzung und Herdenverhalten sowie das Festhalten an rückläufigen Positionen.


    4. Falsches relatives Denken


    Falsches relatives Denken führt zu verfrühten Gewinnmitnahmen. Interne Studien der Hypo Vorarlberg zeigen, dass Anleger ihre Rendite durch zu verfrühte Gewinnmitnahmen schmälern oder sogar zerstören. Erwiesen ist, dass besonders aktive Börsianer nach Verrechnung der Transaktionskosten beinahe immer deutlich schlechter abschneiden als etwa ein Aktienindex. Denn eine große Zahl von Aktivitäten im Depot verursacht hohe Spesen.


    5. Zu langes Festhalten an Verlusten


    Die Bestürzung über Verluste ist meistens in der Anfangsphase am größten. Anleger halten hier dennoch am Engagement fest, da die Hoffnung dominiert, die Verluste würden sich in geraumer Zeit in Gewinne wandeln. Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass die Befriedigung über eine Verlustposition, die der Anleger noch in den grünen Bereich retten konnte, sehr oft jene über einen von Anfang an erzielten Gewinn um das Zweifache übertrifft. Ein sich ausweitender Verlust erhält hingegen immer weniger Beachtung mit der Folge, dass Minuspositionen zu lange gehalten werden – und zwar so lange, bis sie auf einem kaum mehr unterbietbaren Niveau angekommen sind. Die Chance auf eine Gewinnrealisierung läuft in diesem Stadium gegen null.


    Nervöse Anleger verkaufen in dieser Phase – und realisieren einen unter Umständen hohen Verlust, der sie dann dazu bewegt, sich für immer vom Börsengeschehen zu verabschieden. Börsenpsychologen erklären sich das damit, dass in diesem finalen Stadium die relative Bewertung vom sogenannten Kontrollmotiv abgelöst wird. Im Klartext: Der Anleger meint, die Situation nicht mehr in den Griff zu bekommen und reagiert panikartig. Die Folgen sind unüberlegte Zukäufe nach einem Kurssturz oder Verkäufe zum schlechtesten Zeitpunkt.


    6. Nachkauf zu vermeintlichen Tiefstkursen


    Ein weiterer fataler Fehler, den Kleinanleger begehen, ist das wilde Nachkaufen zu vermeintlichen Tiefstkursen. Für beide Verhaltensweisen sehen Wissenschaftler Parallelen aus dem Tierreich: Hunde kennen nur die beiden Alternativen „Flucht“ oder „volles Risiko“.


    7. Missachtung des Preis-Leistungs-Verhältnisses


    Unerfahrene Spekulanten strömen nicht selten bei Höchstkursen in den Markt. Sie begehen dabei den fatalen Fehler, den bisherigen Trend irrational in die Zukunft extrapolieren zu wollen, und vergessen hierbei meist sehr schnell den gesunden Menschenverstand, sprich, das „Preis-Leistungs-Verhältnis“. Börsenexperten betrachten diese Situation eher nüchtern. Übersteigen die Marktkapitalisierungen einzelner Titel das Bruttosozialprodukt der jeweiligen Volkswirtschaft, heißt es schlicht und einfach: „Finger weg“.


    8. Mathematische Systeme (Quant-Ansätze)


    In der professionellen Vermögensverwaltung wird überwiegend mit quantitativen Ansätzen (Quants) gearbeitet. Diese mathematischen Systeme sind meist prozyklisch und trendfolgend ausgelegt. Man spricht auch von Momentumstrategien. Ziel ist es, dem Anleger eine Partizipation an steigenden Marktbewegungen zu erlauben und dennoch gleichzeitig sein Verlustrisiko im Falle sinkender Märkte zu begrenzen. Damit basieren diese dynamischen Konzepte auf dem Gedanken einer asymmetrischen Renditeverteilung, denn eine negative Rendite des Investments bei unerwünschter Marktentwicklung soll vermieden oder zumindest beschränkt werden. Auf der anderen Seite soll der Anleger so weit wie möglich an positiven Wertentwicklungen teilhaben.


    Der große Vorteil dieser regelbasierten Ansätze liegt im systematischen Investmentprozess, der die Asset-Allokations-Entscheidung von den subjektiven Erwartungen und Stimmungen des Portfolio-Managements abkoppelt. Zudem ist der Ansatz sehr transparent, von Marktmeinungen unabhängig und in der Verfeinerung sehr flexibel. Empirische Erfahrungen zeigen, dass Quant-Ansätze in fallenden Märkten Anlageergebnisse liefern, die deutlich oberhalb der Marktperformance liegen. Umgekehrt verfügen sie in einem längerfristig positiven Marktumfeld über ein wesentliches Wertsteigerungspotenzial, das über dem Marktdurchschnitt zu liegen kommt. Dies trifft auch für den Quant-Ansatz der Hypo Vorarlberg

    zu.
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      Das System „Decelerate Invariant Portfolio Protection“, das in der Strategie „Hypo Dynamik mit Wertsicherung“ eingesetzt wird, hat sich nach fünf Jahren außerordentlicher Performance auch in der vergangenen Finanzkrise bewährt.

    


    9. Drei-Stufen-Konzept


    Die griechischen Philosophen lehrten drei Grundsätze:


    
      	Sei du selbst.


      	Wähle immer die Mitte.


      	Erkenne dich selbst.

    


    Diese Grundsätze gelten auch für die Geldanlage und lauten übertragen:


    
      	Wähle eine Finanzstrategie, die zu dir passt, und befolge sie. Kopiere keine Tipps, die du irgendwo aufsammelst, die aus dem Zusammenhang gerissen wurden und für Dritte gedacht waren.


      	Meide extreme Formen der Geldanlage, egal, ob zu konservativ oder zu spekulativ. Vermeide extreme Prognosen der Wirtschaftslage. Weder der Optimist noch der Pessimist sehen die Realität richtig. Schlage einen Mittelweg ein.


      	Erkenne deine finanzielle Situation. Was könnte passieren? Gegen welche Eventualitäten solltest du dich schützen? Spiele nicht den großzügigen Aktieninvestor, der noch Lombardkredit nimmt und beim ersten Kursrückgang alles verkaufen muss, weil er seine finanzielle Kraft nur aus der Sicht guter Tage kennt. Sei aber auch kein Tiefstapler, wenn es um die Einschätzung deiner persönlichen Situation geht.

    


    10. Schließlich: Das richtige Timing zählt – sowohl bei Aktien als auch bei Festzinsanlagen!


    Wer beispielsweise in den letzten zehn Jahren die insgesamt zehn besten Tage verpasste, erzielte im DAX lediglich eine halb so hohe Rendite wie Anleger, die über den gesamten Zeitraum durchgängig investiert hatten. Natürlich kann niemand die besten oder schlechtesten Börsentage vorhersagen – denn es gibt nun einmal kein voraussehbares richtiges Timing. Große Kurssprünge, die den überwiegenden Teil der Kursentwicklung ausmachen, finden lediglich an wenigen Tagen im Jahr statt. Deshalb sind die Anleger klar im Vorteil, die ihre Strategie möglichst langfristig und vor allem kontinuierlich ausrichten. Wenn es auch gegenwärtig nicht so aussehen mag, so gilt dennoch: Auf lange Sicht gesehen sind Aktien eine rentable und in Bezug auf Inflationsrisiken zudem sichere Anlageform.
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    Mit bestimmten Investments und/oder der Nutzung der in diesem Teil beschriebenen Vermögenskonservierungsmodelle gelingt steuersensitiven Kapitalanlegern eine attraktive steuerliche Einkommensabgrenzung: Laufende Erträge und Veräußerungserlöse aus solchen Geldanlagen unterliegen nicht dem hohen deutschen Steuersatz. Steuersensitive Geldanleger nutzen stattdessen die Steuervorteile ausländischer Finanzplätze und berufen sich dabei auf die vorteilhaften Regelungen der Doppelbesteuerungsabkommen.


    Grundzüge des Systems der Vermeidung einer Doppelbesteuerung


    Von einer Doppelbesteuerung spricht man, wenn zwei Staaten von demselben Steuerpflichtigen für denselben Erhebungszeitraum und Steuergegenstand Steuern erheben. Eine Doppelbesteuerung kann dann eintreten, wenn Vermögensgegenstände aufgrund unterschiedlicher Gesetzesbestimmungen im Land A dem zivilrechtlichen und im Land B dem wirtschaftlichen Eigentümer zugerechnet werden. Zu einer Doppelbesteuerung kommt es auch, weil die meisten Länder einerseits eine Besteuerung nach dem Wohnsitz des Steuerpflichtigen mit seinem Welteinkommen vorsehen, darüber hinaus aber auch Erträge aus bestimmten Quellen dort besteuern, wo die Erträge generiert werden. So sind nach dem sogenannten Belegenheitsprinzip Einkünfte aus Immobilienanlagen stets dort zu besteuern, wo die Immobilie belegen ist.


    Doppelbesteuerungen werden durch entsprechende Abkommen, den sogenannten Doppelbesteuerungsabkommen (DBA), zwischen den jeweiligen Staaten vermieden. Die Doppelbesteuerung wird dadurch vermieden, dass einer der beteiligten Staaten seinen Steueranspruch freistellt (Freistellungsmethode) oder die bereits an den anderen Staat entrichtete Steuer auf seinen Steueranspruch anrechnet (Anrechnungsmethode). Doppelbesteuerungsabkommen beschränken die Vertragsstaaten in der Anwendung ihres innerstaatlichen Rechts (Schrankenwirkung) bzw. verteilen ihre Besteuerungskompetenzen gleichmäßig, gewährt diesen jedoch kein neues Besteuerungsrecht bzw. teilen ihnen keine zusätzlichen Besteuerungskompetenzen zu. Bei den von Deutschland abgeschlossenen Abkommen überwiegt die Freistellungsmethode. Das neue DBA mit den Vereinigten Arabischen Emiraten enthält die Anrechnungsmethode.
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      Kommt die Anrechnungsmethode zum Tragen, wird das ausländische Steuerniveau stets auf das deutsche Niveau heraufgeschleust. Für den steuersensitiven Geldanleger lohnt sich daher nur ein Engagement in Ländern, mit denen ein DBA besteht, das die Freistellungsmethode enthält. Das Doppelbesteuerungsabkommen mit der USA enthält beispielsweise die Freistellungsmethode.

    


    Beispiel USA


    Was steuersensitive Anleger mit Nummern- und Pseudonymkonten in den klassischen Anlageländern nicht (mehr) gelingt, ist für Baulandinvestments in den USA noch möglich – die legale Steuerfreiheit in Deutschland; steuerfrei zumindest insoweit, als der Progressionsvorbehalt nicht zu einer wesentlichen Mehrsteuer führt. Der Grund für die – nahezu – „Nullbesteuerung“ ist, dass die üblicherweise für eine Geldanlage im Rahmen von Fondsbeteiligungen gewählte Gesellschaftsform einer US-Limited Partnership in Deutschland zu einem erheblichen Teil steuerfrei bleibt. Deutsche Anleger beteiligen sich als Anteilseigner an einer vom Initiator gegründeten Grundstücks-Ltd. Die Besteuerung von Einkünften aus einer Beteiligung an solchen Partnerships erfolgt in den USA. Der Fonds unterliegt mit seinen Einkünften der dortigen Steuerpflicht. Somit fällt das Besteuerungsrecht für die Erträge aus Baulandinvestments – nach dem DBA – den USA zu. In Deutschland sind die Einkünfte in der deutschen Tarifbesteuerung im Rahmen des „Progressionsvorbehaltes“ zu berücksichtigen.


    Für Einkünfte aus Immobilienanlagen, die nicht innerhalb des EU-Gemeinschaftsgebietes (oder außerhalb der Länder des EWR) belegen sind, gilt ein sogenannter Progressionsvorbehalt. Maßgeblich für die Besteuerung der deutschen Inlandseinkünfte eines deutschen US-Immobilieninvestors ist also jener (progressive) Steuersatz, der auf das Einkommen anwendbar ist, das sich unter Hinzurechnung der US-Einkünfte ergibt (= Progressionsvorbehalt). Folglich sind zum Zweck der Anwendung des Progressionsvorbehaltes jene aus US-Baulandprojekten erwirtschafteten Erträge auch nach deutschem Steuerrecht zu ermitteln und zu erklären.


    Investments in Auslandsimmobilien


    Allgemeines


    Erträge, die ein geschlossener Auslandsimmobilienfonds an eine geschlossene Investorengruppe ausschüttet, unterliegen weder der Abgeltungsteuer noch der deutschen Tarifbesteuerung. Erträge aus geschlossenen Auslandsimmobilienfondsanlagen werden vielmehr nach den nationalen Steuervorschriften des jeweiligen Landes (Belegenheitsstaat) besteuert, in dem sich die Immobilie befindet. Der Kapitalanleger profitiert dabei fallweise von dort geltenden Steuerfreibeträgen und/oder Vergünstigungen. Steuersensitive Geldanleger, die eine Sympathie für Immobilienanlagen besitzen, können als Alternative zum abgeltungsteuerpflichtigen Inlands- oder Auslandsdepot eine Beteiligung an einem geschlossenen Auslandsimmobilienfonds in die nähere Betrachtung ziehen.
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      Einkünfte aus Beteiligungen an einem geschlossenen Auslandsimmobilienfonds werden bei der Berechnung des maßgeblichen Steuersatzes somit nicht mehr berücksichtigt und sind für den inländischen Kapitalanleger komplett steuerfrei. Zudem ist mit dem Wegfall des Progressionsvorbehalts für Investments in EU-Ländern die Pflicht zur Abgabe einer Feststellungserklärung für den Fonds entfallen.

    


    Ein Progressionsvorbehalt besteht jedoch für Erträge und Veräußerungsgewinne aus Beteiligungen an geschlossenen Auslandsimmobilienfonds mit Objekten außerhalb der EU bzw. des EWR unverändert fort. Maßgeblich für die Besteuerung eines inländischen Fondsanteilseigners ist bei Objekten aus Drittländern weiterhin jener (progressive) Steuersatz, der auf das Einkommen des Anlegers anwendbar ist, das sich unter Hinzurechnung der Einkünfte aus dem Auslandsimmobilienfonds ergibt. Das Hinaufschleusen der Progression unter Einrechnung der im Belegenheitsstaat der Immobilie versteuerten Erträge führt jedoch nur im unteren bis mittleren Progressionsbereich zu einer nennenswerten steuerlichen Mehrbelastung. Die steuerliche Mehrbelastung liegt jedoch auch in diesen Progressionsstufen deutlich unter der Ersparnis der für Kapitalerträge zu zahlenden Abgeltungsteuer.
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      Steuersensitive Kapitalanleger, die wenigstens die Substanzgewinne (Wertzuwächse) auch nach Einführung der Abgeltungsteuer unter Inkaufnahme einer bestimmten Mindesthaltedauer (Spekulationsfrist) steuerfrei realisieren wollen, können auch in Anteile offener Immobilienfonds investieren. So ist die für private Anleger im Investmentsteuergesetz enthaltene Steuerfreistellungsregelung, nach der ausgeschüttete Erträge eines Fonds aus der Veräußerung von Fondsgrundstücken außerhalb der zehnjährigen Behaltensfrist keiner Abgeltungsteuer unterliegen, erhalten geblieben.102 Die laufenden Erträge aus der Kapitalanlage müssen jedoch in Deutschland versteuert werden; sie unterliegen insoweit der Abgeltungsteuer.
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      Bei Vermögensanlagen in Anteilen an einem abgeltungsteuerfreien Auslandsimmobilienfonds mit Fondsobjekten außerhalb der EU/EWR gilt der sogenannte Progressionsvorbehalt weiter fort, das heißt, dass alle außerhalb der Abgeltungssteuer anfallenden inländischen Einkünfte mit dem Steuersatz besteuert werden, der sich für die Summe aus den inländischen Einkünften und den nach dem DBA Australien freigestellten Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sowie der Veräußerungsgewinne ergeben würde. Im umgekehrten Fall (Verlustfall) kann der Anleger mit Immobilieninvestments außerhalb der EU/des EWR aber auch vom „negativen“ Progressionsvorbehalt profitieren. Der individuelle progressive Steuersatz sinkt für die inländischen Einkünfte unter Berücksichtigung der Verluste entsprechend.

    


    Das Prinzip der „Vermögenskonservierungsmodelle“


    Allgemeines


    Vermögenskonservierungsmodelle basieren einerseits auf dem Prinzip der Vermeidung einer Doppelbesteuerung durch Freistellung steuerpflichtiger Erträge in Deutschland, für die der andere Vertragsstaat ein Besteuerungsrecht nach einem anzuwendenden Doppelbesteuerungsabkommen hat. Zum anderen nutzen Vermögenskonservierungsmodelle die Möglichkeiten einer niedrigeren Besteuerung in dem anderen Vertragsstaat und/oder nutzen gezielt legale Steuerbefreiungen für bestimmte Einkunftsarten, insbesondere der Einkünfte aus Kapitalvermögen oder Gewinne aus Börsenspekulationsgeschäften.


    Ziel eines Vermögenskonservierungsmodells ist, steuersensitives Vermögen auf einen ausländischen Rechtsträger zu übertragen, der sogenannte „DBA-Abschirmwirkung“ entfaltet und auf dessen Konto die Erträge aus dem Vermögen zu verbuchen sind. Damit kann steuersensitives Vermögen aus der Vermögens- und Ertragsbesteuerung des Geldanlegers auf bestimmte Zeit entzogen werden, nämlich so lange, bis der Geldanleger die Erträge vereinnahmt oder der ausländische Rechtsträger wieder liquidiert wird.


    Vermögen ist dabei auf juristische Personen zu übertragen, die eigene Steuersubjekte sind bzw. in dem betreffenden Ausland solche darstellen, damit nach den Doppelbesteuerungsabkommen „Abkommensberechtigung“ haben und in dem betreffenden Ausland einer besonderen Besteuerung unterliegen oder von einem allgemein niedrigen Steuerniveau profitieren oder – vgl. Zypern unten – bestimmte Kapitaleinkünfte ganz von einer Besteuerung ausgenommen sind. Die durch die Abkommensberechtigung erlangte „Abschirmwirkung“ gegenüber den Zugriffen des deutschen Fiskus (bei Anwendung der Freistellungsmethode) prägt das Vermögenskonservierungsmodell. Letzteres ist für den steuerlichen Erfolg eines solchen Modells entscheidend. Wird keine Abschirmwirkung begründet, kann es zu einer Hinzurechnungsbesteuerung oder einer Durchgriffs-/Zuwendungsbesteuerung nach den Vorschriften des Außensteuergesetzes kommen.


    Voraussetzung für das Erreichen einer Abschirmwirkung ist stets, dass die juristische Person, auf die Vermögen übertragen wird und über die die Vermögensanlage anschließend erfolgt, eine aktiv tätige Gesellschaft ist. Gelingt ein „steuerdichtes“ Vermögenskonservierungsmodell, kann der steuersensitive Geldanleger seinen Wohnsitz in Deutschland zunächst beibehalten, ohne mit Steuerlasten aus diesem Vermögen konfrontiert zu werden. Dasselbe gilt auch für Familienangehörige oder sonstige an dem steuersensitiven Vermögen Begünstigte.
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      Ein Wegzug des Vermögenszuwenders kann allerdings notwendig werden, wenn Stiftungen oder Trusts als Vermögenskonservierer verwendet werden sollen. Denn behält der Vermögenszuwender seinen Wohnsitz in Deutschland, fallen auf die Vermögensübertragung empfindliche Eingangssteuern in Form von Erbschaft- und Schenkungssteuern an. Diese machen solche Gestaltungen im Regelfall unattraktiv. Zudem gilt es für den Vermögenszuwender, bestimmte „Karenzfristen“ zu beachten. Bei Verwendung von Kapitalgesellschaften als Vermögenskonservierer kann das Vermögen als steuerneutrale Einlage des Anteilseigners (= der steuersensitive Geldanleger) behandelt werden.

    


    Das Zypern-Modell – die Security Trading Ltd. als Vermögenskonservierungsmodell


    Allgemeine Konstruktion


    Zypern ist weder eine Steueroase noch ein geeigneter Bankenplatz für steuerlich nicht legalisiertes Vermögen. Dies ergibt sich schon daraus, dass die EU-Zinsrichtlinie auf Zypern Anwendung findet und Zypern den Staaten angehört, die das Meldesystem praktizieren. Letzteres gilt allerdings nur im griechischen Teil, nicht jedoch für den türkischen Teil.


    Für Konten und Depots im griechischen Teil gilt also Folgendes: Die zypriotische Bank als Zahlstelle übermittelt ihrer zuständigen Behörde über die Zinseinkünfte eines nicht auf Zypern ansässigen deutschen Kontoinhabers nach Maßgabe der EU-Zinsrichtlinie unter anderem folgende Daten: die Identität und den Wohnsitz, Kontonummer sowie den Zinsbetrag. Die zypriotischen Behörden leiten diese Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiter. Endempfänger der Daten sind die Wohnsitzfinanzämter.


    Die EU-Zinsrichtlinie findet auf juristische Personen bekanntlich keine Anwendung. Dies gilt selbstverständlich auch für eine „Security Trading Company“ auf Zypern. Eine Security Trading Company wird in der Rechtsform einer Ltd. (die Rechtsform entspricht in etwa einer deutschen GmbH) über entsprechend autorisierte Institutionen gegründet. Die Gründungskosten sind relativ gering. Für etwa 3.000 Euro lässt sich eine solche Gesellschaft bereits realisieren. An laufenden Kosten fallen für Administration, Steuerberatung, Accounting usw. etwa 5.000 bis 12.500 Euro im Jahr an. Hinzu kommen Transaktionsgebühren für die Wertpapieran- und -verkaufsabwicklung sowie eventuell Gebühren für ein erteiltes Vermögensverwaltungsmandat.


    Das Vermögensverwaltungsmandat kann wahlweise durch einen beliebigen Asset Manager ausgeführt werden, der z.B. auch in der Schweiz, Österreich usw. tätig sein kann. Der steuersensitive Geldanleger kann aber natürlich sein Vermögen selbst managen; Letzteres ist aber über das Geschäftsführungsorgan der Ltd. abzuwickeln, das auf Zypern ansässig sein muss. Sonst könnten die deutschen Finanzbehörden argumentieren, dass der Geschäftsleitungssitz der zypriotischen Company in Deutschland liegt oder dass die zypriotische Company eine Betriebsstätte (sogenannte Permanent Establishment) in Deutschland unterhält. In beiden Fällen könnte dann eine Steuerpflicht der Gesellschaft in Deutschland begründet werden, was selbstverständlich zu verhindern ist.


    Die zypriotische Security Trading Company ist nach dem deutsch-zypriotischen Doppelbesteuerungsabkommen voll abkommensberechtigt, das heißt, alle Gewinne, die die Company erzielt, sind nach zypriotischem Steuerrecht zu versteuern und in Deutschland von der Steuer freizustellen. Den deutschen Anteilseigner (Shareholder) trifft also keine Steuer auf Gewinne, die die Ltd. erwirtschaftet. Voraussetzung für die Abkommensberechtigung ist allerdings, dass es sich bei der Ltd. um eine aktiv tätige Gesellschaft handelt, dass diese also auch tatsächlich existiert und tätig ist, also nicht bloß eine Briefkastengesellschaft darstellt. Eine aktive Tätigkeit ergibt sich im konkreten Fall aus der Tatsache des Wertpapierhandels.


    Der Clou einer solchen Company liegt nun darin, dass Spekulationsgewinne und Wertzuwächse auf Wertpapieranlagen, die in Deutschland seit dem 1.1.2009 der Abgeltungsteuer unterliegen, auf Zypern völlig steuerfrei sind. Schüttet die Zypern-Ltd. die Spekulationsgewinne in Form einer Dividende aus, unterliegt diese Dividendenausschüttung an Anteilseigner ohne Wohnsitz auf Zypern keiner Besteuerung.


    Die zypriotische Security Trading Company ist somit ein geeignetes Vermögenskonservierungsmodell, auch etwa im Hinblick auf eine spätere Wohnsitznahme auf der Insel. Der deutsche steuersensitive Geldanleger, der der alleinige Anteilseigner dieser aktiv im Wertpapierhandel tätigen Gesellschaft ist, kann Erträge aus dem in die Company eingelegten Vermögen (die Einlage ist ein steuerneutraler Vorgang, es fallen im Gegensatz zu Übertragungen in eine Stiftung keine Schenkungsteuern an) so lange in der Gesellschaft thesaurieren, bis er schließlich seinen Wohnsitz in Deutschland aufgibt. Nur wenn der deutsche Anteilseigner Ausschüttungen aus der zypriotischen Security Trading Company erhält, zahlt er in Deutschland die Abgeltungsteuer auf die Erträge.


    Als EU-Bürger ist eine Wohnsitznahme auf Zypern ohne Probleme möglich. Lässt sich der Anleger nach der Wohnsitznahme auf Zypern die steuerfrei thesaurierten Kapitalerträge aus seiner Security Trading Company ausschütten, werden darauf 15 Prozent Wehrsteuer, die sogenannte „Defence Contribution“, fällig. Gegenüber der deutschen Abgeltungsteuer ergibt sich daraus jedoch eine Steuerersparnis von immerhin mehr als 10 Prozent. Verzieht der Anteilseigner in ein „Nullsteuerland“, hat er die thesaurierten Erträge unter Umständen ganz steuerfrei.
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      Zypern verfügt über ein EU-konformes Besteuerungssystem. Aus heutiger Sicht dürfte es auch in naher Zukunft keine gravierenden Änderungen im bestehenden Steuersystem geben, sodass Anleger bei Zwischenschaltung einer zypriotischen Security Trading Company auch langfristig mit steuerfreien Spekulationseinkünften rechnen können.

    


    Zypern-Modell mit österreichischem Wohnsitz –

    Kapitalerträge steuerfrei


    Allgemeines


    Für österreichische Kapitalanleger ist es ein eleganter Schritt gegen die neue Vermögenszuwachssteuer: Dividenden und Kursgewinne vereinnahmen Österreich-Anleger weiter steuerfrei über Zypern. Deutsche Anleger mit Hauptwohnsitz in Österreich (Mittelpunkt der Lebensinteressen laut Regelung im deutsch-österreichischen Doppelbesteuerungsabkommen, siehe unten) entgehen der Abgeltungsteuer ganz legal.


    In beiden Fällen lassen sich vorteilhafte Regelungen aus dem Doppelbesteuerungsabkommen Österreich-Zypern nutzen. Nach den Regelungen des Doppelbesteuerungsabkommens dürfen Gewinne eines zypriotischen Unternehmens nur auf Zypern besteuert werden. Hierunter fallen auch Gewinnentnahmen eines Gesellschafters aus einer Beteiligung an einer Personengesellschaft, einschließlich einer stillen Gesellschaft.


    Im Einzelnen gilt (Art. 7 Abs. 1 und Abs. 8 DBA Österreich-Zypern):


    „(7) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragsstaats dürfen nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, das Unternehmen übt seine Tätigkeit im anderen Vertragsstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte aus. (�)“


    „(8) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck ‚Gewinne‘ umfasst auch Gewinne eines Gesellschafters aus seiner Beteiligung an einer Personengesellschaft, einschließlich der Beteiligung an einer stillen Gesellschaft.“


    


    Die Modellstruktur


    Unter Nutzung dieser DBA-Regelung lassen steuersensitive Österreich-Anleger und deutsche Wahlösterreicher eine Zypern- Personengesellschaft (Limited Partnership) errichten. Der Fokus der österreichischen Finanzbehörden richtet sich gegebenenfalls auf diese Personengesellschaft. Diese muss Einkünfte aus aktiver Tätigkeit erwirtschaften und steuerpflichtig sein. Das heißt im Klartext: Die Limited Partnership muss eigenen Geschäftstätigkeiten nachgehen, Geschäfte im eigenen Namen tätigen. Die Anlage und Verwaltung von Vermögensmitteln gilt allerdings als solche Geschäftstätigkeit.
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      Der steuersensitive Geldanleger sollte darauf achten, dass die in den österreichischen Einkommensteuer-Richtlinien (Ziffer 17.2.2 ) demonstrativ angeführten Indizien für eine nach der Verkehrsauffassung gewerbliche Tätigkeit der vom österreichischen (deutschen) Steuerpflichtigen unterhaltenen Gesellschaft erfüllt sind. Diese sind u.a. Ausübung der Aktientransaktionen als Hauptberuf in einem hierfür unterhaltenen Büro usw.

    


    Für die Zuerkennung des Besteuerungsrechtes an die Republik Zypern ist weiter erforderlich, dass es sich um gewerbliche Einkünfte handelt, die einer in Zypern gelegenen Betriebsstätte zuzurechnen sind. Nachdem Personengesellschaften auf Zypern (analog der Regelungen in Deutschland und Österreich) keine Steuersubjekte sind (sondern vielmehr die Personengesellschafter besteuert werden), muss die Personengesellschaft über eine Betriebsstätte verfügen. Die über diese Betriebsstätte erwirtschafteten Gewinne sind in Zypern steuerpflichtig. Damit wird die Personengesellschaft hinsichtlich der Betriebsstättengewinne zum Steuersubjekt und den Anforderungen des Doppelbesteuerungsabkommens ist Genüge getan.


    Namens und auf Rechnung der Personengesellschaft wird im Anschluss eine zypriotische Limited errichtet, die zypriotische Variante einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Zypern Limited erledigt die Hauptgeschäfte, also alle Anlagegeschäfte des steuersensitiven Geldanlegers. Die für die Personengesellschaft gegründete Zypern Limited vereinnahmt somit auch alle Kursgewinne und Dividenden aus den Vermögensanlagen des steuersensitiven Geldanlegers (welcher der einzige Gesellschafter oder aber auch Mitgesellschafter der Zypern-Personengesellschaft (Limited Partnership) sein kann, Letzteres ggf. bei einem Anlegerpool).


    Die Gewinne und Dividenden müssen zwar de jure nach dem DBA Zypern dort – also von der Limited – besteuert werden. Die Gewinne der operativen Limited-Gesellschaft (oder Holding-Gesellschaft) unterliegen in Zypern einer Körperschaftsteuer in Höhe von 10 Prozent. Bestehen die Gewinne aber nur aus Kursgewinnen und Dividenden, sind sie steuerfrei, da Kursgewinne und Dividenden auf Zypern nicht besteuert werden. Die Zypern Limited zahlt de facto keine Steuern auf diese Erträge und schüttet diese an die Personengesellschaft des Österreichers bzw. des Deutschen mit österreichischem Hauptwohnsitz „brutto“ aus.
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      Zinseinkünfte unterliegen hingegen einer Steuerpflicht. Der maßgebliche Steuersatz ist allerdings sehr moderat. Er beträgt derzeit 17 Prozent.

    


    Auf der Ebene der Zypern-Personengesellschaft werden die vereinnahmten Kursgewinne und Dividenden nicht besteuert, da die Gewinne der Personengesellschaft dort nicht auf der Ebene der Personengesellschaft, sondern auf der Ebene der Gesellschafter besteuert werden. Der einzige gewinnberechtigte Gesellschafter an der Zypern-Personengesellschaft ist der österreichische bzw. deutsche Anleger mit österreichischem Wohnsitz nach Doppelbesteuerungsabkommen. Der deutsche bzw. österreichische Anleger ist in Österreich ansässig und damit nicht auf Zypern steuerpflichtig.


    Um dem Erfordernis der tatsächlichen Besteuerung der Personengesellschaft Rechnung zu tragen, sollte diese aus ihrer Geschäftstätigkeit (Anlage und Verwaltung von Vermögensmitteln) einen kleinen Jahresgewinn der zypriotischen Steuer unterwerfen. Ggf. reicht hierzu ein Jahresgewinn leicht oberhalb des nach dem zypriotischen Personeneinkommensteuergesetz geltenden Freibetrages von 19.500 Euro. Auf einen darüber hinausgehenden Betrag müssten 20 Prozent Steuern entrichtet werden.
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      Die tatsächliche Zahlung von (geringen) Steuern durch die Personengesellschaft wird empfohlen, ist aber nicht Voraussetzung. Denn dass Zypern die Einkünfte tatsächlich nicht besteuert, ist unerheblich. Eine „Subject-to-Tax“- Klausel kommt im DBA zwischen Österreich und Zypern nicht vor. In vielen Fällen genügt es daher, wenn der steuersensitive Österreich-Anleger bzw. der Deutsch-Anleger mit Österreich-Wohnsitz den österreichischen Behörden eine Steuerunbedenklichkeitsbescheinigung der zypriotischen Finanzbehörden vorlegt, die bescheinigt, dass die Personengesellschaft ihren steuerlichen Pflichten nachgekommen ist. In manchen Fällen verlangen die österreichischen Finanzbehörden aber auch den Nachweis der tatsächlichen Steuerzahlung.

    


    Die von der Zypern Limited an die Personengesellschaft (die Limited Partnership) ausgeschütteten Vermögenserträge (Kursgewinne und Dividenden) entnimmt der steuersensitive Österreich-Anleger bzw. der steuersensitive Deutsch-Anleger mit Österreich-Wohnsitz aus seiner Personengesellschaft steuerfrei.


    In Österreich fallen hierfür keine Steuern an, da wie eingangs erwähnt (vgl. oben „Allgemeines“) nach dem Doppelbesteuerungsabkommen die Gewinne einer Personengesellschaft ausdrücklich als Unternehmensgewinne zählen, die nur in dem Staat besteuert werden dürfen, in dem sich die Gesellschaft befindet. Bei der steuerlichen Veranlagung des in Österreich Steuerpflichtigen (Österreichers oder Deutschen mit Wohnsitz in Österreich) werden die aus der zypriotischen Limited Partnership stammenden Gewinne lediglich zur Ermittlung des Steuersatzes des Gesamteinkommens des Steuerpflichtigen hinzugerechnet, im Fachjargon Progressionsvorbehalt genannt. Dieser hat jedoch eine umso geringere Bedeutung, je höher der persönliche Steuersatz des Österreichers bzw. des Deutschen aus seinem übrigen (in Österreich zu versteuernden) Einkommen schon ist.
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      Als steuerschädlicher Gestaltungsmissbrauch im Sinn der Bundesabgabenordnung (§ 22 BAO) kann dieses Modell nicht herabqualifiziert werden, auch aus der Tatsache heraus nicht, dass Zypern auf Kursgewinne und Dividenden keine Steuern erhebt. Denn ein Gestaltungsmissbrauch liegt insoweit nicht vor, als ein österreichischer Abgabepflichtiger den Umstand nutzt, dass ein DBA-Partnerstaat ein ihm völkerrechtlich zustehendes Besteuerungsrecht nicht wahrnimmt, auf das Österreich verzichtet. Wichtig ist aus österreichischer Sicht, dass der in Österreich wohnhafte Gesellschafter der zyprischen Personengesellschaft keinen beherrschenden Einfluss auf die Geschäftsführung der zyprischen Personengesellschaft hat. Dies wird dadurch erreicht, dass der Österreicher bzw. Deutsch-Anleger nur als „Kommanditist“ auftritt.

    


    Sind alle steuerlichen Voraussetzungen gegeben, schließt sich der Kreis und der Österreich-Anleger bzw. der deutsche Anleger mit österreichischem Hauptwohnsitz kann sich Spekulationsgewinne aus Aktienanlagen und Dividenden als Entnahme aus seiner Zypern-Personengesellschaft steuerfrei als so genannte „weiße Einkünfte“ nach Österreich auf sein Konto überweisen lassen – Vermögenszuwachssteuer bzw. Abgeltungsteuer hin oder her!


    
      Anlegerhinweis 74


      Dieses Modell wird seit drei Jahren in zehn Fällen in den Finanzämtern Wien, Krems/Donau, Graz und Linz erprobt.

    


    [image: 14890.jpg]


    Abbildung 2: Zypern-Modell im Überblick (Quelle: Shanda Consult, Ltd, Nicosia www.shandaconsult.com


    Die Kosten im Überblick
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    Tabelle 5: Kostentabelle; Weitere Informationen: Shanda Consult, Stefan Nolte,


    Tel: +357 222 52 396, www.shandaconsult.com


    


    Für deutsche Anleger: Der maßgebliche Wohnsitz im Sinne des DBA Deutschland-Österreich


    Deutsche steuersensitive Anleger können das vorstehende Zypern-Modell nutzen, wenn sie ihren „Mittelpunkt der Lebensinteressen“ nach Österreich verlagern und somit dort ihren Wohnsitz im Sinne des deutsch-österreichischen Doppelbesteuerungsabkommens begründen. Mittelpunkt der Lebensinteressen ist regelmäßig der Wohnsitz, zu dem die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen bestehen.103 Mittelpunkt der Lebensinteressen bzw. Wohnsitz im Sinne des deutsch-österreichischen Doppelbesteuerungsabkommens ist regelmäßig der Familienwohnsitz – ein darüber hinaus unterhaltender Zweitwohnsitz in Deutschland ist unschädlich.


    


    Zur Begründung des Mittelpunktes der Lebensinteressen kommt es auf folgende Faktoren an:


    
      	Wo hält sich der Lebensgefährte auf und wo gehen die Kinder zur Schule?


      	An welche Adresse wird die Post gesandt?


      	Falls staatliche Leistungen beansprucht werden: von welchem Staat und unter welcher Adresse?


      	Wo befinden sich die persönlichen Gegenstände?


      	Welche Wohnung lässt angesichts der Wasser-, Strom- und Telefonrechnung auf regelmäßige Nutzung schließen?

    


    Der „Mittelpunkt der Lebensinteressen“ ist mittels einer Ansässigkeitsbescheinigung durch das österreichische Finanzamt dem deutschen Finanzamt nachzuweisen. Liegen die mittelbaren Lebensinteressen eines deutschen Anlegers in Österreich und liegt damit auch der DBA-Wohnsitz (auf den es für die Besteuerung ankommt) dort, ist der deutsche Fiskus hinsichtlich der Abgeltungsteuer ausgebremst.
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      Zweitwohnsitze, die nicht den Mittelpunkt der Lebensinteressen bilden und auch weniger als 70 Tage im Jahr genutzt werden, gewähren dem deutschen Wahlösterreicher mit Doppelwohnsitz keinen Schutz vor der deutschen Besteuerung. Das vorstehende Zypern-Modell lässt sich in dem Fall nur als Vermögenskonservierungsmodell nutzen.

    


    Malta Treasury Corp. – die Malta Vermögensholding


    Es gibt zwei insbesondere aus steuerlicher Sicht attraktive Gründe, auf Malta eine eigene „Treasury Corporation“ als Vermögensholding zu errichten. Die Malta-Vermögensholding bietet die Möglichkeit der Anrechnung einer pauschalen ausländischen Steuer auf ausländische Zinseinkünfte sowie auf Lizenzeinnahmen (sogenannter Flat Rate Foreign Tax Credit). Die anrechenbare „fiktive“ Quellensteuer beträgt dabei 25 Prozent auf die Kapitalerträge. Die effektive Steuer auf solche ausländischen Kapitalerträge reduziert sich dabei auf ein attraktives Niveau herab. Eine weitere Möglichkeit, mit der sich die effektive Steuerbelastung für aus ausländischen Quellen bezogene Kapitaleinkünfte reduzieren lässt, besteht in der Nutzung des maltesischen Steuerrückvergütungssystems. Unter der Voraussetzung einer richtigen Konzipierung eignet sich die „Malta Treasury Corp.“ als Vermögenskonservierer für Zinsen und ähnliche Kapitalerträge.


    Die Neuregelung findet allerdings nur auf solche Malta-Gesellschaften Anwendung, die nicht den Nachweis einer tatsächlichen wirtschaftlichen Betätigung führen können. Daher ist es für den steuersensitiven Geldanleger entscheidend, seine Malta Treasury Corp. im Rahmen des Wertpapierhandels und der Vermögensverwaltung mit Räumlichkeiten und Personal usw. auszustatten.


    Privat- und Familienstiftungen als Vermögenskonservierungsmodell


    Die „Entschärfung“ der Durchgriffs- bzw. Zurechnungsbesteuerung nach dem Außensteuergesetz bzw. der seit 2008 geltende Ausschluss der Zurechnung von Einkommen und Vermögen einer Auslandsstiftung mit Sitz oder Geschäftsleitung in einem EU/EWR-Mitgliedsstaat auf den Stifter und den Begünstigten der Stiftung kann genutzt werden, um Vermögenskonservierungsmodelle mit Auslandsstiftungen, z.B. österreichische Privatstiftungen als alternative Gestaltung zu einem Wegzug der Erbengeneration/Begünstigten, durchzuführen. Letzteres bietet sich an, wenn keine aktiv tätige juristische Person im Ausland errichtet und unterhalten werden kann oder soll.
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      Die Errichtung einer Auslandsstiftung zur Vermögenskonservierung erfordert jedoch – aus Gründen der Erbschaft- und Schenkungsteuer – den vorherigen Wegzug des Stifters.

    


    Exkurs: Durchgriffs- oder Zurechnungsbesteuerung bei Stiftungen


    Der deutsche Fiskus betrachtete vermögensverwaltende ausländische Familienstiftungen nicht als selbstständiges Steuersubjekt, sondern rechnete dem Stifter und den Begünstigten der Stiftung das Vermögen wie auch die Einkünfte direkt zu (sogenannte „Durchgriffs- oder Zurechnungsbesteuerung“ § 15 AStG). Die EU-Kommission sah in dieser Regelung einen Verstoß gegen Verpflichtungen aus dem EG-Vertrag und, soweit Island und Norwegen betroffen waren, aus dem EWR-Vertrag. Mit Schreiben vom 14.5.2008104 hat das Bundesministerium der Finanzen folgendes verkündet:


    
      	„Hat eine Familienstiftung Geschäftsleitung und Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens (zu den Staaten des EWR gehören neben den Mitgliedsstaaten der EU Island, Norwegen und Liechtenstein), ist von der anteiligen Zurechnung ihres Einkommens an den unbeschränkt steuerpflichtigen Stifter bzw. die unbeschränkt steuerpflichtigen Personen, die bezugs- oder anfallsberechtigt sind, abzusehen“,


      	„soweit nachgewiesen wird, dass das Stiftungsvermögen unwiderruflich auf die Stiftung übertragen und der Verfügungsmacht der an der Stiftung beteiligten Personen rechtlich und tatsächlich entzogen ist.“

    


    Als weitere Voraussetzung hat das BMF festgelegt, dass zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem jeweiligen EU Mitgliedsstaat, in dem die Stiftung Sitz oder Geschäftsleitung hat, die EU-Amtshilfe-Richtlinie oder eine vergleichbare zwei- oder mehrseitige Vereinbarung existiert, wonach Auskünfte erteilt werden, die erforderlich sind, um die Besteuerung durchzuführen.


    Mit dem Jahressteuergesetz 2009 wurde schließlich die Rechtsgrundlage geschaffen, um von einer Durchgriffs-/Zurechnungsbesteuerung Abstand zu nehmen. Dies ist der Fall, wenn:


    
      	eine Familienstiftung Geschäftsleitung oder Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens hat und


      	nachgewiesen wird, dass das Stiftungsvermögen der Verfügungsmacht der an einer Familienstiftung beteiligten Personen (Stifter und seine Angehörigen, Abkömmlinge) rechtlich und tatsächlich entzogen ist


      	und der Staat, in dem die Familienstiftung Geschäftsleitung oder Sitz hat, Amts- und Rechtshilfe leistet und Auskünfte erteilt werden, die erforderlich sind, um die Besteuerung durchzuführen.

    


    Trusts als Vermögenskonservierungsmodell


    Für Trusts gilt das für Stiftungen Gesagte analog. Werden Trusts in einem EU-Land errichtet, z.B. in Großbritannien (die Zurechnungs-/Durchgriffsbesteuerung gilt dann nicht), kann steuersensitives Vermögen so lange im Trust konserviert werden, bis die in Deutschland ansässigen unbeschränkt steuerpflichtigen Begünstigten ebenfalls in einen „steuerbegünstigten“ Staat verzogen sind. Wird der Trust dann aufgelöst und das Trustvermögen ausgekehrt, lässt sich dieses erbschaftsteuerfrei vom Trusterrichter (Erblasser, Trustsettlor) an die Trustbegünstigten (den Wunscherben des Trusterrichters) übertragen.
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      Diese erbschaft- und ertragsteuerfreie Vermögenskonservierung verlangt allerdings von allen Trustbeteiligten über kurz oder lang die Aufgabe ihres Wohnsitzes in Deutschland. Denn andernfalls unterliegt der Vermögensanfall unter Umständen einer Mehrfachbesteuerung; nämlich mit Erbschaft-/Schenkungsteuer und Einkommensteuer. Der Trusterrichter muss bereits vor Einbringung des Vermögens in den Trust aus Deutschland wegziehen und eine Karenzfrist von fünf Jahren einhalten, um einer Schenkungsteuerpflicht zu entgehen.
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    Bloße Erträgnisaufstellungen, Depot- oder Vermögensverzeichnisse genügen heute nicht mehr als Grundlage zur Erstellung einer Steuererklärung für Erträge aus ausländischen Geldanlagen. Einige ausländische Banken in den klassischen Anlageländern liefern inzwischen sehr gute Steuerreportings, die die Erklärung ausländischer Kapitaleinkünfte durch Angabe des Steuerformulars und der Formularzeile einfach gestalten. Der steuersensitive Geldanleger sollte auf ein qualifiziertes Steuerreporting seiner Auslandsbank achten.


    Allgemeines


    Die Privatsphäre genießen und den attraktiven Steuerstundungseffekt der Geldanlage im Ausland nutzen – und dennoch gegenüber der Geldanlage im Inland keinen wesentlich höheren Aufwand für die Steuererklärung haben. Dies ermöglicht ein detailliertes, den Anforderungen des deutschen Steuerrechts entsprechendes Steuerreporting.


    Leistungs- und qualitätsbewusste Kreditinstitute aus dem EU-Ausland bieten ihren deutschen Kunden mittlerweile ein umfassendes und sorgfältiges Steuerreporting an. Damit nimmt der steuersensitive Geldanleger, der die Vorzüge der klassischen ausländischen Finanzplätze weiter nutzt,105
keine steuerlichen Nachteile gegenüber einem deutschen Inlandsanleger in Kauf, für den das inländische Kreditinstitut durch die Abgeltungsteuer das „Steuerliche“ übernimmt.
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      Steuersensitive Geldanleger sollten sich vor Kontoeröffnung über das von der Bank zur Verfügung gestellte Steuerreporting informieren und gegebenenfalls mit ihrem Steuerberater Rücksprache halten. Das Steuerreporting sollte alle in die Anlagen KAP und AUS der Steuererklärung einzutragenden Daten und idealerweise auch Hinweise enthalten, in welche Zeilen dieser Anlagen die jeweiligen Beträge vom Anleger einzutragen sind. Außerdem sollte die Bank ein Steuerreporting über alle steuerpflichtigen Wertpapierkauf- und -verkaufsaufträge liefern können.

    


    Wesentlicher Inhalt eines steuerkonformen

    Reportings


    Das Steuerreporting der Auslandsbank eignet sich für den steuersensitiven Geldanleger nur, wenn es vollständig ist und auch den neuesten deutschen Gesetzesvorschriften bzw. jenen seines Wohnsitzstaates entspricht. Ein steuerkonformes Reporting setzt daher in erster Linie die richtige Klassifizierung aller in einem Depot enthaltenen Finanzinstrumente nach deutschem Steuerrecht voraus; hierbei sind insbesondere steuerkonforme Investmentfonds (also solche, die ihren Berichtspflichten nach dem deutschen Investmentsteuergesetz nachkommen) von intransparenten Investmentfonds zu trennen.


    Entscheidende Bedeutung kommt der exakten Zuordnung der einzelnen Erträge sowie den Gewinnen und Verlusten zu. Im Rahmen der Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten unterschiedliche Verlustverrechnungsvorschriften. Verluste aus der Veräußerung von Aktien müssen von den Verlusten aus der Veräußerung übriger Kapitalanlagen separat erfasst werden. Darüber hinaus sollte die Höhe der anrechenbaren Steuern nach dem einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und dem Herkunftsland ausgewiesen sein. Besonders empfehlenswert ist auch die Frage nach dem Umfang des Steuerreportings. Viele Steuerreportings ausländischer Banken enthalten keine Angaben über getätigte steuerpflichtige private Veräußerungsgeschäfte ihrer Kunden.


    Beispiel 1


    [image: Bsp1%20Steuerreporting.pdf]


    Abbildung 3: Erträgnisaufstellung unter Berücksichtigung bereits mit Quellensteuer belasteter Kapitalerträge (Quelle: Zürcher Kantonalbank Österreich AG106)


    Beispiel 2
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    Abbildung 4: Steuerreporting unter Ausweis der anrechenbaren Steuern sowie der separat anrechenbaren EU-Zinssteuer (QuSt nach ZIV, Quelle: Zürcher Kantonalbank Österreich AG)
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      Erträgnisaufstellungen mit gesondertem Ausweis von bereits mit Quellensteuer belasteten Kapitalerträgen und Kapitalerträgen, die nicht dem deutschen Steuerabzug unterlagen, sind besonders hilfreich. Zudem sollte ein separater Gewinn- und Verlustausweis für Aktienanlagen und sonstige Kapitalanlagen sowie die Angabe der jeweiligen Zeilennummer als Ausfüllhilfe für die der Steuererklärung beizufügende Anlage KAP erfolgen.

    


    Schließlich ist es von Vorteil, wenn die Bank das Reporting durch einen spezialisierten Drittanbieter erstellen lässt. Die Auslandsbank sollte dem steuersensitiven Geldanleger außerdem jederzeit Auskunft darüber geben können, in welchem Umfang Neuerungen in den Steuergesetzen in künftigen Steuerreportings Berücksichtigung finden.
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      97 Nicht dazu gehören Immobilienfonds!

    


    
      98 In der Fachsprache „Klumpenrisiken“ genannt.

    


    
      99 Vgl. Richtlinien für Vermögensverwaltungsaufträge der Schweizerischen Bankiervereinigung 2010, Ziffer 13.
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      101 Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG im Kleinwalsertal: Walserstr. 31, 87567 Riezlern, T +43 (0)50 414-8000, F +43 (0)50 414-8050, pkriezlern@
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2.600 EUR

Biiromiete pro Monat

Ca. 300 EUR
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Grafische Darstellung der Struktur:

Osterreichischer

\ Steuerpflichtiger

hilf Anteile als Quasi- ZYPERN

OSTERREICH

Gewinnentnahme (.Stille Beteili “
aus Personengesellschaft &

steuerfrei nach A

Zyprische Ltd.
(von Shanda Consult

halt Anteile als geschiftsfith-
render Quasi-

Zyprische
Personengesellschaft
(Limited Partnership), mit Betriebs-
stétte und mit operativem Geschift/

Ltd. in die Personenge. s apamifie

Limited-Gesellschaft (oder
Holding) (10 % Korperschafts-Steuer
auf steuerpflichtige
Gewinne)

halt gegebenen-

hilt gegebenen-
falls
Tochterunternehmen
\ (im In- oder Ausland)

Tochterunternehmen
\ (im In- oder Ausland)
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Detailaufetsilung ErtragerAutwinds sus
ZInes | DIvidenden (alls ausar Dsutschiana) / Ausschutiungsn: stimaitsrpramien

anrechenbars  anrschenbars.
Ertrag susiandieche  ausiandische

Datum ISINTKto Ne fenthatten In steusn Steuem  GuStnachZi  Devissn-

Transaktion Bazeichnung $t0ck / Nom. KAPZ15) sposen KAPZ53 n% KAPZ 58 Jurs

27022000 CHOD12005267 700,000 24239 -15.00 143 1500 L 14548

KUPONDIVIDENDE  NOVARTIS AG bezante ausl. Steuer: 33001
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Check-Box

Im Zuge der Griindung bei der Verwaltung der
Jebel Ali Freihandelszone einzureichende
Unterlagen

Bei Grindung/Errichtung/Beteiligung durch/von einer oder mehreren juristi-
schen Personen als Gesellschafter, z.B. einer anderen Offshore-Gesellschaft:

Handelsregisterauszug,
Satzung der beteiligten juristischen Personen,

Gesellschafterbeschluss.
Bei Grundung/Errichtung/Beteiligung durch/von einer natlrlichen Person als
Gesellschatfter:

Lebenslauf eines jeden Gesellschafters,
Passkopie,
,Certificate of good Standing* (Bankauskunft).
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Qualifiziertes
Steuerreporting durch
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Kapitaleinkiinfte gesamt 32.000 €

Als Sonderausgabe abziehbare Kirchensteuer (9 % aus | 308,07 €

3423 €)

Verbleibende Einkiinfte

Davon Abgeltungsteuer 25 % 6.923,00
€

Anrechenbare ausldandische EU-Zinssteuer 4.500 €

Verbleibende Abgeltungsteuer 242300

€
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Linde sagt, wie’s geht.

ANTON-RUDOLF GOTZENBERGER

Steuersensitive

Geldanlage

Neue Anlagekonzepte und
Vermogenskonservierungsmodelle.
Empfehlungen fur Kapitalanleger

Tipps
fur die Geld-
anlage 1M
Ausland

L'nde

2., aktualisierte Auflage international
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Vermogensplanung
unter neuen Rahmen-
bedingungen
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Auslandsinvestments
beil Steuerfreistelilung
im DBA
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Zusammenfassung fir Anlage KAP

Kapitaleririige, die dem dt. Steverabzug unterlegen haben
(Anlage KAP Zede 7)

Kapitalertriige. die nicht dem dt. Steuerabzug unterlegen haben
(Anlage KAP Zelen 15-20)

Ertrige/Aufwendungen aus Zinsen, Dividenden, Ausschilttungen; Stlhalterpramien
darin enthaltene Stilhaerpramien (Anlage KAP Zeie 20)
Gewinne aus der Veraullerung von Kapitalaniagen (Anlage KAF Zede 15)
darin enthaltene Gewinne aus Akfienverdullerungen (Ankage KAF Zeile 17)
Veruste aus der Veraullerung von Kapitalaniagen ohiie Aktien (Anlage KAP Zeie 12)
Verluste aus der Veraulerung von Aktien (Anlage KAF Zede 10)

Summe Kapitaleririge, die nicht dem Steuerabzug unterlegen haben
(Anlage KAP Zeie 15)

Steuerbetrage
Kapitalertragsteer (Anlage KAP Zeie 48)

Solidarititszuschiag (Anlage KAP Zeie 50)

anrechenbare noch nicht angerechnete auslindische Stevem (Anlage KAP Zeile 53)
Summe der anzurechnenden Quelenstever nach der ZIV (Aniage KAP Zeile 58)

Summe Allgemeine Gewinne/Verluste
Summe Aktiengewinne/-verluste

2.000,00

7404187

61.260.40
1567238

0,00

17.040.71

-725,00
-30.87
43578
001874
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A\
Bankgeheimnis?

VA AN

Durchfiihrung eines Amtshilfeersuchens nach DBA/
TIEA auf nationaler Ebene nach nationalen Gesetzen
(z.B. Osterreich ADG, Liechtenstein SteAHG)

Z AN

Amtshilfeersuchen auf Grundlage von Steuerin-
formationsaustauschabkommen (TIEA), sonstiger
Abkommen oder Informationsklausen in Doppelbe-
steuerungsabkommen nach OECD-Standard (Art. 26
OECD-Musterabkommen)

Territorialititsprinzip
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Gebiihrenart Osterreich (Inland)*  Osterreich (Zollexklaven)*

Kauf/Verkauf v. Aktien 152 % 1-1,25 %

Minimumgebiihr € 80-120 €45

Kauf/Verkauf v. festver- 09 % 0,85 %

zinslichen Wertpapieren € 80 €45

Minimumgebiihr

Kauf/Verkauf von Invest- 0,75 % 0,5 %

mentfonds € 22-60 € 45

Minimumgebiihr

Einlieferung/Auslieferung |Je Position ca. |0,25 %,

effektiver Stiicke 34,15 € zzgl. | Minimumgebiihr
fremde Spesen | € 52
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Das Aufspuren
steuersensitiver
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